
MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR 155 . JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

arkt olnzach
Landkreis Pfaffenhofen a. d. lim

Flächennutzungsplan 29. Änderung
zu Bebauungsplan Nr. 155
"Josef-Scheibenbogen-Straße"

Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf gemäß
§ 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB der
Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der Beteiligung der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Fassungsdatum
29. 07. 2025

EICHENSEHER INGENIEURE GmbH
WOLFGANG EICHENSEHER
Dipl. Ing. (Univ.)

Luitpoldstraße 2a
85276 Pfaffenhofen

® 08441-8954-0

Mail info eichenseher. net

Seite 1 von 150



MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Der Vorentwurf der 29. Änderung des Flächennutzungsplanes und des
Bebauungsplans Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" jeweils mit der Begründung
-jeweils in der Fassung vom 18.07.2024 - und dem Umweltbericht vom 18.07.2024,
der Verkehrsuntersuchung vom 04.04.2024, der speziellen artenschutzrechtlichen
Prüfung (saP) vom Dezember 2023, der Vorabinformation zum Baugrundgutachten
vom 10. 07.2024, dem Vorentwurfzum Entwässerungsbericht vom 09. 07.2024 -
wurde in der Veröffentlichungsfrist vom 01.08.2024 bis einschließlich 13.09.2024, im
Internet veröffentlicht.

Der Geltungsbereich der Planung umfasst das Grundstück, Fl. Nr. 1223, 1235,
1235/2, 1235/3, 1241/1, 1241/3, 1241/9, 1241/12 und 1241/13 sowie Teilflächen-FI.-
Nrn. 1224, 1225 und 1225/1 der Gemeinde Wolnzach und weist eine Grundfläche
von ca. 2, 2 ha auf.

Für das Gebiet werden die folgenden (allgemeinen) Planungsziele angestrebt:
sinnvolle Ortsabrundung mit Anschluss an Bestandsbebauung und die damit
verbundene Schaffung von Baurecht für Wohnbebauung (Allgemeines Wohngebiet).

Das Verfahren wird gemäß §§2 ff. BauGB im Regelverfahren durchgeführt.

Der Markt Wolnzach hat gem. § 3 Abs: 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB zur 29. Änderung
des FNP und zum Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" die
Öffentlichkeit sowie die Behörden und Träger öffentlicher Belange beteiligt.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß §§ 2 ff. BauGB wurde in der Zeit vom
01.08.2024 bis 13.09.2024 durchgeführt. Gleichzeitig wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt.

Zum Vorentwurf der 29. Änderung des Flächennutzungsplanes wurden von
Privatpersonen fol ende Einwendun en vorgebracht:
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MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 . JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE-
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

101
Anwaltlich vertretene Privatpersonen:
Lp P . n in n Itlicher Vertretung für

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja in oben bezekdineter Angdegenheit zeigen wir an, dass wir die Interessen

von

1.

3.

4.

5.

anwalüich vertreten. Ausreichende Voflmadit wird anwattlch versichert, ein schrifüches Voll-

machtsformular mrd bei Bedarf nachgere'drt.

Die Einwendungsführer wenden srch gegen die Planung in voriiegender Form und sind auf-
grund der Ausu-itkungen des Piangebiets auch in eigenen Rechten verietzt

1.

Bei der Aufstdlung von Bebauur^splänen hrt die jeweilige Gemeinde de in der Bauleitpte-
nung maßgeblchen Grundsätze gem. §§ 1 ff BauGB zu beachten.

1. 1.
Hervorzuheben isthier das in § 1 Abs. 7 BauGB normierte Abwägungsgebot. Demnach sind

bei der Aufstellung der Bauleitpiäne die öffentlkAen und privaten Belange gegeneinander und
untereinander gerecht Azuwagen. Oas BundesvefwaKungsgericht hat hierzu entschieden,
dass das durch Art. 14 Abs. 1 GG gewährleistete Eigentum in .hervorgehobener Weise" zu

den abwägungserhebichen prhüten Belangen gehört (BVeroGE 61, 295, 301). Die Recht-
sprechung des BVemG tendiert in jüngeren Entscheidung dazu, die Bedeutung eigentums-
rechtlicher Positron zu ertiMien (vg\. Jäd&Oimberger/ Weiß, BauGB, § 1, Rn. 108; BVerfG,
Beschluss vom 19.12.2002, 1 BvR 1402/01; BVerwG, Urteil vom 21.03.2002, 4 CN 14.00).

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu l. und 1.1.

Die Einwender bemängeln im Wesentlichen, dass die im Entwurf des Bebauungsplans
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MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

vorgesehene Planung in der aktuellen Form ihre eigenen Rechte, insbesondere ihr
Eigentumsrecht gemäß Art. 14 Abs. l GG, verletze.
Die vorgebrachte Stellungnahme wurde im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen
Abwägungsvorgangs sorgfättiggeprüft. Sie führt jedoch nicht zur Annahme einer
Rechtsverletzung.

Dennoch wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans reduziert und die Fl. -Nr.
1223 der Gemarkung Wolnzach vollständig aus dem Geltungsbereich
herausgenommen. Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen.

Im Rahmen der Bauleitplanung ist das Abwägungsgebot gemäß § l Abs. 7 BauGB
zwingend zu beachten. Diesbedeutet, dass alle berührten öffentlichen und privaten
Belange - auch die Eigentumsrechte der Einwender - vollständig und gerecht
gegeneinander und untereinander abgewogen werden müssen.

Diese Abwägung vollzogen. Die Eigentumsposition der Einwender wurde dabei
berücksichtigt, insbesondere im Hinblick auf mögliche Auswirkungen des Plangebiets
auf die benachbarten Grundstücke.

Allerdings führt die Berücksichtigung privater Belange nicht zwingend zur
Durchsetzung derselben, sondern ist im Rahmen dergesamthaften planerischen
Zielsetzung zu gewichten. Eine "Vorrangstellung" privater Belange ist auch bei
hervorgehobener Bedeutung des Eigentums nicht gegeben.

Die Planung verfolgt das allgemeine städtebauliche Ziel zur Schaffung von Wohnraum
unter Berücksichtigung der in § l Abs. 6 BauGB genannten Belange.

Eine Beeinträchtigung im Sinne einer enteignungsgleichen Wirkung oder
unzumutbaren Belastung des Eigentums liegt nicht vor.

Der Bebauungsplan entfaltet lediglich steuernde Wirkung für die künftige
städtebauliche Entwicklung und beinhaltet keine Eingriffe in bestehende bauliche
oder wirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten des Eigentums der Einwender.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 1.2.

Aus den vorgelegten Unterlagen ist n'icht ersichtlich, dass u.a. die Bedeutung dereigentimis-
rechäch geschützten Rechtspositionen der EinwendungsKihref in irgendeiner Fonn im Rah-
men dff Bauleitplarung wkannt oüw abgewesen wurden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 1.2.
Das Abwägungsgebot wurde ordnungsgemäß beachtet-
Die Gemeinde hat bei der Aufstellung des Bauleitplans sämtliche öffentlichen und
privaten Belange, darunter auch die Belange der betroffenen Eigentümer, in der
erforderlichen Tiefe ermittelt, bewertet und in die planerische Abwägung einbezogen.

Es ist nicht erkennbar, dass die eigentumsrechtlich geschützten Rechtspositionen der
Einwendungsführer durch die Planung eingeschränkt werden, insbesondere da durch
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Einwände
Ja/Nein

Ja

MARKTWOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRA&E"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

die vorhandene einhüftige Erschließung derJosef-Scheibenbogen-Straße eine
Ergänzung der Bebauung zurWestseite bereits im Grunde vorgebeben war.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich herausgenommen.
Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen.

Einwand, Bedenken, Anregung

13.
Eine Prüfung dw ausgdegten Urtedagen hat ergeben, dass (fie oben skizzierten Grundsätze
nrcht eingehatten werden, insbesondere wurde das Abwägungsgebot VNletzL Dies ist der Fall,

wenn eine sachgerechte Abwägung überhaupt nxht stattfindet (AbwSgungsausfdl),

in die Atwägurg an Betogen nteht eingestellt wird, was nach Lage der Dinge in sie
eingesten werden muss (AbwSgungsdefizit),

die Bedeutung der betroffenen Belwige verkannt wird (Mw&gungsfehteinschatzung),

derAusgleteh zwischen den an der Planung berührten Belangen in aner Wesse vorge-
nommen wrd, die zur (Ajektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis

steht (Abwagungsdisproportunalität).

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 1.3.
Eine sachgerechte Abwägung hat stattgefunden. Ein Abwägungsausfall ist nicht
gegeben.

Die eigentumsrechtlichen Belange der Einwender wurden in die Abwägung
einbezogen.

Eine fehlerhafte Einschätzung der Belangengewichtung oder eine
Abwägungsdisproportionalität liegt nicht vor, da die Planung insbesondere den
Anforderungenan städtebauliche Ordnung, Wohnraumschaffung und nachhaltige
Siedlungsentwicklung gerecht wird.

Die Eigentumsbelange der Einwender wurden erkannt, berücksichtigt und im
Verhältnis zu den übrigen Belangen sachgerecht gewichtet.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich genommen.
Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen.
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MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

1A
Bebauungspläne besümnrren gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG Inhalt und Schranken des Ei-

gentums (vg\. etwa BundesveffassungsgericM, Beschluss vom 30. 11-1988, Az. : 1 BVR

1301/84, BayVBI 1989, 461 ff). Nachdem Bebauungspläne aus den Flächennutzungsplfinen
zu entwfckdn sind, müssen bereits in diesen die entsprechenden planerischen Belange aus-
reichend berttoksk:htigt werden.

Das im BauGB festgelegte Abwägungsgebrt verlangt bei einer Ptanungsentscheidung einen
besonders flexftiten und dem Bnzetfall gerecht werdwrien Interessensausgleidi unter maß-

gebScher Berücksichtigung des Grundsatzes derVerhättnismäl^eit Diesen Anfordenjngen
wird vorliegend nrcht entsprochen. Vielmehr liegt zu Lasten unserer Mandaitschaft ein klarer

FaB des Abwägungsdefizites vor.

Sollte der Bebauungsplan in der ausgelegten Form in Krrfl treten, würde a- an schweiwiegen-
den Abwagungsfehlem leklen, die zur Nichtigkat des gesamten Bebauur^splanes führen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 1.4.
Die Planung stellt keine unverhältnismäßige Einschränkung der Eigentumsrechte
gemäß Art. 14 GG dar. Vielmehr bestimmt sich der zulässige Gebrauch des
Grundeigentums - wie in Art. 14 Abs. l Satz 2 GG vorgesehen - im Rahmen der
gesetzlichen Regelungen, zu denen auch die kommunale Bauleitplanung gehört.

Ein unzumutbarer Eingriff in die Nutzungsmöglichkeiten des Eigentums liegt nicht vor.
Der Stellungnahme folgend sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu
entwickeln. Dies wird bei vorliegender Bauleitplanung berücksichtigt, die Änderung
des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 BauGB.

Das im BauGB unter § l Abs. 7 genannte Abwägungsgebot wurde berücksichtigt. Ein
Abwägungsdefizit zu Lasten der Eiriwender liegt nicht vor.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die FI. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich herausgenommen.
Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen.
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MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja

Hierzu im Detail folgende Einwendungen:

Das Baugebiet in der voiliegenden Massivität und Dimensitxiienjng wird

abgelehnt

und es ist nicht ausgeschlossen, dass die Einwendungsführer einen Bebauungsplan der ge-
richtBchen Überprüfung zuführen. Sofern das gesamte Projäd einer Bauletplaffiung an dieser
SteBe nicht ohnehin aufgrund der erheblichen Bedenken und Eimwndungen aus der Bürger-
schaft faBengelassen wird, so sind »hebliche Anpassungen an der Planung erforderlich.

Die Bauieitptenung orientiert skA in keiner Weise an der Bestandsbebauung und schafft einen
masshren neuen Oteteil (nfcht nur eine Atmindung), welche sich baulch mgalw von der Um-

gebungsbebauung abgrenzt.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Abwägungsvorschlag Punkt l. wird mit Punkt 1.1 (siehe unten) zusammen
abgewogen.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

IL
Konkret passen die Massivität und Bauhöhe (zwa Vollgeschosse) der B^auung nicht zur
Bestendsbebauung, die aus Einfamilienhäusern nrut einCTi Vollgeschoss bestehen. Das g&-
plante Baugebiet wird mit seiner vorgesehenen massiven und sehrdfchten Bebauung in topo-
grafisch erörterter und sensibler Lage auf einer Kuppe einen ma»maf negativen Einfluss auf
die bestehenden Siedlungsgebiete nehmen. Es ist sowohl von der Umgebungsbebauung, abw
auch ds negativ tondschaftsprägende SiedlurKiswitwffikäung stark wahm^wnbar.

Aniässlich der Bauleitplanung erfolgte durch unsere Mandanten am 29.07^024 ein Telefonat

mit der R^iwung von Oberbayeni (Frau Kyisha Thonias-Schfmd, Urlaubsvertretung von Frau
Brandtner, Sachgebiet 24.2 - Landes- und Regiwiafplanung in den Regionen Ingolstadt (10)
und München (14)). Hierbei wurden folgende Auskünfte gegeben: In den SteBungnahmen von
2008 bzw. 2010 zum bestehenden Bebauungsplan hat die Regierung von Obsrbayem eine

Ausweitung ües Bebauung in Richtung Westen grundsätzlich kritisch gesriien. Dies würde
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MARKTWOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

keiner organischen/kompakten Siedhjngsentwcklung entsprechen und es würde ein land-
schaffliches Vorbehattsgebiet anschli^ten.

Außerdem seien nach dem Flachennutzungsplan (auch heute) noch genügend weitere Ent-
wk:klungspotentiale/-gelaete in Wolnzach vortianden, so dass eine solche zusätzlrche Bebaü-

ung im Außenberech nicht ncAwendig sei.

Es ergeben sich damit erheblche Bedenken im Hinblick auf die TOrrangig zu nutzenden In-
nenbereichspotentiate und die nach dem Landesentmcklungsprogranm Bayern nur zuriick-

haltend anzuw'enden Außenentwiddung.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II l.

Die Bauleitplanung orientiert sich an der umgebenden Wohnbebauung, führt diese
sinnvollerweise fort und rundet sie ab. Eine bauliche Abgrenzung liegt nicht vor.
Zudem wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans reduziert und die FI.-Nr. 1223
der Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich genommen.
Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen.

ZU II 1. 1.
Die vorgesehene Bebauung mit zwei Vollgeschossen ermöglicht eine zeitgemäße
Bebauung unter Berücksichtigung des gemäß § la BauGB geforderten sparsamen und
schonenden Umgangs mit Grund und Boden

Im Übrigen besteht die Bestandsbebauung nicht nur aus Gebäuden mit einem
Vollgeschoss, sondern treffen die umliegenden Bebauungspläne unterschiedliche
Festsetzungen zur zulässigen Geschossigkeit.

So werden im Bebauungsplan Nr. 028 "Pfarräcker" -1. Änderung zwei Vollgeschosse
zugelassen.

Im Bebauungsplan Nr. 114 "Am Strassergrund" -1. Änderung ist keine Festsetzung zur
zulässigen Geschossigkeit getroffen, sondern wird rein über Festsetzungen zur
zulässigen Wand- und Firsthöhe geregelt.
So ermöglichen die zulässigen Wand- bzw. Firsthöhen von 6,90 m bzw. 8,90 m ab
natürlichem Gelände, faktisch die Umsetzung von zwei Vollgeschossen.

Darüber hinaus findet sind in der näheren Umgebung bereits Bebauung mit zwei
Vollgeschossen.

To o rafische und sensible La e

Auf die sensible Lage am Ortsrand wurde im Besonderen durch die getroffenen
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, dem Bezugspunkt für die Wandhöhe
baulicher Anlagen in Meter über Normalhöhennull Fertigfußboden Erdgeschoss sowie
den Festsetzungen zu Grünflächen, Bäume, Sträucher (u. A. Private
Grundstücksflächen zurOrtsrandeingrünung) eine angemessene Gewichtung gelegt
und ein verträglicher städtebaulicher Ansatz gefunden. Die geplante Bebauung tritt
hierbei entgegen der Auffassung der Einwender nicht massiv in Erscheinung, sondern
fügt sich in die umgebene Bebauung ein.
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MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Der höchste Punkt der maßgeblichen Kuppe tiegt ca. 1,2 km Richtung Südwesten und
hat eine maximale Höhe von 475 m ü. NHN (Schlickerberg). In näherem
Zusammenhang befindet sich in ca. 70 m südwestlicher Richtung ein Plateau mit einer
Höhe von ca. 457 m ü NHN. Die Bebauung befindet sich demnach nicht am höchsten
Punkt, sondern liegt lediglich hangaufwärts zur bestehenden Bebauung. Mit den
festgesetzten Wandhöhen von 6, 5 m über Bezugspunkt und einer Geschossigkeit von
maximal zwei Vollgeschossen führt die geplante Bebauung die bereits vorhandene
fort. Von einer negativ landschaftsprägenden Siedlungsentwicklung kann demnach
nicht auszugeben sein. Zur besseren Veranschaulichung wird in der Begründung
folgende Visualisierung ergänzt:

Isometrie mit Blickrichtung von Südwest

Telefonische Auskunft der Landes-und Re ional lanun der Re ieruh von
Oberba ern

Das in der Stellungnahme beschriebene Telefonat mit einer Mitarbeiterin
(Urlaubsvertretung) der Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend
für den Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" ist die im Rahmen der
frühzeitigen Beteiligung abgegebene Stellungnahme der Regierung von Oberbayern
vom 06.08.2024. Diese wird unter dem entsprechenden Punkt der Abwägung
ausführlich behandelt.
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MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

1.2.

Gemäß §1 Abs. 4 BauGB sind die Bauteitpläne den Ziehen (Z) der Raumordnung und

Landesplanung anzupassen und die Grundsätze (G) der Raumordnung und

Landesplanur^ in Abwagungs- und ErrmssensentschekJungen zu berücksichbgen.

Bauleitplanungen sind insbesondere anh^id der Ziele (Z) urri Grundsätze (G) des

LandesentMWCklungsprogrammes Bayern (LEP2023) zu bewerten.

Die audiegCTden Unteri^en lassen nicM erkennen, dass die Gemeinde auch nur ansatz-

weise die hohe tendesplanerisdie Bedeirtung des LEP erkannt und zutreffend gewürdigt hat.

Zu den inhaltt'idien AnTordenmgen einer solchen Auseinandersetzung verweisen wir auf den

Bedarfsnachwas gem. Anforcterungen ües Auslegungshilfe des bayerisdien Staatsmirasteri-

ums für Wirtschaft, Landesentwkddung.

Die Vwgaben der Auäegungshitfe finden Sie unter ht4)S^ 'ww.flaechensparoffenshre.bay-
ern/fileadmin/user_uploadfflae<Aenspwoffensive/downloads/AustegungshifeBedarfsnach-

weis_Stand092021. pdf.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Einwände
Ja/Nein

Ja

Zu II 1.2.
Die Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP 2023)
wurden berücksichtigt und gewürdigt (siehe Begründung Punkt 3.1
Landesentwicklungsprogramm Bayern und Punkt 3.2 Regionalplan).
Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt.

Einwand, Bedenken, Anregung

2.

Zudem widHspricht die nun auf den Weg gebrachte Baulei4)lanung dem Gmndsatz von Treu

und GteubCT und verstößt gegen das .venire contra factum proprwm". Dies deshalb, weä der

ftterkt (Herr Burgeimeister Machold und Frau Schneider, Bauamtsleiterin) den Anwohnern der

Josef-Scheibffibogen-Straße vor Kauf der Grundstiicke mehrfach versichert hat, dass der

SteBhang südch der Josef-Reindl-Stra&e nk^it bebaut wird und westlich der Josef-Sdreiben-

bogen-Straße - wenn Oberhaupt - nur 2 bis 5 Einfamilienhfluser in vielteidit 20 Jahren emch-

tat würden. Die vai uns verb-etenen Mandanten hatten in Kenntnis dieser jelä gegenuberiie-

gend geplanten massiven und Qberdimenskinierten Bebauung damals ctort kane Grundstücke

erworben.

Nunmehr soll gerade durch eine - noch daai massive und völlig überdimensionierte - Bau-

tei4>lanung genau das antreten, was seitens der Beteiligten vehement bestritten und negiert
wurde.
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 2.
Weder der Bürgermeister noch die Bauamtsleitung haben gegenüber den
Grundstückseigentümern Aussagen hinsichtlich geplanter/ nicht geplanter Bebauung
südlich derJosef-Reindl-Straße und westlich derJosef-Scheibenbogen-Straßen
getätigt. Im Übrigen könnten solche Aussagen ohnehin nicht rechtsverbindlich
getroffen werden, da in aller Regel Entscheidungen dieser Art durch Beschlüsse des
Gemeinderats gefasst werden müssen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich herausgenommen.
Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen.

Eine massive und überdimensionierte Bauleitplanung liegt nicht vor. Vielmehr
orientiert sich die geplante Wohnbebauung mit ihren Festsetzungen u. A. zum Maß der
baulichen Nutzung an der vorhandenen Bestandsbebauung entlang der Josef-
Scheibenbogen-Straße deren zulässige Festsetzungen im rechtskräftigen
Bebauungsplan Nr. 114 "Am Strassergrund" -1. Änderung geregelt werden.
Die zulässigen Geschossentwicklung wird hier über Festsetzungen zur zulässigen
Wand- und Firsthöhe geregelt. Die zulässigen Wand- bzw. Firsthöhen, die hier bei 6,90
m bzw. 8,90 m ab Gelände angegeben sind ermöglichen faktisch die Umsetzung
zweier Vollgeschosse. Ebenso sind je Wohngebäude zwei Wohnungen (ohne
Unterscheidung in der Gewichtung) zulässig. Demnach sind hier vergleichbare
Festsetzungen bereits getroffen.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

Aufgrund zahlreRAa- anderer deizeit in Erstellung befindlicher großer Baugebiete in Wdnzadi
(Wohnen an der Wdnzach, Glandeigasdeiten, mnerörtlrcher Nachverdichtur^en, Michael-
Heigl-Str. ) ist keine Notwengk^t für die Ortsefweiterung an dieser Stelle gegeben. Dies hat
auch die Regierung von Obefbayem in dem o.g. Telefonat bestätigt.

Die ausliegenden Bebauungsp'anunteriagen setzen sich mit dem konkreten Bedarf an Wohn-
räum nicht auseinander. Es fehlt der Bel^ für eine derartige Nachfrage nach Wohnbauland.

Dabei ist eine entsprechend belegte Nachfrage Voraussetzung fiir eine Bauleitptanung, ge-
rade in der vorliegenden Dimension und MassMtät

Dies ergibt sich bereits aus dem Grundsatz der gesetzlrch verankerten städtebaulichen Erfor-
dertichkeit, § 1 Abs.3 BauGB:

ßie Gemeinden haben die Bairieit^äne aufeuste/ten, soba/d und soweit es für die
stadfebaulidw Entwicklung und CMnung erfonfenfc/) ist'

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 3.
Entgegen, wie in der Stellungnahme beschrieben, stehen andere derzeitig in
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Erstellung befindliche Baugebiete in keiner Weise der Notwendigkeit der
Ortsabrundung an dieser Stelle entgegen.
Der Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" entspricht den
Erforderlichkeiten der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung des § l Abs. 3
BauGB.

Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt

Das in der Stellungnahme beschriebene Telefonat mit einer Mitarbeiterin
(Urlaubsvertretung) der Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend
fürden Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" istdieim Rahmen der
frühzeitigen Beteiligung abgegebene Stellungnahme der Regierung von Oberbayern
vom 06.08.2024. Diese wird unter dem entsprechenden Punkt der Abwägung
ausführlich behandelt.

Einwand, Bedenken, Anregung

Es bestehen erheblktie Bedenken Nnsichtlrch der ErschBeßung, da gerade em derart großes
Baugebiet hohe Anforderun^n an die Erschließungsaniagen stellt.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 114.
Wird mit Punkt II 4. 1 behandelt.

Einwände
Ja/Nein

Ja
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MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE-
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

4. 1.

Das Büro Bchenseher stellt richtig fest, dass in der Josef-Reindl-Straße da- Mischwassefkanal
im Bestand bereits überlastet ist. Er ist bei Staricregen sogar überstaut. FoykA dürfen in ito

keine zusätzlrchen Emteitur^en vofgenommen werden- Man muss ihn zwingend vorher auf
die aforderiiche Kapazität ertüchügen. Bereits im Ist-Zustand kommt es be< Starkregen aj
zahlreichen KdlefOberflutungen inderJosef-Reindl-StTaße und auch SraßenkanaMed<el wer-
den durch senkrecht aufetegendes Wasser im Kanatschacht auf die Fahrbahn gespült (offener
Kanalschacht in der Straße!)- Dres ist ein SkAerheitsrisKo. Das Wasserprobtem betrim ein
Großteil der Anwohner der Josef-Reindl-Straße sowie des Josef-AIberstötter-Rings, weM sich

durch den Rückstau des überstauten Kanals in der Josef-Rehdl-Straße auch das Wasser in

Häuser des Josef^Albffl-stötter-TOngs zurückstaut.

Diese Ausführungen sind argesichts der immer häufiger und heftiger arftretenden Starkrege-
rereignissen besonders bedeutsam. Die BauteftplaniHTg des Marktes ist in die Zukunft gench-
tet und muss diese Umstände daher weit in die Zukunft hinein abbiklen. Es darf nodimals
daran erimert weiden, dass im Zeitraum 2000-2023 bereits mindestens zwd Jahrtiundertre-

genereignisse in Bayern auftraten. Die Tendenz ist steigend.

Die Annahme von 10 Vs als Dross^abfluss hatten wir für zu gering. Das gewählte Nieder-
schlagseresgnis und die Jährtichkeit ist rocht b^annt. Ebenso nicht die vwsiegelte Flache und
das Volumen der Stauraumkanä'e. Auch iä ncht erkennbar, ob der bereits bestehende Stau-
raumkar^l in der J<Kef-Schefcenbogen-Straße an die neuen Stauraume angeschtossei wer-

den sott oder ob künftig 10 Vs aus dem bestehenden Stauraumkanal und 10 l/s aus den neuem
Stauraumkanalsystem in den uberstauten Mischwasserkanal der Josef-Reindl-Straße einge-
leitet werden soll. Dies wären dann 20 Us.

Ziel bei Baugetueten soNte eme breitflächige und örtliche Entwässerung sein, um Regenwas-
ser - auch unter umwettrechäichen Aspekten - möglchst schnell wieder dem Wasserkreislauf

zuzuführen.

Die getroffenen Berechnungsannatmien für das geplante Entwässeiungssystem sind von der
Gemeinde darzustellen, zu beiden und zu begründen. Wenn die Stauräume nicht ausreichen,
dann weiüen auch die NaAbam cktfch das Wasser nachteilig beeinträchtigt.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 4.1
Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
In der Fortschreibung des Entwasserungskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten die
JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik wurde
dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20%) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
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fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal der Josef-Reindl Straße 10 l/s aus der Josef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9, 811/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl. -Nr. 1235/6 und 1234/15 (Mischwasserkanal),
sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen Einzugsgebieten
eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen Drosselung
der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend ausreichend
erhöhter Stau räum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des Plangebiets
liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer Drosselung von
20 l/s dem Kanal der Josef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden. Vielmehr
werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss entzogen. Trotz
höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum Wegfall der
ungeregelten und ungedrosselten Abflüsse, was sich positiv auf den
nachgeschalteten Kanal derJosef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.
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MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR, 155 JOSEF-SCHEiBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

4.2.
Lediglch das Regenwasser wird gedrosselt. Das Schmutzwasser kann und sdl nicht gedros-
sett werden. Bei den rd. 50 geplanten Wohnanheiten kann man von eäwa 150 Bewohnern
ausgehe. Im Schnitt fallen pro Person ca. 1301 pro Tag an, also insgesamt rd. 20.0001/d. In
den Niedetschlagsspilzenstunden würde dies bei einem Starkregenereignis ungedrosseft in
den direkt überstauten Bestandskanal fließen. Audi das Büro EkAenseher gibt an, dass dieser
Kanal bereits aberiastet sei. & ist Qberstaut, daher darf der Abfluss rocht ertiäit werden. Auch

nicht mit Abwasser.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 4.2.
Eine Betrachtung derAbflussmengen des Schmutzwassers für einen ganzen Tag
führt zu einem irreführenden Vergleich bei Gegenüberstellung mit anfallendem
Niederschlagswasserje Sekunde.
Daher ist derSpitzenstundenverbrauch, umgelegt auf die Einheit Liter pro Sekunde,
anzuwenden, der sich zu etwas mehr als 21/s ergibt (genaue Informationen zur
Ermittlung dessen können dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzept
entnommen werden). Im Vergleich zum Niederschlagswasseraufkommen ist dieser
Wert offensichtlich nachrangig und durch die zuvor beschriebenen
Verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich des Fremdzuflusses aus den westlichen
Einzugsgebieten mehr als kompensiert. Der ohnehin nachrangige Einflusswird durch
die Reduzierung des Plangebiets weiter verringert, da damit die Anzahl der
Wohneinheiten deutlich reduziert wurde.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

±ä.
Auch der Hnweis E.3 (der richtigerweise dem Wortlaut und Inhalt nach eine Festsetzung ist)
belegt die Probtematk:

^=Ör ato Bauvorhaben sind pwfbare Berechnungen zur Niedws^iSagswassertieseiG-
gung, zur Bemessung von Versickemngsantagen. Regenwasserb^fandlungsanlagen
sowie fflr die Berechnung und EinhaKung der ggf. vorgegebenen DrosseSabflüsse vor-
zulegen'

Die Gemeinde betreM hier einen klassischen, unzulässigen Konflikttransfer, obwfrfil das Er-

schlie&ungsproblem im Bebauungsplan selbst getöst werden muss.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 4.3.
Der Punkt 3. in den Hinweisen zum Text wird ersatzlos gestrichen und die
Einwendung berücksichtigt.
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ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

5,

Die Straßenbreite der Josef-Rdndl-Straße und der Josef-Scheibenb<qen-Straße betragen je-
weils nur 4,75 m. Da kwiftig dwch die zahlreichen neuen Häusa- viete Anwohner und Besu-

eher auf den Straßen parken, müssen frdz parkender Autos weiterhin der Müllwagen, Paket-
LiefCTwagen, Rettungswagen und Feuefw<*r votbofahren können. Daher mossen gemäß

RchUinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) bade Fahrbahnbreiten auf den Begeg-
nung^ali LKW/13KW ausgelegt werden. Die Fahibahnen sind g^naß Regehrefk auf eine

Breite von 5,55 m zu verbreitern. Der Gehweg darf nicht für Auswerchverkehr genutzt werden.

Die aktueRe Planung wderspricht dem technischen Regelwerk und damit dem geltenden

Stand der Technik. Angesichts der yidzahl von Wohnraum und dem damit zusammertiän-

genden erheblichen (autobasierten) Veikehrwird die vefkehrtidie Belastung erheblich sein.

Entsprechende Beänüächtigwgen auch und gerade auf den Bestandsstraßen snid die Folge.
Hierunter leiden sowohl die Ariiegw in der umliegenden Bestarxisbebauung, aber auch die
neuen Bewohner des potentiellen Baugebietes.

Hier sind Verkehrspr<Aleme vorprogrami'niert.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 5.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl.-Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich genommen.
Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der Wohneinheiten, was die zusätzliche
prognostizierte Verkehrsbelastung deutlich reduziert.
Die Annahme das durch das Bauleitplanverfahren viele Anwohner und Besucher auf
der Straße parken müssen, kann weder geteilt noch nachvollzogen werden.
Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4,75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehrvon Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in derJosef-Reindl-

Straße als auch in derJosef-Scheibenbogen-Straße. Temporär eingeschränkte
Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge sind in Wohnstraßen üblich und
rechtlich zulässig, sofern keine dauerhafte Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier
nicht gegeben.

Zudem handelt es sich um keine Durchfahrtsstraße. Der Verkehr ist und wird auch

künftig nur vom Quell- und Zielverkehr der Anwohner geprägt.
Eine pauschale Verbreiterung auf 5,55 m würde überdies mit einer erheblichen
Versiegelung, Verlust von Grünflächen bzw. Gehwegbreiten und ggf. Eingriffen in
private Grundstücke einhergehen und steht daher nicht im Verhältnis zur
tatsächlichen Erforderlichkeit.

Der Hinweis, dass der Gehweg nicht für Ausweichverkehr genutzt werden darf, ist
korrekt. Die Gehwege sind baulich und funktional ausschließlich dem
Fußgängerverkehr gewidmet.

Erschließun s lanun im Plan ebiet

Die Planung der Erschließungsstraßen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
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erfolgt auf Grundlage der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06). Die
Straßen im Baugebiet werden als Wohnstraßen eingestuft. In diesem Rahmen sind
die geplanten Straßenquerschnitte wie folgt ausgestaltet:
Die Straßenraumbreiten derWohnstraßen betragen mindestens 5,5 m und
orientieren sich somit an den Regelquerschnitten nach RASt 06.
Die geplante Sammelstraße, die insbesondere auch derAnbindungvon
landwirtschaftlichen Nutzungen und Feldzufahrten dient, wird mit einer Breite von
mindestens 6, 0 m ausgelegt. Hier ist ein Begegnungsverkehr zwischen Lkw und Pkw
dauerhaft gewährleistet.
Die inneren Stichstraßen des Baugebietessind hingegen nicht auf regelmäßigen
Begegnungsverkehr zwischen Lkw und Pkw ausgelegt. Aufgrund ihrer
Erschließungsfunktion und der geringen Verkehrsstärken wird hierein
Begegnungsverkehr zwischen zwei Pkw (mindestens 4, 75 m) als ausreichend
erachtet. Dies entspricht dem Stand der Technik, der üblichen Erschließungspraxis
in Wohngebieten und dem Grundsatz zum sparsamen Umgang mit Grund und
Boden^

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

6.
Zudem bestehen ertieblkAe Bedenken an der funktforoerenden ErechBeßuns innerhalb des

Plangebietes.

Das Baugebiet mit 50 Wohneinheiten sofl nur Ober cfie Jos^-Reindl-Straße erechtossen wer-
den; Sackgasse. Ab der Abzweigung zur Josef-Maria-Lutz-Straße steht m ganzen Siedlungs-
gebiet (Altbestand ca. 86 WohneinhCTten und Neubaugebirt ca.50 Wohneinh^ten) nur ein
Rettungsweg zur Verfügung. Em zweiter Rettungsweg über d» GabeldKfgerstraße ist daher
zwingend einzuplanen. Das Baugebiet sollte - wie in andwen Kommunen üUich - Obef zwei
Straßen erschtossen werten (Josef-Reindl-Straße und die Gabelsbergerstraße), auch um die

Veikehre aufzuteilen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 6.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert, da die Fl. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach vollständig aus dem Geltungsbereich genommen wurde.
Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der Wohneinheiten und damit verbunden
auch der Quell- und Zielverkehr. Unabhängig davon wird auf das im Rahmen der
Bauleitplanung erstellte Verkehrsgutachten verwiesen, dass das Plangebiet vor der
Reduzierung berücksichtigt. Selbst für diesen Fall wurde bestätigt, dass aufgrund der
geringen Verkehrsmengen sowohl die Josef-Reindl-Straße als auch die
Knotenpunkte der Josef-Reindl-Straße mit der Josef-Maria-Lutz und der
Wendenstraße ausreichend leistungsfähig sind.
"Rettungswege" sind ein Terminus aus dem Bauordnungsrecht, beziehen sich auf
Gebäude und lassen sich auf Fragen der öffentlichen Erschließung nicht anwenden.
Vielmehr gilt hier die Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RaSt 06).
Ein zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist weder vorgeschrieben
noch erforderlich oder üblich. Baugebiete werden häufig über eine Straße
angebunden, um Durchgangsverkehr zu vermeiden.
Eine zusätzliche Erschließung über die Gabelsbergerstraße ist aufgrund der

Seite 17 von 150



Einwände
Ja/Nein

Ja

MARKTWOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 .JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

topographischen Begebenheiten und der fehlenden Verfügbarkeit erforderlicher
Grundstücke nicht möglich.

Einwand, Bedenken, Anregung

Es sind keine Parkplätze für Besuctrer vorgesehen. Besudier parken auf dem Gehweg bzw.

auf der Falvbahn. Dieses absehbare Paikverhatten steBt eine Gefahr für Fußgänger und

spielende Kinder dar, wenn auf dem Gehweg geparkt wird; bei Parken neben dem Gehweg

und damit auf dar Fahrbahn verengen ach die Fatwbahnen zusätzlch und es komml zur Be-

hinderung der Sichertiat und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs. Bei rd. 50 Wohneinheiten

ist von erhebBchem Besucherverkehr auszugehen, dafür sind entsprechende Parkflächen vor-
zusehen. In den beiden Teäen des geplanten htaj baugebietes sind deshalb zusätdich je 15

Besucherparkplatze im äffentlichen BereKh anzulegen. Andemfdls werden die Bew<rfinef und

Besucher auf die Jos^-Sch^'benbc^en-Straße, die A»sef-Rein(fl-Straße, den Josef-Aiberstö-

tter-Ring und die Straße Im Straßengrund ausweichen und dort ihre PKW etostellen. Das hätte

zur Folge, dass es dort vermehrt zu EngsteBen und Verkehrsbehindenmgen käme. Dies betrifft

die Bnwendungsfahrer unmittelbar.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 7.

Das Parken auf dem Gehweg ist nach Straßenverkehrsordnung. verboten und nicht
auf der Ebene der Bauleitplanung zu regeln. Inwieweit das Parken entlang der
Fahrbahn zulässig ist, regelt ebenfalls die Straßenverkehrsordnung. Rechtswidriges
Verhalten als "absehbar" vorauszusetzen ist nicht nachvollziehbar. Die "Sicherheit
und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs" ist eine Anforderung an
Hauptverkehrsstraßen. In Wohnstraßen liegt der Fokus auf der Sicherheit der
schwächeren Verkehrsteilnehmer-insbesondere Fußgänger, Radfahrer und Kinder.
Insofern ist die Zielsetzung nicht die Leichtigkeit des fließenden Verkehrs aufrecht zu
erhalten und hohe Geschwindigkeiten des motorisierten Individualverkehrs zu
ermöglichen, sondern Geschwindigkeiten zu drosseln und die
Aufmerksamkeitsschwelle der Kraftfahrer zu erhöhen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl.-Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich genommen.
Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der Wohneinheiten erheblich, was die
prognostizierte Verkehrsbelastung deutlich reduziert.
Die in der Stellungnahme getätigte Aussage, dass mit erheblichem Besucherverkehr
zu rechnen ist, kann nicht nachvollzogen werden. Ebenso wenig die Behauptung,
dass die Bewohner und Besucher auf die umliegenden Straßen zur Abstellung ihrer
Pkw ausweichen werden.

Die Sicherstellung der notwendigen Anzahl an Stellplätzen erfolgt im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens aufGrundstücksebene unter Beachtung der in diesem
Bauleitplanverfahren getroffenen Festsetzungen zu Stellplätzen und Garagen sowie
der gemeindlichen Stellplatzsatzung. In der Stellplatzsatzung sind die
Anforderungen für das gesamte Gemeindegebiet geregelt und Baugebiete
vergleichbarer Bebauungsdichte in großerAnzahl vorhanden. In der
Stellplatzsatzun sind Regelun en zur Herstellung von Besucherstellplätzen
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Einwände
Ja/Nein

Ja

getroffen.
Der in der Einwendung genannten Zahl von 30 Besucherstellplätzen entbehrt zudem
jeglicher objektiven Beurteilungsgrundlage. Regelwerke oder einschlägige
Fachliteratur zur Höhe der Zahl wurden nicht genannt.

Einwand, Bedenken, Anregung

8,

Die akhjelte Stellplatzsalzung des hterktes ist anzuwenden. HICT müssen für je(tes Wohnhaus
mindestens zwei Stellplätze, die ncht gefangen sind, eir^eplant werden. Bei vielen Häusern
ist nur ein Stellplatz frei und einer gefangen (zugeparid). Dies wird dazu füiren, dass auch die
Anwohner in beiden Sfraßen auf der Fahrten parken werden.

Dfe Festsetzung 3.2. wkterspricht der gültigen SteBplatzsatzung und lairft deren Zweck gerade
zuwider. Hier ist eine andere planerische Lösurq zu finden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 8.
Die Festsetzungen unter Punkt 3.2 regeln die Zulässigkeit des Stauraums vor
Garagen und überdachter Stellplätze (gefangener Stellplatz) als nicht überdachter
Stellplatz. Die Zulässigkeit gefangenen Stellplätze ist dabei auf ausgesuchte
Parzellen mit Zulässigkeitvon untergeordneten Einliegerwohnungen sowie der
Einzelhausbebauung mit Gartenhofhäusern (kleine Einfamilienhäuser mit
eingeschossigem Grenzanbau) beschränkt.
Die Stellplatzsatzungdes Marktes Wolnzach ist im Übrigen anzuwenden.
Zur Be ründun
Gemäß § l Abs. 3 BauGB obliegt es der Gemeinde, die städtebauliche Entwicklung in
eigener Verantwortung zu steuern. Im Rahmen dieser kommunalen Planungshoheit
kann die Gemeinde im Bebauungsplan Festsetzungen zur Stellplatzsituation treffen
- einschließlich Art, Anzahl und Ausgestaltung der Stellplätze - solange die
Grundsätze des Bauplanungsrechts sowie die Vorgaben des Landesrechts beachtet
werden.
Nach Art. 47 BayBO (Bayerische Bauordnung) sind bei der Errichtung baulicher
Anlagen Stellplätze "in angemessenem Umfang" herzustellen. Weder die BayBO
noch eine allgemeingültige Vorschrift verbietet jedoch dieAnrechenbarkeitsog.
"gefangener Stellplätze"- also solcher, bei denen ein Fahrzeug vor einem
Garagenstellplatz abgestellt wird.
Die Anrechnung dieser Stellplätze fördert eine flächen- und ressourcenschonende
Entwicklung, indem zusätzlicheversiegelte Flächen für weitere Stellplätze und somit
eine unnötige Ausweitung vermieden werden können.
Zudem ist in Einfamilienhaus- oder Doppelhausgebieten regelmäßig davon
auszugeben, dass die Nutzung der gefangenen Stellplätze durch die jeweiligen
Eigentümer geregelt und abgestimmt wird, sodass eine Einschränkung der
Nutzbarkeit nicht schwerwiegend ins Gewicht fällt und eine praktikable Nutzung
möglich ist. Die Zulässigkeitvon gefangenen Stellplätzen führt dabei nicht zwingend
zur vorgeschriebenen Herstellung dieser, sondern ermöglicht den Bauwerbereine
eigenständige Entscheidung in Rahmen der Festsetzungen.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

9,

Eine mögliche Bebauung muss vor altem entlang der Josrf-Reindl-Straße auf dem Höhenni-

veau der Fahrbahn der Josef-Reindl-Straße erfofgen. Der Bdha»^ ist im Berech der Mehrfa-

milienhäuser und des Spielplatzes auf Fahrbahnnweau der Josef-Reindl-Straße abzutragen,
um die drdtt ar^renzenden Bestandswohngebaude vor einer massiven Höhenentmckhjng

der neuen Gebäude zu schonen. Anderenfalls droht eine ertiebliche VerunstaHung des Stadt-
bikles.

Die Tirfgaragen der Mehrfam'dienhauser sind im Efdreich unterhalb des direktwi Fahitoahnni-

veaus der Josef-Reindl-Straße zu emchten, andemfatis entsteht dort em vierstöckges Haus

(Das KeBefgeschoss füngiert quasi ate EG + 2 bewohnte VoBgeschosse + Penthaise).

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 9.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl. -Nr. 1223 der
GemarkungWolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich
herausgenommen. Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen. Die
geplante Mehrfamilienhausbebauung entfällt hierbei vollständig. Die Festsetzungen
unter Punkt 2.7 Unterirdische Bauwerke entfallen ersatzlos.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

10,

£)ie MehrfarriliCThfiuser mit Penttouse-Charakter sind untypisch fiir die Wohngegend, in der
es niir Satteldächer gibt. Sie stellen ein dreistöckiges Haus dar und beeinträcMigen die Be-
stoidsgebäude massiv naditeilig. Es sind Doppelhäuser vorzusehen oder Mehrfamilienhäu-

ser mit einem SatteMach.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 10.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich genommen.
Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen. Die geplante
Mehrfamilienhausbebauung entfällt hierbei vollständig.
Infolge dieser Änderung ist die Stellungnahme gegenstandslos.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

11.

Der Si^elplatz ist mit einer dichten Hecke rundum einzugrünen und mit großkronigen Laub-
bäumen dk^it zu bepflanzen. Vor dem Spiei(riatz und auf der Seite des Spielplatzes ist kein
Gehweg geplant. Aufgrund des Verkehrs vmi 150 Anwohnern und Besuchern ist auch auf der
sOdlKhen Seite der Josef-Reindi-Straße ein Gehweg ai emchten, damit der Spielplatz scher

erracht werden kann.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu II 11.
Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Verkleinerung des Plangebietes und
Überplanung wesentlicher Teile hat sich für den geplanten Spielplatz eine neue
Situierung ergeben. Der Spielplatz orientiert sich nun nach Süden zum Ortsrand,
eine starke Verkehrsbelastung der nordwestlich und nordöstlich gelegenen Straßen
ist nicht gegeben. Im Bereich des Spielplatzes sind zahlreiche zu pflanzende Bäume
zeichnerisch festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt eine textliche Festsetzung, dass der
Spielplatz fachgerecht mit standortgerechten Laubgehölzen zu begrünen ist (keine
Giftpflanzen).
Mit der neuen Lage und den getroffenen Festsetzungen sind die bauleitplanerischen
Voraussetzungen zur Schaffung eines geeignetes Spielplatzes gegeben, eine
detaillierte Planung erfolgt im Zuge der Erschließungsplanung. Weitere Änderungen
sind nicht veranlasst.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

12.

Entlang der Jos^-Reindf-Straße ist ein breite Griinstreifen anzulegen, um die Bestandsbe-
bauung wn den neuen Wohngebäuden abzuschirmen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer - Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu II 12.
Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Verkleinerung des Plangebietes und
Überplanung wesentlicher Teile ergibt sich eine deutliche Verringerung der durch die
Planung ausgelösten Verkehrsbelastung in der Josef-Rein d l-Straße. Die Anlage eines
breiten Grünstreifens zur Abschirmung der Bestand sbe bau un g wird daher nicht für
erforderlich gehalten. Eine diesbezügliche Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

13,

Hinzu kommt:

ENe Enschließung für den B-Plan Nr. 114 ̂ m Sü-aßergrund" ivurde von den 5 Anliegern der

Josef-ScheibCTbogen-Str. bezahtt, wobei <Se Schlussabrechnung noch nicht gestellt ist. Bei
Umsetzung des geplanten Baugebiets werden von der gleichen Straße weitere Grundstücke

erschlossen und unteriiegen der Beitragspflcht Je nach dem Zeitpunkt des Entstehens der

sacNichCT Beitrags^lcht würden die neuen Baugrundstücke nicht für die bereits vorhandene

ErscNießung mitzählen, obwohl die Grundstücke über die gleiche Ersddießungsanlage er-
schlossw sind und einen wertretevanten Vortal erfahren.

Sofern die Ptenung umgesetzt wird ist daher sichetzustelten, dass die ent^rechenden Bau-

parzellen auch bzgt. der noch ncht scWussabgerechneten Eredtfießungsanalgen im Bestand

an den Erschiießungskosten beteiHgt werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Einwände

Ja/Nein

Ja

Zu II 13.
Die Prüfung bzw. Festlegung der genannten Erschließungskosten ist nicht
Bestandteil der Bauleitplanung. Für das betreffende Vorhaben wurde ein privater
Erschließungsträger eingesetzt. Die Anlieger sind über eine vertraglich geregelte
Kostenerstattungsvereinbarung an den Erschließungskosten beteiligt. Aus der
Stellun nähme er ibt sich somit keine Veranlassung zur Änderun derPlanun

Einwand, Bedenken, Anregung

u.
H ' ist auf Folgendes:

14. 1-

OCT Bebauur^splan üifft eine zeichnerische Festsetzung zu den GrundstQcksajfahrten - al-

lerdings nrcht für jedes BaugrundstQck. Dies ist nrcht nachvollziehbar. Wenn der Markt die

Notwendigkeit filr eine Festsetzung der Zufahrt für jedes Grundstück erkermt, so sollte dies

bei jedem Baugrundstück erfölgCT.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 14. und 14.1.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert. Anpassungen der
Festsetzungen wurden vorgenommen. Die geplanten Festsetzungen zu
Grundstückszufahrten entfallen hierbei vollständig.
Infolge dieser Änderung ist die Stellungnahme gegenstandslos.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

14.2.

Oie Festsetzury

jyivate Verkehrsiläche besonderer Zweckbes^nmming:
Verice/w^fScften, Begleägnin und Zuwegungen'

Ist unwirksam und in dieser Form nicht von § 9 BauGB gedeckt. Es fehlt die Angabe des

konkreten besonderen Zwecks.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 14.2.

Einwände
Ja/Nein

Ja

..^»

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert. Anpassungen der
Festsetzungen wurden vorgenommen. Die geplanten privaten Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung: Verkehrsflächen, Begleitgrün und Zuwegungen
entfallen hierbei vollständig.
Infolge dieser Änderung ist die Stellungnahme gegenstandslos.

Einwand, Bedenken, Anregung

14.3.

Dervermeintfiche Hinweis E.7.

^ar alte Bauvorhaben im Bereich der Parzetten Nr. 4 bis Nr. 7, Nr. 14 bis Nr. 26,  .
29 Isis Nr. 32 sowie Nr. 35 ist ein quaSRserter Freifläüienge^altung^lan mit den Bau-

vorlagen anzureichen'

ist dem Wortlaut nach eine Festsdajng. Diese Festsetzung ist nicht durch den abscMießen-

den Katalog des § 9 BauGB gedeckt. Die Fordenmg nach einem FreiflächengestaKungsplan
kann schlussCTidlkäi nur die Baugenehmigungsbehörde stellen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 14.3.
Der Punkt 7. unter Hinweise durch Text wird vollständig gestrichen.
Infolge dieser Änderung ist die Stellungnahme gegenstandslos.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja UA
In Ziff. 2.7. der Festsetzung öffnet der Markt Tür und Tor dafür, (tess Ti^garagen - mithin

großflächige, grundflöchCTirelevante Anlagen Obertiaupt nicht zur Gnincfflache zählen sollen.
Damit werden diese Grundstücke besser geaalt und ungteK h behandelt im Verhältnis zu

Grundstücken mit Garagen und Stellplätzen, da ctort Grundflädie tl zu berüdtsichtigen ist.

Zudem eriauM der zitierte § 19 Abs.4 S.1 BauNVO keinen VffzkAt auf die Anrechnung von
Gnjndflächen Diese Festsetzung ist unwirksam. Dte würde auch dazu führen, dass die ge-
samte Grundfläche - ohne jedweden Abzug für die Tiefgarage - für das Restgrundstuck zur
Verfügung steht Es wird hier versucht, die Bebauung maMma) verachtet und intensiv zu ge-
statten. Dieses passt weder in die Umgänjngsbebauung, nodi zur in der Gemeinde vortian-

denen Siedlungsstruktur.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 14.4.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl.-Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich herausgenommen.
Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen. Die geplante
Mehrfamilienhausbebauungund der damit verbundene Punkt 2.7 Unterirdische
Bauwerke der Festsetzungen entfällt hierbeivollständig.
Infolge dieserÄnderung ist die Stellungnahme gegenstandslos.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

15,

Unabhängig davon sind die ajm vorliegenden BebauungsptanCTtwurf gefassten Gerrreinde-

ratsbeschlQsse unwifksam. Bw der Beschlussfassung war Herr GRM Dr, GeisHnger nicht be-
teiligt, ja nicht einmal zur Sitzung geladen worden. Herr Dr. Geislinger hatte zwar seinen Rück-

tritt aus dem Gemeinderat angd<ündigt, wird jedoch erst in der Gemeinderatssrtzung am
12.09.2024 formal enflassen. Insofern hatten ihm sämtliche Unterlagen, sowe die Steungs-
einladung ordnungsgemäß zugehen müssen. Der vorsatäche Ausschluss war rechtswMrig
und führt zur Unviflrksamkeit der gefassten Beschlösse.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 15.
Eine Prüfung der angesprochenen Thematik erfolgte bereits durch die zuständigen
Fachbehörden. Sowohl die Staatsregierung als auch die Regierung von Oberbayern
und das Landratsamt Pfaffenhofen a.d. llm konnten im Verfahren kein rechtswidriges
Verhalten des Marktes Wolnzach feststellen.
Nach Einschätzung der Aufsichtsbehörden bestehen keine rechtlichen Zweifel an der
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ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände
Ja/Nein

Ja

Wirksamkeit der Beschlussfassung im Gemeinderat.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwand, Bedenken, Anregung

1!L
Die von uns vertretenen Mandanten stehen mit ihren Bedenken und Emwendungen gegen das

geplante, vüBig überdimensunierte Baugebiet nicht atein.

Zur Gemeinderatssitzury, in der der AufsteltungsbescNuss gefasst wurde, hab^i nmd 125
Anwohner der Josef-ReincB-Straße, Josef-Alberstötter-Ring, Am Straßergmnd, Josef-Schei-

benbog^i-Straße eine Unterschriftenaktton gegen eine massive Bebauwig unterschrieben.
Hierauf wurde bisher inhaftlkf) nicht reagiert, sondern die fruhz^tige Öffertifchkeitsbeteiligung
zum Bdbauungsplan gestartet. Gerade auf die betroffenen Anfieger vor Ort ist besonders
Rücksicht zu nehmen. Gerade diese müssen mit den ertiebfichen Nachtäten in dw ZiAunft

(eben.

IV,

Wir

beantragen

eine Übersendung der Abwägung zu unserer Steflungnahme.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu III.
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen.
Die in der Stellungnahme unter III. genannte Unterschriftenaktion wurde vom Markt
Wolnzach gesichtet und gewürdigt und wird in diesem Verfahrensschritt mit allen
eingegangenen Stellungnahmen aus der Unterrichtung der Öffentlichkeit, die in der
Zeit vom 19. 12. 2022 bis 13. 01.2023 stattgefunden hat, behandelt.
Zu IV.
Der Stellungnahme folgend wird die Abwägung zur Stellungnahme entsprechend an
die anwaltliche Vertretung versendet.
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Ja/Nein
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu
Ausweisun Bau ebiet

Entgegen, wie in der Stellungnahme beschrieben, stehen andere derzeitig in
Erstellung befindliche Baugebiete in keiner Weise der Notwendigkeit der
Ortsabrundung an dieser Stelle entgegen.
Der Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" entspricht den
Erforderlichkeiten der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung des § l Abs. 3
BauGB.

Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1. 2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt.

Ablehnun Behörden

Die in der Stellungnahme beschriebene Ablehnung des Landratsamtes bzw. der
Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend für den Bebauungsplan
Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" sind die im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d. lim
sowie der Regierung von Oberbayern. Diese werden unter dem entsprechenden
Punkten der Abwägung ausführlich behandelt.

Kanal

Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen dazu sind dem fortgeschriebenen Entwässern ngskonzept
zu entnehmen.

Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituätion
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Rettun swe

Offenbar liegt hierein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegsvor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeit für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

unsere Einwendungen richten sich gegen:
Flächennutzungsplan tosef-Scheibenbogen-Straße und gegen Bebauungsplan Nr. 155 Josef-Scheibenbogen-StraBe

Usere Bedenken richten skh gegen den geplanten Umfang (Anzahl der
Wohneinheiten) der Baumaßnahmen. Teilweise sind auch die Gebäudehöhen unserer Ansicht nach übertrieben hoch.
Die verkehrstechnische Anbindung istjeta schon bedenklich. Insbesondere die Probleme mit normalem
Straßenverkehr, Rettungsfahraeuge und Feuerwehr werden unserer Meinung nach erheblich zunehmen, da dieses
Gebiet nur über die Josef-Rindl-Straße erreichbar ist.

Weiter sehen wir eine massiv erhöhte Gefahr bei Starkregen. Teilwei5e werden jetzt schon mangels Aufnahmekapazität
der Kanalisation Keller geflutet und Straßen überschwemmt.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Umfan Baumaßnahmen .
Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Überplanung und Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Infolgedessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten deutlich. Die derzeitige Planung sieht lediglich Einzelhaus- bzw.
Doppelhausbebauung mit Satteldach im gesamten Plangebiet vor, wo im ersten
Zuge noch höhere Wandhöhen südlich derJosef-Reindl-Straße zugelassen waren.
Die Festsetzungen zur Höhe entsprechen einer normalen Einfamilien- und
Doppelhausbebauung.

Verkehrsbelastun

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert, da die Fl. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach vollständig aus dem Geltungsbereich genommen wurde.
Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der Wohneinheiten und damit verbunden
auch der Quell- und Zielverkehr. Unabhängig davon wird auf das im Rahmen der
Bauleitplanung erstellte Verkehrsgutachten verwiesen, dass das Plangebietvor der
Reduzierung berücksichtigt. Selbst für diesen Fall wurde bestätigt, dass aufgrund der
geringen Verkehrsmengen sowohl die Josef-Reindl-Straße als auch die
Knotenpunkte der Josef-Reindl-Straße mit der Josef-Maria-Lutz und der
Wendenstraße ausreichend leistungsfähig sind.

Aufnahmeka azität Kanal
Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituation
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss
entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
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Wegfall der ungeregelten und ungedrosselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.
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Privat

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja hknnit erfiebe ich Einwnduogen gegcii des Bebauungsplan Nr. 155 und dem dazugcbOrigCT
FUtehcnnutzungsplaa.

Maae Einwände:

l. Veriahnbdastung , . . . , .
Eine Mehnmg des Veikehrs um 60 % kann die Josef-Reindl-Strafic nicht aufaehmen, da viele jetzt
schon paikeade Fahrzeuge den Vcikehr behindern.
Bereits jetd winden Parkveibotszoncn ausgewiesen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu l.
Verkehrsbelastun

Auszug Anlage zum Bebauungsplan "Verkehrsuntersuchung", Büro INOVAPLAN
GmbH, 76131 Karlsruhe, vom 04.04.2024:
"Insgesamt ist davon auszugeben, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch den
Neubau gut vom bestehenden Verkehrsnetz aufgenommen werden kann und somit
keine zusätzlichen verkehrtichen Maßnahmen durch das Vorhaben notwendig werden.
Aus verkehrlicher Sicht kann demnach der Realisierung des geplanten Vorhabens
zugestimmt werden."
Zudem wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans überarbeitet und
entsprechend reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig
aus dem Geltungsbereich herausgenommen. Infolge dessen reduziert sich die Anzahl
der Wohneinheiten erheblich, was die prognostizierte zusätzliche Verkehrsbelastung
deutlich reduziert.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

2. Kuul __... _-... -..
Eine Kanaleischließung ober den überetauten Kanal Joscf-Reudl-Straße ist nicht mßglich.
Der Kanal in der Josef-Rdndt-Straßc ist bereits slaA ausgelastet und kann selbst bei einer
gedrossehen Einleitung keine weiteren Abwflsscr aufinehmen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 2.
Kanal

Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen dazu sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzept
zu entnehmen.
Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituation
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
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Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

3. Rettan^wcg
Ab der Josef-Maria-Lutz-Straße fehlt ein zweiter Rettuneswcg ftlr Feuerwehr und Rcttungsdiensl
bei ca. 150 Wohneinheiten.
Ein aweiter Rettungsweg über die Gabelsbergerstraaeist zwingend erforderlich.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 3.
Rettun swe

Offenbar liegt hierein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegs vor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeit für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

4. FUdiennutocnngtpIaD
Eine Bebauung in dem Bereich wurde bereits mehrfach von Landndsamt und Rcgienmg
abgdehntEs gibt krine newn Fakten, die eine Ändenmg rechtfertigen wtb-dcn.
Es gibt keine Notwendigkeit, zusätzliche Baugebiete auszuweisen, da befeils ausreichend

Baugebiete durch Glandcrgasse.Wohncn an der Wolnzach, SchlMhterstraßc und Prcysingstraße
vorhanden suid.

Aufgrund dieser Punkte bitte ich dämm, die Planungen zu flberdcnken und etitspicchend

anzupassen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 4.
Änderun Flächennutzun s lan

Siehe Abwägung zu den Stellungnahmen zur Änderung des Flächennutzugsplans.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Hiermit erhebe ich folgende Einwendungen sowohl den Flächennuteungsplan wie den
Bebauungsplan betreffend

. Es besteht meiner Ansicht nach keine Notwendigkeit für ein werteres Bebauungsgebiet
neben den Gebieten Glandergasslfflten. Wohnen an der Wolnzach, Schlachterstraße
Preysingstraße und der Nachverdichtung im Marktkembereteh

. Eine Bebauung wurde von den übergeordneten Behörden bereits abgelehnt. Seither
gibt es keine neuen Erkenntnisse. die diese Ablehnung unwirksam machen würde

. Eine Kanaterschließung ist äußerst kritisch zu sehen Der Kanal der Josef-Reirdl-
Straße ist bereits jetzt überlastet.

. Es ist keine zweite Zufahrt vorhanden, die als Rettungsweg genutzt werden könnte

. Die Straße verträgt keine Mehrung des Verkehrs, der ist jetzt schon grenzwertig

. Eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern passt nteht ins Bild.

. Die Höhenentwicklung ist mit der Nachbarsbebauung unvereinbar.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu
Ausweisun Bauf lachen
Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1. 2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklungund 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt.

Ablehnun Behörden:
Die in der Stellungnahme erwähnten übergeordneten Behörden werden weder
konkret benannt noch wird die ablehnende Aussage näher erläutert. Maßgebend für
den Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" sind nur die im Rahmen
der frühzeitigen Beteiligung getätigte Stellungnahmen der Behörden und Träger
öffentlicher Belange. Diese werden in der Stellungnahme ausführlich behandelt.

Kanal
Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen dazu sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzept
zu entnehmen.

Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituation
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss
entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt. ,
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
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Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Zweite Zufahrt als Rettun swe

Offenbar liegt hier ein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegs vor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeit für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.

Verkehrsbelastun

Auszug Anlage zum Bebauungsplan "Verkehrsuntersuchung", Büro INOVAPLAN
GmbH, 76131 Karlsruhe, vom 04. 04.2024:
"Insgesamt ist davon auszugeben, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch den
Neubau gut vom bestehenden Verkehrsnetz aufgenommen werden kann und somit
keine zusätzlichen verkehrlichen Maßnahmen durch das Vorhaben notwendig werden.
Aus verkehrlicher Sicht kann demnach der Realisierung des geplanten Vorhabens
zugestimmt werden."
Zudem wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans überarbeitet und
entsprechend reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig
aus dem Geltungsbereich herausgenommen. Infolge dessen reduziert sich die Anzahl
der Wohneinheiten erheblich, was die zusätzliche prognostizierte Verkehrsbelastung
deutlich reduziert.

Mehrfamilienhausbebauun und Höhenentwicklun entlan Josef-Reindl-Straße

Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Überplanung und Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Die derzeitige Planung sieht lediglich Einzelhaus- bzw.
Doppelhausbebauung mit Satteldach im gesamten Plangebiet vor, wo im ersten
Zuge noch höhere Wandhöhen südlich der Josef-Reindl-Straße zugelassen waren.
Die Festsetzungen zur Höhe entsprechen einer normalen Einfamilien- und
Doppelhausbebauung.

Seite 34 von 150



MARKT WOLNZACH- BEBAUUNGSPLAN NR 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE-
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

205

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

auch fch möchte meine Ewwendungen gegBnober dem o. g. Bebauungsplan ftdiem.

Wie gedenkt die Gemeinde uns iniuntemnund auch fijterw Tea der Josef^aindt-Str. 2u »hotzon segenOber den
erwaTwien auf uns zukommenden Beeinträchtigungen?

Zum ainen ist es offemtehtllch. da8SdCT_Ka>al  r die W^emenge^nlditwsi^^^^
^m^^^m'bogBn^. 'lhate' 3TwasMrimKe^ !:"tte".auch TO^r_sto?f??mBreql^'iäd°ch
^^i'^y^'rn^bau'der^nntenH^aItegHn^^^^^
S^U'^^^eSto^ndeirtslich'v«sc^
SSS^t '^^"w^ ̂ "'w^^'^dre»»'rt^. BauS^23"^^ isi
^"^l^^"Nd^te""":^^t8^d^, ^n^^ fn °""N'ns ISL
te^«w?'m'3rd efflAter wi60JdwnywssK)l) werden wennjchnod. "twjw;^e^SW^ h*» rttaW^^nah'nw'wBwn mtg'roßen~Umbauari»lten Im Hsus verbunden, «Ue whr kostspielig sind. f
Semeinde uns in der Sttuation?

Zum ändern darf teh auf die Verkeh^ituatton hinweisen. ̂ ^^. ReirKll;S^^lte^^^h^M^^
^"Ve^h'STm wteprtcht in'keher'We. » einem "ruhgen Wohw^D^^zumjB lsid^u^Jbe^^^
^ri^'AS^, 'd^^Sf'Straßeparken~Wennkelnee9Mve^^

n~Abe,:vk>te»inde;infa*undnsid«tig und d?"9«^u"d_rX»t.̂ nwga^wCTn
£5£^KS£SiSESsSW "K-5i"

Gwchwindiakeit sicheretellen?

Vantehen Ste mich nicht fatech: Ich habe durchaus Verstflndn»; wmn ie"»^ä«twm^>aw^aü^w6;wm^
»^^u^ win"Aberdleal<ann'unddarfdoch nicht zum Nach(ead^nwon^?Bacf^
^^^n"8e8d^Bn'wnlw'pi ;w«nar^n^
t^^^n^^bietefinB'nztert'wwleriwilte) und die Sfcberttdunfl derQwchwlndlgkatebesch.ankuns in
der Zukunft?

Ich hab» Ihre .Bekanntmacbungen-zur 29.^^W3-<^«»^m^^a^«^i'^-»^^^m^^ _
beteTunypllai^:.155^o^^benboge^
^T^'Guiwenn'dWTOnThnenbeKhne^
A^b'^"^ T^"W»aber;^teG^eir^^
Gemeinda allein gelassen?

Ich bitte Sie, den Erha» dieses SchFabena sch» llch zu bestätigen und meine Fragen tu beantworten.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich genommen.
Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der Wohneinheiten deutlich.
Zu
Entwässerun

Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

In der Fortschreibung des Entwässerungskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal der Josef-Reindl Straße 10 1/s aus der Josef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9,811/s auf Höhe der Grenzezwischen Fl. -Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
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Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
Drosselung von
20 l/s dem Kanal der Josef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werde n.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Verkehr
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziertund die Fl. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich genommen.
Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der Wohneinheiten, was die zusätzliche
prognostizierte Verkehrsbelastung deutlich reduziert.
Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge sind in Wohnstraßen üblich und
rechtlich zulässig, sofern keine dauerhafte Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier
nicht gegeben.
Die Planung der Erschließungsstraßen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
erfolgt auf Grundlage der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt06). Die
Straßen im Baugebiet werden alsWohnstraßen eingestuft.
Die Einhaltung oder Kontrolle der Geschwindigkeitsbegrenzung
sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

hiermit möchten wir unsere Bedenken gegen den Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplans äußern.

Wir hatten erst im letztem Sommer Wasserschäden im Keller, nach einem Starkregen.
Wir wohnen schon einige Jahrzehnte hier, aber dies tritt in letzter Zeit gehäuft auf. Wir mussten mit sechs Leuten das
Wasser über Stunden abschöpfen um größere Schäden zu vermeiden. Der aktueBe Kana.l scheint bereits an seiner
Kapazitätsgrenze, sonst würde unser Keller nicht volllaufen über den Abwasserschacht.

Eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens und der bereits ausgereizten Parksituation sehen wir auch sehr kritisch. Trotz
aller Statistiken, ist dies für die bestehenden Anwohner mehr als unangenehm.
Wir bitten um eine Eingangsbestätigung unseres Anliegens,

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Kanal
Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituation
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss
entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Mehrun Verkehr
Die in der Stellungnahme geäußerten Bedenken bezüglich einer angeblich
unzumutbaren Erhöhung der Verkehrsbelastung beruhen auf nicht fundierten
Annahmen und überschätzen das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen des
Mehrverkehrs erheblich. Durch die Reduzierung des Plangebiets und der
Wohneinheiten wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen deutlich geringer ausfallen
als befürchtet. Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem Verkehrsgutachten
untersucht und wird bzgl. der Abwicklung der Verkehre als unkritisch erachtet.

Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4,75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehr von Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in derJosef-Reindl-
Straße als auch in derJosef-Scheibenbogen-Straße.
Temporär eingeschränkte Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge sind in
Wohnstraßen üblich und rechtlich zulässig, sofern keine dauerhafte
Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier nicht gegeben.
Zudem handelt es sich um keine Durchfahrtsstraße. Der Verkehr ist und wird auch
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künftig nur vom Quell- und Zielverkehr der Anwohner geprägt.
Ein massiver Anstieg des Verkehrsaufkommens und unzumutbare
Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit legen wir Widersprach gegen den Beschluss des Marktgemelnderates des Marktes
Wolnzach'zur 29. Änderung d« Ftächennutzungsplanes und zur Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 155 für das Gebiet ̂osef-Scheibenbogen-Straße* in der Sitzung vom 18.07.2024 ein.

Wir bringen hiermit unsere Einwendungen gegen die Änderung des Flächennutzungsplans und
gegen d Jn Bebauungsplan Nr. 155 Josef-Scheibenbogen-Straße ein. Konkret haben wirfolgende
Einwendungen /Widerspräche, welche im Folgenden genauer erläuteU werden:

l.
2.

3.
4.

III.

s.

Unwirksame Öffentliche Bekanntmadiun
Interetiensltonflikte
Venwandtschaftsverbältnlsse zu den Grundstücksei ntümern
Gesicherte Erbbaurechte
Profiteure durch ei ene Bau- und Planun sfirmen
Ptanun skonkurreni
Verkehrltche EnchlleBun
Uniurelchende Stell latz/Gara ensituation im Bebauun slan.
Unzumutbare Erhohun des Verkehrs
Un eei netheitderJosef-Reindl-StraßefurdteErschliegun
Schlwhte'und nicht ausbaubare Anbindun an den öffentlichen Nahverkehr
Man elhafti keit in der zu ndelle enden Verkehrsuntersuchun
Schmuüwasserbeseft un und Um an mit Nlederschla *Mer
Überlasteter Bestandskanal und fehlende Berücksichti un der EnchlieBun skosten
Erhöhung der Menge an aufaunehmendem Oberflächenwasser und uniureichende

skonze t -
!1.
Berückslchti un Im Entwässerun skonze t
6. Uniurelchende Umwcttverträ lchkelts afun

l. Vernichtun von schiitzenswertem Dauer ünland -
II. Unverhältnismäßl e Flachenverslfi elun
III. Unzureichende Untersuchun des Vorkommens bedrohter Arten

7. "" Fchlendes'EnErgIekoniefrt sowie wesentlidie Versäumnlss-e in der PriWun» und Planung
der technischen Infrastruktur

l. Fehlendes Energiekonze t
II. Keine Untersuchun der Machbarkeit von Nahwärmenet?en
III. Ober rüfun derStromnetzbelastbarkeit
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l. ünwhta&TOe Öffentliche SekRinintmathui^

Die BeteUieung der Öfferrtiichkeit gemAB SS 3 und 4 BauGB wurde flieht iih erforderlichen
Umfang dufchgeführt, £s muss slcherBesteKt sein, dus alle Anwohner und betroffenen Bürger
ausreichend [nformtert und gneehört wurden. Dies ist nicht passiert, Die VeröffentllchurtgsfrBt

der flfftntlfdwn Bekanntfflachung findet lediglich vom Oonwrstag, den 01.08.20Z4, bi?
clnschlleSlich Frtttag, den 13-09,2024 statt. Diese VeröKcntllchunsrffist für dit
Büi^erlftformatJon und B«teUleung ist aus unserer Sicht uruurehAtrtd und unTurmittiar kurz
afiigesetzt wurde. Diese Frist (311t ausgerechnet in die Sommcrferter». eine Zeit, In der viele Bürger
im Urlaub sind und somit nicht am öffentlichen Olskur» teilnehmen <&ftrier>. 7u5ätiiich
ÜberschneEttet sich dlt Frist mit dem paraNtl stattfindendtn Votktfest, «ras dit AufnierkMmkeit
und BiWltKhaft der Bürtif zur Teilnahme an dtr DlskuMion weher rtduiiert. Diese Umständ6
schaffen ertiebliche Wachtelle für die betrofferwn Bii(gerEnnen und Bürger und verhlndtrn etne
faire und umfatsende äTfenttlche Beteiligung. Dte äfftntlidie Bekanntmschuflg ist daherals
iinwlria. sw anzusehen.

Datier forderfl wir eine Veflätlgerung der Frist und rine Neuansetzung diir flffentlichen
Ditkusston tu elrxm 2tEtpunkt, der t\nt ingemessefle Bürgefbeteil^yng Siehe rsttltt,

Oarübsr hinaiii erfolete dte Bekanntmadiune Inllelich auf der Hoinepate der eenieinde sowK in
Pspterform im Rathaus des Marttei Wolnzach, Martctp^aü l, ßauafTit. Zimmer 10 wjihnnd der
Dienststunden (Montag, »rttttwoch, Oonnerstag und Frertag vor» S Uhr bte 12 Uhr sowi*
Oonnerstae lusaiillch von 13.30 Uhr bis 18 Uhr). Diese Form der BekartrttmachunK sctiränlct den
Zugang lu wfchtaaen Planungsirtfermatiorwfl erheblidi ein. Es wurde darauf ueruchtet, dl«
&efcanntmachung irr Byndesanzelger und in der aufl»|enitärkstjen T^geueltung (Pfattenhofener

Kurier) zu veräffentliehert, wodurch viele betroffene aorger fM'cht ausreichend hforintert
wurden. Dies ist besonder pret>lem?tisi:h, da nicht Jeder BüiBer dis Möeltehkeit hat, währerKt
der DiCTstieiten das ftatb?us zu besuchen oder regelmSßle die htoTOpage der Gemeinde zu

ytefprOfen.

Daher fordern wir eine umfaisendere und für alte Bürger tugängliche B<k»F»ntmachunB der
PlaniindflrunRen, unter Elnberiehune dei Bundewrueigera und der auflageniüriesten
Tageuettung, um eine gerechte und ausführilche M^prbetelligüng stdienustfellen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu l.
Unwirksame öffentliche Bekanntmachun

Die Einwendung, dass die öffentliche Beteiligung nicht im erforderlichen Umfang
durchgeführt wurde, ist nicht zutreffend. Die Auslegung des Bebauungsplanentwurfs
erfolgte ordnungsgemäß. Die gesetzlichen Fristen wurden eingehalten bzw. wurden
aufgrund der Ferienzeit angemessen verlängert, um auch in der Ferien- und
Urlaubszeit genügend Möglichkeit zur Äußerung zu geben. Zudem wurde öffentliche
Bekanntmachung fristgerecht im Amtsblatt der Gemeinde sowie auf der
gemeindlichen Homepage veröffentlicht und lag im Rathaus während der regulären
Dienstzeiten zur Einsicht aus. Eine Veröffentlichung im Bundesanzeigeroder
überregionale Tageszeitungen ist gesetzlich nicht erforderlich. Die Dauer der
Auslegung von sechs Wochen entspricht den gesetzlichen Vorgaben und ermöglicht
eine angemessene Beteiligung- auch in der Ferien- und Urlaubszeit.
Ferienzeiten oder parallele Veranstaltungen stellen grundsätzlich kein rechtliches
Hindernis für die Wirksamkeit der Bekanntmachung dar. Eine Verlängerung darüber
hinaus oder eine Auslegung zu einem anderen Zeitpunkt ist daher nicht vorgesehen.

Seite 40 von 150



MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE'
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand,, Bedenken, Anregung

2. Interessenrtonfllkte:

Grunafage unseres Widerspruchs ist die Tatsache, dass mehrere eemelnderatsmitglieder eemäß
Art. 49 der Gemfiindeordnung des Freistaates Bayern weger» persönlicher Beteiligung von der
Abstimmung hätten ausgeschlossen werden müssen. «onRret weisen wir auf folgende
Interessenkonflikte hin:

l. verwandtschaftsverhSltnlsse zu den Crundstückseieentümern: 6emeinderatsmitgliE<ter
stehen in direkter verwandtschaftlicher Beziehung zu den betroffenen
Grundstückseigentümern, was Ihre Unparteilichkeit eindeutie beetnträchtiet.

II. Erbbaurechte: Nach Hörensagen haben sich Mitglieder des Gemelnderates bereits
Erbbaurechte an den betreffenden Grundstücken gesichert, was ein eindeutiges Zeichen
für persönliches Interesse und potentiellen Profit ist.

III. Proftteure durch eigene Bau. und Planungsfirmen: Einfee Semeinderatsmltglleder stehen
unmittelbar in Verbindung mit Bau- und Planungsfirmen, dte direkt von dem Beschluss
profitieren würden. Dies stellt einen klaren tnteressenkonflikt dar und wratößt gegen die
Regelungen zur Vermeidung von Vortellsnahme.

Diese Umstände werfen erhebliche Zweifel an der Integrität und Fairness des Beschlusses auf.
Um die Transparenz und Rechtsmäßlgkelt der Gemeinderstscntscheidungen u gewährleisten, ist
es unertässlfch, dass soldie persönlichen Interessen aUigeschlossen werden.

Wir fordern daher eine uwenueliche Überprüfung und Annullierung des Beschlusses sowie eine
Neudurchführung der Abstlmmune unter Ausschluss der betroffenen Mitetleder, um eine
unparteiische und rechtlich einwandfreie Entscheidungsfindung sichenustellen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 2.
Interessenkonflikte

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Einwendung, dass Interessenkonflikte bestehen und Gemeinderatsmitglieder
befangen wären, ebenso das Gemeinderatsmitglieder durch den Beschluss
profitieren würden, ist nicht zutreffend. Die Stellungnahme beruht nicht auf
Tatsachen, sondern Unterstellungen und Mutmaßungen, die nicht haltbar sind.

Art. 49 GO (Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern) wurde vollumfänglich
beachtet. Eine Annullierung des Beschlusses sowie eine Neudurchführung der .
Abstimmung ist daher nicht vorgesehen.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

3. Manun konkurreni:

Es besteht eine potenzlette Konkurrenz zu bereits bestehenden Bauvorhaben sowie <EU anderen
Plänen der städtischen Entwtektung. Eine Koordinierung mit anderen Planungsmaßnahmen
scheint nicht ausreichend erfolgt ;u sein. Die in der Begründung aufgeführte Erforderllchkett,
dass die bereits ausgewiesenen Bauflächen innerhalb des Gemeindegeblets in den meisten
Fällen aufgrund der Eigentumsverhältni$se dem freien Markt nicht iw Verfügung stehen und
diesem in absehbarer Zeit auch nicht zugeführt werden, ist insbesondere mit den ausgewiesenen
Baugebieten "Wohnen an der Glandergassleften", »Wohnen an der Wolniach'',
uSchlachterstraße", .Preysingstraße" und Nachverdichtungen im tnnenbereich nicht haltbar.
Ebenso finden $lch (n den Planungsunterlagen keine Informationen zw Koordination des
Bebauungsplanes mit dem Integrterten Städtebaulichen Entwicklungskonzept - ISEK. MutmaBlich
hatdiese nicht stattgefunden.

Daher fordern wir eine Überprüfung des Beschlusses hin$ichtlich des Anlasses, der
Erforderlichkeit und dem Ziel mit Einbeziehung bereits ausgewtesener Bebauungspläne und dem
15EK.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 3.
Planun skonkurrenz

Die Annahme einer Planungs-oder Standortkonkurrenz zu anderen bestehenden
oder geplanten Baugebieten im Gemeindegebiet trifft nicht zu. Der Bebauungsplan
Nr. 155 verfolgt das Ziel, auf einem integrierten Standort, der bereits heute an die
kommunale Infrastruktur angebunden ist, bedarfsgerechten Wohnraum
bereitzustellen.

Die Gemeinde Wolnzach hat auf Grundlage des aktuellen Demographiespiegels den
voraussichtlichen Bevölkerungszuwachs analysiert. Daraus ergibt sich ein konkret zu
deckender Bedarf an neuen Siedlungsflächen fürWohnbebauung. Der
Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" ist ein Beitrag zur Deckung
dieses nachgewiesenen Bedarfs, insbesondere im Bereich familiengerechter
Wohnformen (Einzel- und Doppelhäuser).
Die Stellungnahme unterstellt fälschlich eine mangelnde Koordinierung mit dem
Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK).
Die vorliegende Bauleitplanung entspricht vielmehr dem Handlungsfeld "Wohnen"
des laufenden ISEK Prozesses des Marktes Wolnzach mit dem erklärten Ziel

flächenschonenden, qualitätvollen Wohnraum für alle Lebenslagen zuschaffen. Eine
Koordinierung ist somit gegeben.
Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedari'ergänzt
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

4. VTA«hriteh«ErschlleBuni

Die verkehrstcchnlsche Anbindung und die Auswirkungen des .usätritchen Verkehrsaufkommws
auf die jeulge Infrastruktur rind nicht ausreichend berOcttstchtlgt und analysiert worden.

Der Bebauungsplan sieht eine Bebauung mit Snfainiiienhäusen«. Mehrfamilienhäusern.
Doppelhäusern und GartenhoJhäusem wr. l
rund 150 neue Personen entstehen. Gemäß einer Recherche der Zeit

auf Basis Von Daten des Kraftfhrtbundesamtes. des Bumlesinstitutes fQr Bau- Stadt, und
Raumforschung, des OESTAT1S und eigenen Berechnungen geht hervor, da» im Landkreis
P'faffenhofen an der lim im Jahr 2023 pro 1000 Einwohnern 607 Private PKW .ugelassen waren.

Zuwachs von 2.9% bzw. einen iährlichen^wachs
wnB 0. 5%'p. a.~(slehe Abblklung l). Nicht enthatten In dieser Statistik sind Jedoch beispielsweise ^

l'ngo<südt7M ü'nchen, und denNachbartandkrelsen zugeiassene PKW, di<i im Rs^menvo" Firmen-

un'dGesch'äftswagenQberlassuogen dennoch dem landkreis zuzuordnen wären. Für die

folgenden Aufführungen wirf daher vor» einem privaten PKW-Bestand wn rund 630 PKW im Jahr
2023 ausgegangen. und der statistisch belagte Zuwachs vo»i 0.5% p.a. angwetit- Oa""s ef8ete"
rieh die inTabeMe l au^cfühnen zueiwartenden PKW.ZaMen fürdas BaugebIeL

Mi Z(R 2M 2W2W «S 2U 2Bg 2» 20^ ^ m 2W
prtntomiWIU» 63o83363S6396*3e4664a SZ65B6See6Z6a68B9

PKW J. Sn^hn« ! 0,63 0.63 0,64 0^34 D.W 035 0.6S 0.85 O.BB 0.1» 0,69 0,67 0,67
9595»5fl6WBT9786aBSa9»100100PIWhiBmaablrt

brilSOBninihner
T-at>ri u twartencffPK Zahlen Ini Bau

Pfatfmihofna. d. nm

Primt« Nnr}« 1-000 Elm«KriNwf

Abji o1: "o? r kl p ivoter PKW-ir' IOPÜ wi äff ho

Auf Basis «ileser Statik belegten Annahme haben wir folgeode Einwendungen w »ertehrilcben
Erschtie8une:
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l. Umweichende StellcIatz^Gamaensltuation im Sebomntsi^an.

Der Bebauungsplan sieht nur eine Fläche für 85 PKW vor. Gemäß Tabelle l sind Jedoch 9S-100
PKW zu erwanen. Hinzu kommen noch notwendige Stellplätze für Besucher. Ole geplante
Stellplatazahl Ist deshalb deutlich zu gering bemessen. Die unzureichende Anzahl an Stellplätzen
führt dazu, dass eine erhebliche Anzahl an PKWs auf .der Straße geparkt werden müssen. Dies hat
mehrere negative Folgen:

a) Verkehrsbehinderungen: Ourch das Parken von Fahrzeugen auf der Straße wird diese
im betroffenen Bereich nur noch einspurig befahrbar. Dies führt unweigerlich zu
Verkehrsstörungen und erhöht das Risiko für Unfälle.

b) Einscjiränkungen für Anwohner: Die ejngeschränkte Befahrbarkeit der StraBe
verursacht nicht nur Verkehrsprobleme, sondern beeinträchtigt auch die
Lebensqualität der Anwohner erheblich. Es kommt zu einer erhöhten Lärm- und
Abgasbetastung sowie zu Schwierigkeiten bei der Zu- und Abfahrt M den eigenen
Grundstücken.

c) Sicherheltsaspckte: Engstellen auf üw Strafte behindern nicht nur den fließenden
Verkehr, sondern stellen auch eine Gefahr für FuBgänger und Radfahrer dar.
Insbesondere Rettungsfahraeuge und andere Einsatzkräfte konnten Im Ernstfall durch
die blockierte Straße behindert werden.

Aus diesen Gründen fordern wir eine Überarbeitung des Bebauungsplans, um eine ausreichende

Stellplstzzahl slchenustelfen und die genannten Probleme lu vermeiden. Nur durch eine

angemessene Planung können die Verkehrs- Uftd Lebensbedlngunsen im betroffenen Gebiet
nachhaltig verbessert werden.

Il, Unzumutbare Erhöhun desVerkehr .
in der Josef.Reindl-Str., dem Josef-Alberstötter-Ring undtIerJosef-Scheibenbogen-Str. stehen
derzeit ca. 100 Gebäude, welche über die josef-Reindl-Stf. /WendenstraBe erschlossen sind. Der
Bebauungsplan sieht zusätzliche SO Gebäude vor, es ist also mindertens von einem
Verkehrszuwachs von 50% ausiugehen. Ein solcher Anstieg des Verkehrsaufkommens ist für die
Anwohner und die bestehende Infrastruktur unzumutbar. Die damit verbundenen Probleme
umfassen unter anderem:

a) Erhebliche Verkehrsbelastung: Der (ferzeitige Straßenzustand und die vorhandene
Verkehrsinfrastruktur sind nicht für einen derart massiven Anstieg des

Verkehrsauftommens ausgelegt. Dies wird zwangsläufig zu häufigen Staus und
Verkehrsbehinderungen führen.

b) Erhöhung von Lärm- und Umweltbelastuneen: Mit dem Verkehrszuwachs geht eine
beträchtliche Zunahme der Lärm- und tuftverschmuüung einher, wa$ die tebensqualität

der Anwohner erheblich beeinträchtigt, und ihre Cesundhelt gefährdet.
c) Sicherheitsrislken; Ein deutlich erhöhtes Verkehrsauftomfflen erhöht die Gefahr von

Verkehrsunfällen Im Gebiet. Dies betrifft Autofahrer. FuBgänger und Radfahrer
gleichermaßen und stellt ein unvertretbares Sicherheitsrislko dar

In Anbetracht dieser unzumutbaren Beetnträchtigungen fordern wir eine Überarbeitutig des
Bebauungsplans, um den erwartrten Verkehrszuwacbs zu minimieren, altematlue und
zusätzliche Er$chlie8ungsstra8en zu überprüfen und die Lebensqualität sowie die
Verkehrssfcherhett Ini Gebiet zu gewährleisten.
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Ja

III. Un eei netheitderJosef.Reindt-StraßefQrdieErschließun .
Ein weiter Grund für unseren WMerspruch ist die Ungeeignetheit der Josef-Relndl-Straße zur
Erschließung des geplanten Baugebiets. Nach unserer Einschätzung und Erfahrung weist die
josef. ReindF-Straße mehrere signifikante Mängel auf, die eine Erschließung unmöglich biw.
unzumutbar machen:

'a."-Schlechte Fahrbahnqualität: Der aktuelle Zustand der Fahrbahn Ist bereits sehr schlecht.
Es gibt zahlreiche Schlaglöcher und Beschädigungen, die eine sichere Befahrung
beeinträchtigen und eine erhöhte Instandhahung erfordern würden. Zusätzlich sind
durch die geplante Bebauung weitere Beschädigung der bestehenden Straßendecke zu
erwarten. So werden die Bauarbeiten voraussichtlich erhebliche Belastungen und
Beeinträchtigungen für die bestehende Straßeninfrastruktur mit sich bringen: (l)
Schwerlastverkehr: Die Bauarbeiten werden einen erhöhten Schwertastverkehr durch
Baustellenfahrzeuge, LKWs und Bsufahrzeuge zur Folge haben. Diese schweren
Fahrzeuge werden die bestehende Straßendecke stark beanspruchen und vermutlich
beschäd'lgen. (2) Straßenverschleiß: Die wiederholte Nutzune der Straßen durch schwere
Fahrzeuge führt zu einer Beschleunigung des Verschleißes der Straßendecke. Dies kann
zu Schlaglöchern. Rissen und anderen strukturellen Schaden führen, die nicht nur den
Verkehrsfluss beeinträchtigen, sondern auch die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer
gefährden. (3) Erhöhte Instandhaltungskosten: Schäden an der StraSendecke müssen
Zeitnah repariert werden, was zu erheblichen zusätzlichen Kosten für die Gemeinde
führt. Die finanziellen Mittel könnten sinnvoller verwendet werden, um die bestehende
Infrastruktur zu erhalten und zu verbessern. (4) Verkehrsbehinderungen:
Beschädigungen an der Straßendecke erfordern Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten,
die wiederum zu Verkehrsbehinderungen und möglichen Umleitungert führen. Dies
beeinträchtigt den alltäglichen Verkehr und sorgt für zusätzliche Belastungen der
Anwohner.

b. unzureichende Gehwegbrelte: Mit einer Gehwegbreite von nur 1,5 Metern sind die
Gehwege für die 2usätzliche Belastung durch das geplante Baugebiet unzureichend. Dies
stellt insbesondere für Fußgänger, einschließlich Kinder und ältere Personen, ein
erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Wie in Abbildung * der Verkehrsuntersuchung
dargestellt ist, sind die für den Fußverkehr zur Verfügung stehenden Seitenräume sind
mit 1,50 m schmaler ausgeführt als das anzustrebende Regelmaß von 2,50 m.
Fehlende Radwege: Es sind keine Radwege vorhanden, was die Sicherheit von Radfahrern
erheblich gefährdet, und sie zwingt, die ohnehin schon schmale Fahrbahn mit
Kraftfahrzeugen zu teilen. Dies Ist besonders problematisch in Anbetracht des
erwarteten Verkehrszuwachses. Eine eigenständige Radinfrastruktur besteht in dem
gesamten Straßenzug nicht. Der Radverkehr findet daher im Mischverkehr statt. Da die
Gesamtbreite der Josef-Reindt-Str. jedoch nur 6m beträgt, ist ein Öberhohlen von
Fahrradfahrem unter Einbezug des einiuhattenden Mindestabstands (1, 5m) nur
erschwert möglich.

c.
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Aufgrund dieser gravierenden Mängel ist die Josef-Reindl-Straße als Erschließungsstraße für das
geplante Baugebiet ungeeignet. Wir fordern daher eine umfassende Neubewertung und
Überarbeitung des Bebauungsplans und die zusätzliche Prüfung alternativer
Erschlleßungsstraßen, um eine angemessene und sichere Infrastruktur zur Verfügung zu stellen,
die den Anforderungen der Anwohner und der neuen Bauprojekte gerecht wird

IV. Schlechte und nicht ausbaubare AnblndunR an den öffentlichen Nahverkehr.
Gemäß der Verkehrsuntersuchung sind die nächsten Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs
800m entfernt und liegen In der Wendenstraße. Darüber hinaus ist der Fußweg von der
Wendenstraße zum Baugeblet ansteigend und wird somit zusätzlich erschwert. Eine
angemessene Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist somit nicht gegeben. Zu diesem
Schluss kommt auch die Verkehrsuntersuchung: »Die vorhandenen BushaStestellen sind mit etwa
800 m Laufweite relativ weit von dem geplanten Neubaugebiet entfernt. Einkauft- und
Frelzeitgelegenheiten in den Gewerbegebleten von Wolnzoch sind dabei mit mindestens circa 10
Minuten mit dem Rad und 30 Minuten zu Fuß ebenfalls nicht in typischer Entfernung für diese
Verkehrsmittel gelegen". DarQber hinaus ist die Fahrbahnbreite der josef-Relndl-Straße zu
schmal, um eine potentielle direkte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr zu ermöglichen,
so sind für Straßen mit Busverkehr Straßenbreiten von mindestens 6, 5 m notwendig, um ein

sicheres Begegnen von Bussen und PKW zu gewährleisten. Das Baugeblet kann daher auch in
Zukunft nicht angemessen durch den öffentlichen Nahverkehr erschlossen werden, was mehrere
schwerwiegende Probleme mit sich bringt:
a) Erschwerte Mobilität: Ohne eine Anblndung an den öffentlichen Nahverkehr wird die

Mobilität der zukünftigen Bewohner erheblich eingeschränkt. Dies betrifft besonders

Personen ohne eigenes Fahneue, wie ältere Personen, Schüler und Menschen mit
Behinderungen.

b) Erhöhter Individualverkehr: Die fehlende Anbindung führt zu einem verstärkten
Individualverkehr, da die Bewohner auf private Fahrzeuge angewiesen sein werden. Dies
erhöht dleVerkehrsbelastung und fuhrt zu weiteren Umweltbelastungen durch erhöhte
Abgasemissionen und Lärmbelastung.

c) Ungerechte Belastung der Infrastruktur: Der zunehmende Individuatverkehr wird die
vorhandene Verkehrsinfrastruktur übermäßig belasten, was zu vermehnem Verschleiß und
höheren Instandhaltungskosten fuhrt.

d) Umwelt- und Klimaschutzziele: Die mangelnde Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
steht im Widerspruch zu aktuellen Umwelt- und Klimaschutzzielen. Eine nachhaHige
Stadtplanung sollte auf die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und die Reduktion des
Individualverkehrs abzielen.

e) Soziale Ungerechtigkeit: Die fehlende NahverkehrsanbindunB benachteiligt sozial
schwächere Gruppen, die sich möglicherweise kein eigenes Fahrzeug leisten können. Dies
führt zu sozialer Ungleichheit und erschwert den Zugang zu Arbeitsplätzen,
Bildungseinrichtungen und sozialen Dienstleistungen.

Aufgrund dieser schwerwiegenden Mängel fordern wir eine erneute Überprüfung und
Überarbeitung des Bebauungsplans, um eine angemessene Anbindune an den öffentlichen
Nahverkehr sichertustellen. Nur so kann die nachhaltige und gerechte Entwicklung des Gebiets

gewährleistet werden
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V. Man elh fti keit in der zu rundelie enden Verkehrsuntersuchun
Ein weiterer Grund für diesen Widerspruch ist die Mangelhaftlgkeit der zugrunde liegenden
Verkehrsuntersuchung. Insbesondere sind zwei gravierende Fehler festzustellen, die die Validität
der Untersuchung und somit die darauf basierenden Entscheidungen infrage stellen:
a) Verkehrszählung an nur einem Tag im Winter; Die Verkehrsuntersuchung basiert auf Daten,

die an lediglich einem einzigen Tag (29. 02.2024) im Winter erhoben wurden. Solche Daten .
können keine repräsentativen Aussagen über das tatsächliche Verkehrsaufkommen liefern.
WinterspezWsche Bedingungen wie Witterung, Ferienzeiten undgeringssaisonale Aktivitäten
beeinflussen das Verkehrsaufkommen und verfälschen die Ergebnisse. Eine valide
Verkehrsuntersuchung muss über einen längeren Zeitraum und zu unterschiedlichen
Jahreszeiten durchgeführt werden, um ein realistisches Bild des Verkehrsaufkommens zu
zeichnen.

b) unterschätzung der PKW pro Einwohner: Die Annahmen bezüglich der Anzahl der PKW pro
Einwohner sind offensichtlich zu gering. So geht das Gutachten von niedrigeren Werten als
die in Tabelle l aufgeführten uns statistisch nachgewiesenen Werten aus. Diese fehlerhaften
Annahmen führen zu einer Llnterschätzung des tatsächlichen Verkehrsaufkommens und der
damit verbundenen Belastungen. In einer realistischen Verkehrsuntersuchung sollten
aktuelle und angemessene Durchschnittswerte sowie lokale Besonderheiten berücksichtigt
werden.

Aufgrund dieser erheblichen methodischen Schwachen fordern wir eine erneute, unnfassende
Verkehrsuntersuchung, die folgenden Kriterien gerecht wird:

a) Mehrfache Verkehrszählungen über unterschiedliche Wochentage, Jahreszeiten und unter
Berücksichtigung besonderer Ereignisse.

b) Realistische Annahmen Ober die Anzahl der PKW pro Einwohner. basierend auf aktuellen und
lokalen Daten.

Erst nach einer solchen fundierten Untersuchung sollte eine Neubewertung des Bebauungsplans
erfolgen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Verkehrsplanung den tatsächlichen
Erfordernissen entspricht und die damit verbundenen Belastungen für die Anwohner und die
Infrastruktur realistisch eingeschätzt und minimiert werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu. 4.
Verkehrliche Erschließun
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die FI.-Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen. Infolgedessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten erheblich, was die zusätzliche prognostizierte Verkehrsbelastung
deutlich reduziert.

Die in der Stellungnahme aufgeführte Tabelle l, die angeblich einen höheren
Stellplatzbedarf prognostiziert, stellt keine planungsrelevante oder verbindliche
Grundlage dar. Es handelt sich dabei nicht um ein anerkanntes Regelwerk oder um
eine gesetzliche Vorgabe, sondern vielmehr um eine spekulative Schätzung, die
nicht geeignet ist, die sachlich und rechtlich fundierte Planung in Frage zu stellen.

Die Sicherstellung der notwendigen Anzahl an Stellplätzen erfolgt im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens auf Grundstücksebene unter Beachtung der in diesem
Bauleitplanverfahren getroffenen Festsetzungen zu Stellplätzen und Garagen sowie
der gemeindlichen Stellplatzsatzung. In dieser werden bereits Aussagen zur
Herstellung von Besucherstellplätzen auf privater Grundstücksebene in
ausreichendem Umfang getätigt.
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Zudem werden nicht alle Besucher gleichzeitig oder in einem Umfang auftreten, die
eine pauschale Ausweisung zusätzlicher öffentlicher Stellplätze erforderlich machen
würde.

I. a bis c

Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4,75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehrvon Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in der Josef-Reindl-
Straße als auch in derJosef-Scheibenbogen-Straße (siehe hierzu auch die
Verkehrsuntersuchung durch die INOVAPLAN GmbH vom 04.04.2024).
Bei den angesprochenen Straßen handelt sich um keine Durchfahrtsstraßen. Der
Verkehr ist und wird auch künftig nur vom Quell- und Zielverkehr der Anwohner
geprägt sein.

Temporär eingeschränkte Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge
(Engstellen) sind in Wohnstraßen üblich und rechtlich zulässig, sofern keine
dauerhafte Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier nicht gegeben.
Ebenso wenig ist eine unzumutbare Erhöhung von Lärm- und Abgasbelastung sowie
unzumutbaren Einschränkungen bei der Zu- und Abfahrt zu den vorhandenen
Grundstücken durch die Planung gegeben.

IL
Ein massiver Anstieg des Verkehrsaufkommens und unzumutbare
Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen. Infolgedessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten erheblich.

II. a) bis d
Die in der Stellungnahme geäußerten Bedenken bezüglich einer angeblich
unzumutbaren Erhöhung der Verkehrsbelastung beruhen auf nicht fundierten
Annahmen und überschätzen das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen des
Mehrverkehrs erheblich. Durch die Reduzierung des Plangebiets und der
Wohneinheiten wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen deutlich geringer ausfallen
a 1s befürchtet. Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem Verkehrsgutachten
untersucht und wird bzgl. der Abwicklung der Verkehre als unkritisch erachtet. Die
Lärm- und Umweltbelastungen wurden nicht genauer untersucht, die
Verkehrsbelastung ist jedoch insgesamt auch mit der Realisierung des Vorhabens auf
einem niedrigen und mit anderen Straßen vergleichbarem Niveau sodass eine
zusätzliche Untersuchung, detailliertere Untersuchung der Aspekte vor dem
Hintergrund von Kosten und Nutzen abzuwägen ist.

Die Erschließung des Baugebiets über die Josef-Reindl-Straße ist
bauplanungsrechtlich zulässig. Die Straße befindet sich im Eigentum der Gemeinde
und ist Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Erschließung ist damit gesichert
und die planungsrechtliche Voraussetzung erfüllt.

III. a. bis c.

Der von den Einwendern angeführte aktuelle Fahrbahnzustand (z. B. Schlaglöcher)
stellt keinen Abwägungshinderungsgrund dar. Derartige Mängel liegen im Rahmen
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der gemeindlichen Straßenunterhaltungspfticht und sind unabhängig vom
Bebauungsplan je nach Dringlichkeit zu beheben. In der Erschließungsplanung ist
bereits vorgesehen, die Straßen innerhalb des Geltungsbereichs baulich im Zuge der
Bauausführung anzupassen.
Eine etwaige Belastung der Straße durch Baustellenverkehr ist vorübergehender
Natur und für eine Erschließungssituation weder außergewöhnlich noch
unzumutbar. Diese Belastungen können durch baubegleitendeverkehrslenkende
Maßnahmen in zumutbarem Rahmen gehalten.
Die Situation für den Fußverkehr ist wie dargestellt nicht optimal. Dennoch ist ein
Ausbau auf'2, 50 Meter bei der bestehenden Breite des Straßenraums nicht
realistisch darstellbar und vor dem Hintergrund der absolut erwarteten Mengen
auch kritisch zu hinterfragen. Auch die gemeinsame Nutzung mit dem Radverkehr ist
unproblematisch. Siehe hierzu auch die Richtlinie Empfehlungen für
Radverkehrsanlagen (ERA), Abschnitt 3. 1:
"Problematisch ist Mischverkehr auf Fahrbahnen mit Breiten zwischen 6, 00 und 7, 00 m
bei Kraftfahrzeugverkehrsstärken über 400 Kfz/h."
Im Bestand wurden aufderJosef-Reindl-Straße ca. 900 Fahrten am Tag gezählt,
hinzu kommen ca. 300 Fahrten durch die geplante Bebauung. Damit beträgt die
Tagesbelastungca. 1200 Kfz. Dies entspricht in der am meisten belasteten Stunde
des Tages ca. 120 Fahrten und damit weit weniger als 400,

Durch die Reduzierung des Plangebiets und der Wohneinheiten wird das zusätzliche
Verkehrsaufkommen darüber hinaus deutlich geringer ausfallen.
Eine alternative Erschließung über die Gabelsbergerstraße ist aufgrund der
topographischen Begebenheiten und der fehlenden Verfügbarkeit erforderlicher
Grundstücke nicht möglich.

IV.
Die Erschließung des Plangebiets über den bestehenden ÖPNVwird in der
Begründung sachlich korrekt dargestellt. Die Entfernung zur nächstgelegenen
Haltestelle liegt bei etwa 800 m und bewegt sich damit noch innerhalb des als
zumutbar anerkannten Radius von ca. 800-1. 000 m fußläufiger Erreichbarkeit. Auch
wenn die Nutzungshäufigkeit mit zunehmender Entfernung erfahrungsgemäß
abnimmt, ist die Anbindung grundsätzlich gegeben. Der Hinweis auf eine Steigung
von der Haltestelle zu m Baugebiet begründet keine Unzumutbarkeit, da
topografische Gegebenheiten innerhalb des Gemeindegebiets nicht planerisch nicht
beeinflusst werden können und die Steigung keine außergewöhnliche Belastung
darstellt.

IV. a bis e

Diese Entfernung liegt innerhalb des üblichen und zumutbaren fußläufigen
Erschließungsradius im ländlichen bzw. kleinstädtischen Raum.
Ein unmittelbarer Anschluss jedes Baugebiets an den öffentlichen Busverkehr ist
weder planerisch erforderlich noch wirtschaftlich und organisatorisch darstellbar
Das Baugebiet liegt in unmittelbarem Anschluss an ein bereits erschlossenes
Wohnquartier und nutzt die dort vorhandene Erschließung mit.
Die Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr unterliegt nicht der
Festsetzungshoheit eines Bebauungsplans, sondern ist Aufgabe des zuständigen
Aufgabenträgers im Nahverkehr (Landkreis bzw. Verkehrsverbund). Die
Be.bauungsplänung schafft planungsrechtliche Voraussetzungen, jedoch keine
unmittelbare Umsetzungspflicht hinsichtlich konkreter ÖPNV-Angebote oder
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Buslinienführungen.
Eine bessere ÖPNV-Erschließung kann ggf. im Rahmen der kommunalen
Verkehrsplanung angestrebt werden, liegt aber außerhalb des Regelungsihhalts des
Bebauungsplans.
Der Einwand hinsichtlich eines stark erhöhten Individualverkehrs ist nicht haltbar,
da bereits im Rahmen der Verkehrsuntersuchung die Verträglichkeit des
Verkehrszuwachses nachgewiesen und zudem die Anzahl der Wohneinheiten weiter
reduziert wurde.

Die Erschließung des Gebiets ermöglicht den Zuzug unterschiedlicher
Bevölkerungsgruppen, darunter auch Haushalte mit geringerer Kaufkraft. Der
Standort innerhalb der Gemeinde gewährleistet die fußläufige oder mit dem Fahrrad
darzustellende Erreichbarkeit für Einrichtungen der Grundversorgung,
Bildungseinrichtungen und Gemeinbedarfsstandorte. Auch ohne unmittelbare
ÖPNV-Haltestelle im Baugebiet selbst ist eine ausreichende soziale Teilhabe
sichergestellt.
Somit entspricht der Bebauungsplan den Anforderungen einer nachhaltigen und
integrierten Siedlungsentwicklung.

v.

Die vorgetragene Stellungnahme zur angeblich mangelhaften Methodik der
zugrunde liegenden Verkehrsuntersuchung wurde im Rahmen derAbwägung
geprüft.

Die Verkehrsuntersuchung basiert auf einer standardisierten Verkehrserhebung
durch ein fachlich qualifiziertes Planungsbüro.

V. a und b

Eine Verkehrszählung im Winter bedingt in der Regel einen erhöhten Kfz-
Verkehrsanteil aufgrund des schlechteren Wetters wodurch die Abschätzung der Kfz-
Verkehre eher konservativ ausgelegt ist.
Im Rahmen der Verkehrserzeugungsberechnung werden keine Annahmen zu Pkw-
Anzahlen pro Person ermittelt, sondern durch das Bauvorhaben induzierte Fahrten,
die das bestehende Straßennetznetz betreffen. Die Methodik stützt dabei auf

konservativ angesetzte Vergleichswerte sowie gängige und anerkannte
Eingangsgrößen aus bspw. nationalen Erhebungen (MiD, SrV).
Die in der Verkehrsuntersuchung verwendete Annahme zur Kfz-Dichte pro
Wohneinheit beruht auf aktuellen, gemeindespezifischen Daten und entspricht dem
Planungsstandards im ländlichen Raum Bayerns. Eine pauschale Bezugnahme auf
abweichende Tabellenwerte ohne klare Validität ist nicht ausreichend, um die
fachliche Plausibilität des Gutachtens infrage zu stellen.
Darüber hinaus wurde das Plangebiet im Zuge der Überarbeitung deutlich reduziert,
sowohl hinsichtlich der Fläche als auch der Zahl der Wohneinhe'rten. Infolgedessen
muss auch das zu erwartende Verkehrsaufkommen prognostisch abgesenkt werden.
Ziel derVerkehrsuntersuchung im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens ist nicht
die Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplans, sondern die abschätzende
Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Bebauung. Die vorgelegte
Untersuchung erfüllt diesen Zweck in vollem Umfang. Die aufgezeigten
Verkehrsbelastungen bewegen sich innerhalb der Leistungsfähigkeit der
bestehenden Erschließungsinfrastruktur, insbesondere auch im Hinblick auf das
reduzierte Planvotumen.

Die Forderung nach einer umfassenden Neuaufnahme der Verkehrsuntersuchung ist
nicht verhältnismäßig. Die vorliegende Verkehrsuntersuchung erfüllt sowohl
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hinsichtlich Datengrundlage, Methodik als auch Ergebnisdarstellungdie
Anforderungen an eine fachlich fundierte Stellungnahme im Bauleitplanverfahren.
Eine zusätzliche Untersuchung würde keine signifikant neuen Erkenntnisse bringen
und den Planungsprozess unverhältnismäßig verzögern, ohne dass dem ein
entsprechender Mehrwert gegenübersteht.

Einwand, Bedenken, Anregung

5. SchmirtiEwas&erbeteitiBinG.und Umean mit NledenchlafäwaMM

Gemse dem veröffentlichten Entwässerunybericht soll das Baugebiet über die Josef-Reindl-
Straße an das örtliche Kanalnetz angeschlossen werden. Ebenso wird aufgeführt, dass .diese
Haltung ohnehin Überlastungen aufweht, und es gilt Wtostmgen durch Stauräume rinzüptortm
um einen möglichst geringen Abfluss iii erhalten. Im Neubaugebiet soll die fntwtoeryng über
ein Trennsystem erfolgen. 'ts soll also ein Trennsystem an einen ohnehin völlig überlasteten
Mischkana'I angeschlossen werden. GlelchieillB werden die bereits vorhandene EnchlieSung als
Grund für das hohe und günstige Potential zur Wohnraumsciiaffung aufgeführt. BeiOglich des
veröffentlichten Konzeptes zur SchmutmasserbeseitlBung und dem Umgang mit
Nlederschlagswasser haben wir folgende Einwände:

l. Überlasteter aesta ndskanal und feMende Berückslchtjßjn der trschließjjn^korten
Ein wesentltcher Grund für den Einwand gegen das Konzept der Schmubwasserbese-rtigung
ist die bereits bestehende Überlastung des vorhandenen Kanalsystems und die daraus
resultierenden Folgen für die ErschlIeBung des neuen Baugebietes. Konkret möchten wir auf
folgende Punkte hinweisen:
a) "Überlastetes ttonalsYstem: Der bestehende Kanal in derJosef-Reindl. Straße ist bereits

jetrt überlastet. Eine zusätriiche Belastung durch die Erschließung des neuen
Baugebietes würde die Überlastung weiter verschärfen. Dies kann zu häufigeren
Überschwemmungen, Rückstau und weiteren Problemen im Abwassersystem führen.

b) Bedarf an einem neuen Kanal im Trennsystem: Aufgrund der bestehenden Überlastung
und des zusäülichen Anschlusses von SO Gebäuden ist es notwendig, in derJosef-Relndl-
Straße einen neuen Kanal imTrennsystem zu errichten. Auch das Ptanungsbüro
Eichenseher geht offenbar tilerron aus, sonst würde die Planung eines Trennsystems im
Neubaugebiet keinen Sinn ergeben.

c) Berücksichtigung der ErichlieSunsskosten im Bebauungsplaft: Die Kosten für die
Errichtung des neuen Kanals im Trennsystem müssen im Bebauungsplan als
Erschließungskosten berücksichtigt werden. Diese Kostenplanung ist unerlasslich, um
eine transparente und realistische Finan^ierungsgrundlage für das Bauprojekt zu schaffen
und sichenustellen, dsss die notwendigen infrastrukturelien MaBnahmen durchgeführt
werden können.

d) Fehlendes Xoniept zum Umgang mit Schmutzwasser. Der veröffentltchte
Entwässerur^sbericht enthalt keine Angaben zum Umgane mitSchmutwasscr. Durch die
zusätzlichen Wohngebäude ist jedoch mit einer Zunahme des Schmutzwassers um
mindestens 50 % zu rechnen. Die Emschäüung des Entwäswrungsberfcbtes, dass der
Abfluss sehr gering bleibt, ist unhaltbar.

in Anbetracht dieser Punkte fordern wir eine Überarbettung des Bebauungs^ans, die die
Errichtung eines neuen Kanals im Trennsystem in derJosef-Reindl-StraBe und die
entsprechenden ErschlieRungskosten klar berücksichtigt und ausweist. Nur durch diese
Maßnahmen kann eine nachhalüge und zukunftssfchere Entwicklung des Baugebiets
Bewährieistet werden, die sowohl den neuen Bewohnern als auch den bestehenden Anwohnern
gerecht wird. Eine nicht Aufführung dieser Kosten stellt eine Verschleierung der tatsächlichen
ErichlieBungskosten dar.
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Ja II. Efhöhun der Men e an aufaunehmendem Oberflädienwasser und unzureichende
BerCicksichti n im En wässerun skonze .

Ein weiterer Einwand ist die Flächenverslegelung, die im Zuge der geplanten Bebauung erfolgt,
sowie das damh: verbundene unzureichende Entwässeruneskonieptfür das zusättliche
Oberffächenwasser. Konkret möchten wir auf folgende Punkte hinweisen;

a) Erhöhte Flächenversiegelune: Dunch das Baueebiet wird eine erhebliche Versiegeiung der
Flächen stattfinden. Versiegefte Flächen können kein Wasser mehr aufnehmen, was dazu
führt, dass deutlich mehr Oberflächenwasser entsteht und in das Entwässerungssystem
gelangt, das bei StarkreBensltuationen bereits heute völlig überlastet ist und zu Rückstau,
überfluteten Straßen und völllaufenden Kellern fuhrt. So führte am 07. 08.2024 ein etwa

einstündiger Starkregen bereits zu Überflutungen im unteren Bereich der Josef-Reindl-
Straße und etnem Feuerwehreinsati im oberen Bereich.

b) Überlastetes Kanalsystem: Oer bereits bestehende Kanal Ist schon jetet Otwrlastet. Die
zusättliche Menge an Oberflächenwasser, (tie durch die Flächenversiegelung entsteht,
wird die Überlastung weiter verstärken. Öles kann zu häufigen ÜberschweTnmungen,
Rückstau und weiteren ernsthaften Problemen im Abwassersystem fuhren.

c) Unzureichendes Entwässerungskonzept: Das vorgelegte Entwässerungskonzept steht
lediglich eine Verzögerung der Oberflädienwasserabgabe vor, anstatt eine nachhaltige
Lösung zur Redutierung des Wasservolumens ru bieten. Oie$e Verzögerung ist nur eine
kurzfristige Maßnahme und reicht nicht aus, um die langfristigen Auswirkungen der
erhöhten Flächenverslegelung zu kompensieren.

d) Widerspruch im Entwässerungsbericht gegenüber dem Baugrundgutachten, Während im
Entwässerungsberichtvon hauptsächlich wasserundurchlässigen Tonschfchten die Rede
Ist, weist das Baugrundguuchten vor allem In den südl'fcheo Hanglagen sandige
Bodenstrukturen aus. Insbesondere die Oberflächenversi^elungvon Hanglagen sind bei

Starkregen problematisch. Hier würde sich auf Grund der sandigen Bodenstrukturen eine
Verslckeryng anbieten.

In Anbetracht dieser gravierenden Mängel fordern wir eine Überarbeitung des Bebauungsplans,
die folgende Maßnahmen beinhaltet:

Nachhaltiges Entwässerungskonzepl: Ein neues EntwSssenjngskonzept, das nicht nur die
Verzögerung, sondern auch die Reduzierung der OtierflSchenwasierabgabe umfasst. Dies kann
unter anderem durch die implementlerung von Versickeningsanlagen, größeren
Retentionsbecken, deutlich größeren Grünflächen zur Wasseraufnahmc und einer deutlichen
Reduktion der Flächenversiegelung durch eine signifikante Redulrtion der öebauung erreicht

werden. Zusätzlich fordern wir die Überprüfung des Entwässerungskonieptes in Beiug auf
Starkregensituationen, mit welchen durch den Klimawandel häuflger zu rcthnen Ist.

Nur durch diese Maßnahmen kann die Überlastung des Kanatsystems vermieden und ein
nachhaltiger Umgang mit dem anfallenden Oberflächenwasser gewährleistet werden. Dies ist
essenziell, um die Lebensqualität der Anwohner und die Integrität der Infrastruktur zu stehern.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 5.
Schmutzwasserbeseiti un und Um an mitNiederschla swasser

Lal
Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind demfortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

In der Fortschreibung des Entwässerungskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurdefürdie Bemessungvon Regenrückhalteräümen inländlichen Wohngebieten
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die JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal der Josef-Reindl Straße 10 1/s aus derJosef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9,81 l/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl. -Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
Drosselung von
201/s dem Kanal der Josef-Rein d 1-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss
entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung
des bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine
weitere Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-
Reindl-Straße.

Lbl
Eine Entwässerung im Mischsystem ist aufgrund der geplanten und erforderlichen
Drosselung der Niederschlagsentwässerung zwingend erforderlich. Die Option eine
künftigen Änderung des Kanalnetzes in der Josef-Reindl-Straße und Umstellung auf
ein Trennsystem bleibt damit weiterhin möglich, ist aber nicht Auslöser der Planung
im Trennsystem.

Ld
Eine Berücksichtigung im Bebauungsplan kann nicht erfolgen. Weder die
Kostenverteilung und Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen - wie der
Kanalerrichtung - sind Gegenstand eines Bebauungsplans, noch trifft der
Bebauungsplan eine Aussagen zur Kostenverteilung.

Ldl
Eine Betrachtung der Abflussmengen des Schmutzwassers für einen ganzen Tag
führt zu einem irreführenden Vergleich bei Gegenüberstellung mit anfallendem
Niederschlagswasserje Sekunde.
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Daher ist der Spitzenstundenverbrauch, umgelegt auf die Einheit Liter pro Sekunde,
anzuwenden, der sich zu etwas mehr als 2 l/s ergibt (genaue Informationen zur
Ermittlung dessen können dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzept
entnommen werden). Im Vergleich zum Niederschlagswasseraufkommen ist dieser
Wert offensichtlich nachrangig und durch die zuvor beschriebenen
Verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich des Fremdzuflusses ausden westlichen
Einzugsgebieten mehr als kompensiert. Der ohnehin nachrangige Einfluss wird
durch die Reduzierung des Plangebiets weiter verringert, da damit die Anzahl der
Wohneinheiten deutlich reduziert wird.

Erhöhun der Men e an aufzunehmenden Oberflächenwasser und unzureichende
Berücksichti un im Entwässerun skonze t

Die im Rahmen des Bebauungsplans vorgesehene Neuversiegelung wurde
hinsichtlich ihres Abflussverhaltens im Entwässerungskonzept umfassend
untersucht. Die Planung sieht ausdrücklich vor, sämtliche anfallenden
Niederschlagswasserabflüsse innerhalb des Plangebiets zu drosseln und in
ausreichendem Rückhalteraum zu speichern, sodass keine zusätzlichen
ungedrosselten Abflüsse entstehen. Vielmehr wird durch die geplante Entwässerung
sogar eine Verbesserung der derzeitigen Situation erreicht: Der bislang ungeregelte
Zufluss aus westlich angrenzenden Fremdeinzugsgebieten wird künftig planmäßig
gefasst, gedrosselt und damit hydraulisch kontrolliertabgeführt.

II. b)
Die bisherige hohe Beanspruchung resultiert aus Bestandszuflüssen. Das System
wird durch die Anbindung des Neubaugebiets nicht weiter belastet.

lj_£l
Die Verzögerung (Zwischenspeicherung mit Drosselabfluss) ist ein anerkannter
Standard der Regenwasserbewirtschaftung in Wohngebieten und entspricht den
geltenden Regeln der Technik. Eine nachhaltige Entwässerung wird durch das
Zusammenspiel von Retention, Drosselung und Einbindung in bestehende Systeme
erreicht.

II. d)
Der im Entwässerungskonzept angeführte Charakter des Bodens basiert auf der
Auswertung geotechnischer Daten. Abweichungen einzelner Proben sind bei
natürlicher Bodenvielfalt nicht unüblich und stellen keinen Widerspruch dar. Eine
partielle Versickerung würde keine signifikante Verbesserung der hydraulischen
Gesamtsituation bewirken.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

6. Uniurti'chende_UmwelfarertrB ichkeitt Prüfung:.

Wir haben Einwände gegen die aus unserer Sicht unzureichenden Ümweltverträglichteitsprüfung
(UVP). die für das geplante Baugebiet durchgeführt wurde. Konkret möchten wir auf folgende
Mängel hinweisen:

l. Vernichtung von schßtzenswertem Dauergrünland: Im südlichen Teil des Baugebiets
findet eine Vernichtung von schützensiivertem Dauergrünland statt. Oauererönlsnd ist
ökologisch wertvoll, dg es als tebensraum für zahlreiche Arten und als
Kohlenstoffspefcher dient. Die Zerstörung dieser Flächen stellt einen erheblichen Eingriff
in die lokale BiotliversltSt und das ökolaeische Gleicheewicht dar.

tl. UnverhäfcnismäBige Flächenversregelung: Es wird eine unverhättnismäBige
Ftächenverstegelung Im Baugebiet vorgenommen. Verstegette Flächen führen zu einer
erhöhten Oberflächenwasserabgabe und zu einem Verlust an natüriidwn
Versickerungsfiächen. Dies hat negative Auswirkungen auf das lokale Mikroklima, den
Wasserhaushalt und die Bodenqualität.

III. Unzureichende Untersuchung des Vorkommens bedrohter Arten: Das Vorkommen
bedrohter Arten wurde nur durch sechs Überslchtsbegehungen im Zeitraum von fünf
Monaten untersucht. Diese Anzahl an Begehungen und der begrenzte Zeitraum sind
unzureichend, um ein voilständiges und genaues Bild der lokalen Flora und Fauna zu
erhalten. Viele Arten haben spetiflsche Akthfitätszciten und -räume, die In solch kurzen
und wenigen Untersuchungen nicht erfasst werden können. So konnten wir über die
;abre mehrere zusätzliche Vogelarten im potentiellen Baugebiet fdentifiiieren, als die
spezielle artenschubrechülche Prüfung Bufführt.

Aufgrund dieser gravierenden Mängel fordern wir eine erneute und umfassende
Umweltverträglichkeitsprufuns, die folgenden Kriterien gerecht wird:

l. Umfassende und langzeftige Untersuchungen: Durchführung von mehr und auf längere
Zeiträume ausgelegten Erhebungen zur Erfassung aller relevanten Arten und deren
Lebensräume.

II. Erhalt von schiiuenswertem Dauergrünland: Berückslchügung und Schutz von ökologisch
wertvollen Flächen wie dem Oauergrflnland im südlichen Teil des eaugebtets,

III. Nachhaltige Bebauungsplanung; Entwicklung einer nachhaltigen Bebauungsplanuflg, die
die Flächenversiegelung minimiert und ökologische AusgleichsmaKnahmen vorsieht.

Erst nach einer solchen fundierten UmweltvertrSgllchkeitsprüfune sollte eine Neubewertung des
Bebauungsplans erfolgen, um sicherzustellen, dass die ökologischen und umweltbezogenen
A$pekte ausreichend berücksichtigt werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer - Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu 6.
Umweltverträ lichkeits rüfun
Zu vorliegendem Bebauungsplan ist keine "Umweltverträglichkeitsprüfung",
sondern eine "Umweltprüfung" erforderlich.
Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr führt dazu aus:
"Mit der Änderung des Baugesetzbuches im Jahr 2004 wurde für alle Bauleitpläne
eine Umweltprüfung eingeführt. Dabei sind die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen des Bauleitplans auf die verschiedenen Schutzgüter (Tiere,
Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Luft, biologische Vielfalt, Landschaft, Mensch,
Kultur- und Sachgüter) und mögliche Wechselwirkungen zu ermitteln. Das Ergebnis
wird im Umweltbericht... beschrieben und bewertet."
Der Umweltbericht hat als separater Bestandteil der Begründung am bisherigen
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Bauleitplanverfahren teilgenommen. Die in der Stellungnahme geforderte
"Umweltverträglichkeitsprüfung" ist daher nichtvorgesehen.
Die in der Stellungnahme angesprochenen Themen wurden im Umweltbericht
umfassend behandelt (vgl. Pkte. 1. 5. 1 Schutzgut "Lebensräume für Tiere und
Pflanzen" (auf Grundlage einer durchgeführten "speziellen artenschutzrechtlichen
Prüfung/ saP"), 1.5.2 Schutzgut "Biologische Vielfalt", 1.5.3 Schutzgut "Boden", 1.5.4
Schutzgut "Fläche", 1:5.5 Schutzgut "Wasser", 1.5. 6 Schutzgut "Klima/Luft").
Die durchgeführten Untersuchungen zur "speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung
/ saP" wurden von einem anerkannten Biologen unter Beachtung der üblichen und
anerkannten Methodenstandards durchgeführt. Es wird auf die Stellungnahme der
Unteren Naturschutzb. ehörde verwiesen, die bezüglich des Untersuchungsumfanges
keine weiteren Forderungen stellt.
Unter umfassender Abwägung mit den übrigen Belangen (u. a. der Schaffung von
dringend erforderlichem Wohnraum, Erhalt von für die Nahrungsmittelproduktion
wertvollen Ackerstandorten etc.) ist die Inanspruchnahme u.a. von
Dauergrünlandflächen unvermeidbar.
Im Rahmen der vorliegenden Planung wurde - ebenfalls unter umfassender
Abwägung mit den übrigen Belangen - weitestmöglich aufeine Minimierung der
Flächenversiegelung geachtet.
In der Planung wurden ökologische Ausgleichsmaßnahmen in Form von
naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen und Festsetzungen zur Ein- und
Durchgrünung des Baugebietes, sowie zum Artenschutz vorgesehen.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

II.

III.

Einwand, Bedenken, Anregung

7. Fehlende* Encr _eko!ueEtsow weseiitliche Ve ä mni*»! b) dw P Ofun undPlanw der
technischen Infrastruktur

Ein weiterer Grund für unseren Widerspruch ist das Fehlen eines umfassenden Energiekonzepts
sowie wesentliche Versäumnisse in der Prüfung und Planung der technischen Infrastruktur.
Insbesondere bemineeln wir die folgenden Punkte,

l. Fehlendes Energiekonzept: Der vorgelegte Bebauungsplan beinhaltet kein schlüssiges
Energiekon?ept, das die nschhaitige und effiiiente Energieversorgung des neuen
Baugcbiets sicherstellt, in Zeiten von Kllmawandel u"d Energiewende ist es unertesslich,
dass Neubaugebiete zukunftsorientierte Energiekonzepte berücksichtigen.
Keine Untersuchung der Machbarkeit von Nahwärmenetzen: Es wurden keine
Untersuchungen tw Machbarkeit und Umseuune von Nahwärmenetzen durchgeführt.
Nahwärmeneue bieren eine effiziente Möglichkeit zur Wärmeversorgung mehrerer
Gebäude und tragen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen bei. Ole Untersuchung
ihrer Machbarkeit sollte integraler Bestandteil der Bauptanung sein.
Überprüfung der Stromnettöetastbarkeit: Es fehlt eine umfassende Überprüfung, ob das
bestehende Stromnetz in der Lage ist, die w erwartende Mehrbelastung zu tragen.
Wichtige Faktoren sind hierbei:

. Photovoitalkanlagen: Die Integration und Einspeisung von solarem Strom
Ins Netz. Es Ist 2U erwarten, dass ein Großteil der neu zu errichtenden
Gebäude mit PV-Anlsgen ausgestattet sein wird.

. Elektrofahrzeuge: Die steigende Zahl von Elektrofanrzeugen und deren
Ladeinfrartruktur. Es ist zu erwarten, dass perspekthrisch ein GroBteil der
PKW In Saugebiet Etektrofahrzcuge sein werden, welche über private
tadepunkte geladen werden.

. Wärmepumpen: Der erhöhte Strombedarf durch den Einsatz von
Wärmepumpen zur Heizung und Kühlung.

Ohne diese Untersucnungen besieht das Risiko, dass das Stromnetz überlastet wird, was zu
Versorgungsenepässen und potenzielten Stromausfäilen fuhren kann, bzw. einen Ausbau des
Stromnetzes erfordern welcher wiederum tu Zusatzkosten und einer Zusatzbelastune der
Anwohner führt.

Airfgrund dteser gravierenden Mängel und fehlenden Planungen fordern wir, dass der
Bebauitngspian überarbeitet wird, um den oben genannten Anforderunijen gerecht zu werden.
Ein umfassendes Energfpkonzept, die Prüfung der Machbarkeit von Nahwärmenetzen und eine
gründliche Überprüfung der Stromneükapazitäten sind twingend erforderlich, um eine
nacnhaltige und zukunftssichere Entwicltlung des Baugebieü zu gewährleisten.

Wie Sie unserer. Ausführungen e.tn.hmen können, haten wr za e^^^^^ "
S^heeegen die Änderung des Flächennutzunesplans und ̂ en^B^u^p^Nr.
"SsTs^hX^n^Fw-^^^^^^^
Abwägung. Darüber hinaus behalten wir uns rechtliche Schritte vor.

Zum Abschluß sei noch unser. r deftiger Börger^ister selbst "ti^-Kwtd;"^eb;
^^^n,. h/^^hrvo. ne^. »5to^^. -V.»eict,t^tte^^^^
^^^S'AuS. uch in der Politik und dem VorBehen der Gemeinde wlde. p.egeln.

Bitte senden Sie uns eine schriftlich Bestätigung des fristgerechten Eingangs unserer
Einwendungen zu.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 7.
Ener iekonze t technische Infrastruktur
Der Einwender trägt vor, dass dem Bebauungsplan ein umfassendes Energiekonzept
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fehle, keine Untersuchung zur Machbarkeit eines Nahwärmenetzes erfolgt sei und
keine ausreichende Prüfung der Stromnetzbelastbarkeit stattgefunden habe.
Art und Auswahl des Heizsystems ist im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt.

Dass energieeffiziente Wärmepumpensysteme Verwendung finden, ist
wahrscheinlich und in Kombination mit den ohnehin zulässigen
Photovoltaikanlagen wirtschaftlich, jedoch sind auch andere Energieträger
verstellbar.

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde auch der
zuständige Stromnetzbetreiber eingebunden und keine Einwände und
Einschränkungen hinsichtlich derVersorgungssicherheit und Hinweise aufdrehende
Netzübertastungen vorgebracht.

Vorgaben bzgl. Fern- oder Nahwärmeversorgung sind auf Ebene der Bauleitplanung
nicht zulässig.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein über den Regelungsrahmen des
Baugesetzbuches hinausgehendes Energiekonzept für die Aufstellung eines
Bebauungsplans weder erforderlich noch gesetzlich vorgesehen ist. Vielmehr obliegt
die konkrete Ausgestaltung der Energieversorgung den jeweiligen Vorhabenträgern
in Verbindung mit den zuständigen Energieversorgungsunternehmen.
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208
Privatasrsonen-

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja kh bin gegen das bebauen in der Josef schcibenbogen Straße.
Das sind vereinzelte Punkte.

Möglfche Einwendungen gegen die Änderung des Flächennutzungsplans:
. Keine Notwendigkeit noch ein Baugebict aijszuwcisen. Mit den Baugcbicten
Gtandergasslctten, Wohnen an der Wolnzach, Schlachterstraße, PreysingstraBe und
Nachvcrdichtung im Innenbcreich genug Potenzial vorhanden
- Eine Bebauung in dem Bereich wurde bereits mehrfach vcm Landratsamt und Regierung von
Oberbayem al^clehnt. Keine neuen Fakten die für eine Meinungsanderung sprechen
. Eine Kanalerschließung über den überstauten Kanal Josef-Rcindl-Straße nicht m^lich
. Keine zweite Zufahrt als Rettungsweg bd der masswen Bebauung vorhanden

Möglidic Einwendungen gegen den Bebauungsplan Nr. ISSJosef-Schelbenbogcn-Strafc-
Der Kanal in der Josef-Reindl-Straße kann auch eine gedrosselte Einleitung nicht mehr
aufnehmen. Eine Erschließung über den bestehenden Kanal ist somit ausgeschtossen
. Eine Mehrung des Verkehrs um 60 % kann die Josef-Reindl-Straße auch aufgrund des
ruhenden Verkehrs nicht aufnehmen. Bereits jetzt wurden Parkverbotszonen wegen
(fbcriastung ausgewfesen
. Eine Befwuung mit Mehrfamilienhäusern mit Flachdach passt nicht zur bestehenden Struktur
und ist damit abzulehnen
iaic Hohenentwicklung entlang der Josef-Reindl-Straßc (von der StraBe gesehen 4
Stockwerke) ist nicht mit der Nachbarbebauungvereinbarui^
. Ab der Josef-Maria-Lutz-StraBe kein-zweitcr Rrttur^swcg für Feuerwehr und Rettur^sdienst
bd ca. 150 Wohneinheiten. Zweiter Renungsweg aber GabclsbergerstraBe . mineend
erforderlich

Sdbst bei uns in:, Haus drückt es bei starker. <i Regefi das Wasser rein obwohl wir am Berg wohne >.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Ausweisun Bau ebiet

Entgegen, wie in der Stellungnahme beschrieben, stehen andere derzeitig in
Erstellung befindliche Baugebiete in keiner Weise der Notwendigkeit der
Ortsabrundung an dieser Stelle entgegen.
Der Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" entsprichtden
Erforderlichkeiten der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung des § l Abs. 3
BauGB.

Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt .

Ablehnun Behörden
Die in der Stellungnahme beschriebene Ablehnung des Landratsamtes bzw. der
Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend für den Bebauungsplan
Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" sind die im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d. lim
sowie der Regierung von Oberbayern. Diese werden unter dem entsprechenden
Punkten der Abwägung ausführlich behandelt.
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Kanal

Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen dazu sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzept
zu entnehmen.

Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituation
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagertüberdasim
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zu m
Wegfall der ungeregelten und ungedrosselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Rettun swe

Offenbar liegt hier ein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegs vor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeit für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg ü ber.öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.
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209
Privat rsonen-

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

hiermit erhebe ich nachfolgende Einwendungen gegen oben genannten Benutzungs- und
Bebauungsplan Nr. 155 Josef-Scheibenbogen-Straße- in Wolnzach;
Meine Einwendungen gegen die Änderung des Rfichenbenutzungsptenes sind folgende:
-.Es besteht keine Notwendigkeit noch ein Baugebiet auszuweisen, denn mit den Baugebieten
Glandergassleiten, Wohnen an derWolnzach. SchlachterstraSe, Preysingstraße und
Nachverdichtung im Innenbereich ist genug Potential wrhanden!

- Außerdem wurde eine Babauung in dem Bereich bereits mehrfach von der Oberregierung
Obertoayem und dem Landratsamt abgeletint. Es gibt keine neuen Fakten die für eine
Meinungsänderung sprechen.

- über den überstauten Kanal Josef-Reindl-StraBe ist eine Kanaterschlie8ung nicht möglich!

- Es ist auch keine Zufahrt als Rettungsweg bei der massiven Bebauung mögUch!

Meine Einwendungen ̂ gen den Bebauungsplan Nr. 165 Josef-Scheibenbogen-StraBe" sind
Folgende:

- Eine gedrosselte Einleitung kann der Kanal in der Josef-Reindt-StraBe nicht mehr aufnehmen.
Darum ist eine ErechUefiung des bestehenden Kanals ausgeschlossen!
- in der josef-Reindl-Straße kann auch aufgrund des ruhenden Verkehrs keine Mehrung des
Verkehrs um 60% aufgenommen werden. Parkverbotszonen wurden bereits wegen der
Überlastung ausgewiesen!

- Abzulehnen ist auch eine Bebauung von Mehrfamilienhäusern mit Flachdach, denn sie passen
nicht in die bestehende Struktur!

- Die Höhenentwicklung entlang der josef-Refndl-Straße (von der StraBe gesehen 4 Stockwerke)
ist mit der Nactibarbebauung auch nicht vereinbar.

- Ab der Josef-Maria-Lutz-Straße gibt es keinen zweiten Rettun^weg für Feuerwehr und
Rettungsdienst bei ca. 150 Wohneinheiten. Es wäre daher ein zweiter Rettungsweg Ober die
Gabelsbergerstraße zwingend notwendig.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Ausweisun Bau ebiet
Entgegen, wie in der Stellungnahme beschrieben, stehen andere derzeitig in
Erstellung befindliche Baugebiete in keiner Weise der Notwendigkeit der
Ortsabrundung an dieser Stelle entgegen.
Der Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" entspricht den
Erforderlichkeiten der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung des § l Abs. 3
BauGB.

Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt .

Ablehnun Behörden
Die in der Stellungnahme beschriebene Ablehnung des Landratsamtes bzw. der
Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend für den Bebauungsplan
Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" sind die im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d. lim
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sowie der Regierung von Oberbayern. Diese werden unter dem entsprechenden
Punkten derAbwägung ausführlich behandelt.

Kanal

Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen dazu sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzept
zu entnehmen.

Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituatioh'
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abf lussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Rettun swe

Offenbar, liegt hier ein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegs vor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeit für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.
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210
Pri

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja hiemiit mache idi meinen Einwand geltend gegen die m Betreff angegebenen Änderungen.

Zum FIIchennutzungaptain:

i. Mit (ten Baugebieten Glandagassteiten, Wohnen an der
W(*ca:h^Sdilachtwsfr-,~Preysingstr- und MachverdkAtung im Innenbweich ist berats genügend Potential vortianden.

Eine Bebauung in dem Bereich wurde bereits mehrfach von LanAatsamt und der Regieiung von Obwbayem abgelehnt.
Es gibt kerne neuen Fakten die für eine Meinungsandeiung spredien.

Eine Kandwschfeßurg (»er den bereits heute übefstauten Kanal Josef-Reind-Slr. ist nfcht möglich.

Es ist keine zweite Zufahrt als Rettungsweg bei der masshmn Bebauung vorhanden.

Zum Bebauungtptin:

Der Kanal in der Josef-fieindl-Str. kann euch eine gedrosselte Einleitung nicht mehr aufnehmen. Eine Erschließimg Obef
den bestehenden Kanal ist somit ausgeschtossen.

Ehe fdtehnmg des Verkehre um 60% kam die teef-ReintB-Sir. auch arfgnmd des ruhenden Vwketus nicht aufnehmen.
Bwete jetzt wuiden Parkvertxitszonen wegen Obeftosäng aussewiesen.

Eine Bebauung mit MehrtamBenhflusam mit Ftechdact- passt nicht zur bestehenden Sbuktur und ist damit abzulehnen.

Eine Höhenverdfchtung entlang der Josef-Re'ndl-Str. (von der Straße gesehen 4 l! Stockwerke) ist nfcht mit dw
Nachbarbebauung vereinbar.

Ab der Josef-Lutz-Sli. kein zweiter Rettungsweg iBef Gaüelsüergeisfr. für Feueiweftr und Rettungsdtenst bai ca. 150
WE. Zu'elter Rettungsweg über Gabelsbeigsrestr. ist ZMingenü eitonieiEdi.

Dtr Stanu»a«n am 17. 8^3 zrtgte beratt* iteuttlch dass dw Kana) nlcM mehr aufnthnwn kann. Am Jostf.
AIbwstBttw^ing gab . * durch ROckstauwatST.

massive Schäden hn ttltwelse HlnfstelIlflWt Bwtteh In den Keltern bzw. Wohnuna«n. teh selbst hatte dfe gesamte
Wotiung unter Wassw.

Das »Igt durtllch dass «in* wlttl» Btbauung unmögllcn und unvrantwofBch teL

teh bitte um schriftliche BestaUBung dts Erhalts meiner Mail.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Ausweisun Bau ebiet

Entgegen, wie in der Stellungnahme beschrieben, stehen andere derzeitig in
Erstellung befindliche Baugebiete in keiner Weise der Notwendigkeit der
Ortsabrundung an dieser Stelle entgegen.
Der Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" entspricht den
Erforderlichkeiten der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung des § l Abs. 3
BauGB.

Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt.
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Ablehnun Behörden

Die in der Stellungnahme beschriebene Ablehnung des Landratsamtes bzw. der
Regierungvon Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend für den Bebauungsplan
Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" sind die im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d. lim
sowie der Regierung von Oberbayern. Diese werden unter dem entsprechenden
Punkten der Abwägung ausführlich behandelt.

Kanal

Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen dazu sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzept
zu entnehmen.

Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituation
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werde n.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und ungedrosselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosseltabgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung
des bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine
weitere Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-
Reindl-Straße.

Rettun swe

Offenbar liegt hierein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegsvor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeit für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.
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211
Priva onen:

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

hiermit legen wir Widerspruch gegen den Beschluss des Marktgemeinderates des Marktes
Wolnzach'zur 29, Änderung des Flächennutzungsplanes und zur Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 155 für das Gebiet "Josef-Scheibenbogen-Straße" in der Sitzung vom 18.07. 2024 ein.

Wir bringen hiermit unsere Einwendungen gegen die Änderung des Flächennutzungsplans und
gegen den Bebauungsplan Nr. 155 josef-Scheibenbogen-Straße ein. Konkret haben wir folgende
Einwendungen /Widerspräche, welche im Folgenden genauer erläutert werden:

'1-'" Unwirksame Öffentliche Bekanntmachun
2. Interassenskonditrte .. _" -. --
T Verwandt^chaftsverhaitnisse!^denGnjndstuctaeigejitumern_ . ."
K. Gesicherte Erbbaurechte _^__ __

"1»~Profiteure durch ei ene Bau- und Planun sfirmen
Planun skonkurrenz
Verkehrliche Erschließung

L...

Unzureichende Stellplatz/Garagensituation im Bebauun"sglan.
Unzumutbare Erhöhung^esVerkehrs___ . . -_.
U'naeei^enetheit der Josef-Relndl-StraSe für die Erschließun

-Sc1i"lechte undnteht'ausba'ubare Anbin_dung an den öffentlichen Nahverkehr,
'^^elhaftjakeltjn^rzugrwdeHegenden Verkehrsuntersuchun -_.
'Schmutiwasserbeseitlgung und Umgang mit Ntederschlagswasser_ ^
Überlasteter Bestandskanal und fehlende Berucksichtjgung.der Erschließun skosten
Erhohu'ngder Menge a'n'aufzunehmendem Oberflächenwasser und unzureichendeII.

Berücksichtigun im Entwässerungskonzept^__.
6.'Unzureichende Umweltverträgllchkeihgrufung

l. Vernichtung von schutzenswertem Dauer rünland _ "
il. UnverhSltnismäßigeflächenverslegelun

'm-"Unzureichende^ntersuchun des Vorkommens^bedrohtei^^ten _ _^
7.^~FehTendes Energiekoniept sowie wM'entiiche Versäumnisse Inder Prüfung und Planung
der technischen Infrastruktur _

l, Fehlendes Ener iekonze t
"Keine Untersuchung der Machbarkeit von NahwarmeneUen^

TiT. Überprüfung der Stromnetzbelastbarkeit
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l. Unwlriwame Öfftntttehe Beiianntmachunc

0»e Beteiiigun^ dtr Öffentlichkeit gtffiSK S§ 3 und A BauGfi wurde nicht im erfDrderllchen
Umf^ne dufchgefifhrt. Es muss sichergestellt sein, dais alte Anwohnei unct betroffenen Bürger
ausreichend informiert und angehört wurde n Ofes ist nicht paisiert, DEe Veröffentlichungsfrist
der öffentlichen &ekanntmachu(1& findet ledigljch voifn Donnerstag, den 01.06,2024, bis
elnscMießlich Fftitag, den 13. Q9-20Z4 itslt, Oiese Veröffentlicbiingsfrist (ur die
Bürg^ttrtformation und Beteiligung Ist sus unwrer Sicht unzureichend und untumutbar kurz
angesetzt wurde. &iew Frist fällt ausgerechnet in die Sommtrferien, eine Zeit, in der viele Bü^r
im Urlaub s(nd und somit nicht am öfferxlichen Diskurs tellnehmefi können 2usälz)»ch

ubenchrteidrt sich (t  Frist mit dem pa rallelstattfindendM Volksfest, WBS die AuffDMkiamkeit
und B<'reKschaft der Bürger zurTeilnghme an dir Dliktisiion weiter r&duzicrt, Diese Umslande
schaffen erheblich» Nachteile für die fittrofferwn Byrgerinnen und Buriger und verhindern eiF>e
faire und umfassende öffenKithe Bettil^u^g- Dieäffenttlche a^iianntmachufig sst (fsherals
unwirksam anzuiehen.

aher fordern wir eine Verlängerung der Frist und eine Neiiaryetiung der offentliclien
iikUHion zu einem Zeitpunkt, der eine angemessene BurigerbeteiKgunB sichentelit,

Darüber hinaus erfolgte di? Bekanntmachune ledigtich auf der Homepage dar G«meinde sowie t'n
Papterform im Rathaus OK Marktes Wölnucb, Marktplatz l, Bauamt, Zimmer 10 waiirend der

ienststunden (Montag, Mittwoch, Oonmrstge und fwltag von S Uhr bis 12 UtifSflwie
Donnerstag zusätzlieh von 33.30 Uhr bis 18 Uhr). Diese Form ctef Gekanntmachur® schrandt den
Zugang lu wichtigen Planunestnformationen ertieblich ein, Es wurde darauf veriicht^l, die
&et(3nntmachun6 im Bundesanzeigei' üfid in der auftagenstärksten rageszeitunsfPfarfcntiofener
Kurier) w ueröffonllichen, wodurch viele betfotfene Güfger nicht aüirelc"ier>[l infarmKrt
wurden- DKI; ist besonders pniblematiscii, cf? nKht jeder SürBer die Mögiichkeit tel, währefid
de» Dtensizeiten das Rathaus zu besuchen oäer rcBelmäßig die Homepaeedereemeindezu
ulKiprüfen.

Daher fordern ms eine umfassender? und für alle Süreer ;ugäneliche Beltanntmachung deis
Planänderungen, unter Finbetiehungdes &undesanieie<rs und der auflagenstarksten.
Tageszeitung, um eine eerechte und auslührliche BüFger^eteiliguiigsicherzLiitellen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu l.
Unwirksame öffentliche Bekanntmachun

Die Einwendung, dass die öffentliche Beteiligungnicht im erforderlichen Umfang
durchgeführt wurde, ist nicht zutreffend. Die Auslegung des Bebauungsplanentwurfs
erfolgte ordnungsgemäß. Die gesetzlichen Fristen wurden eingehalten bzw. wurden
aufgrund der Ferienzeit angemessen verlängert, um auch in der Ferien- und
Urlaubszeit genügend Möglichkeit zurÄußerung zu geben. Zudem wurde öffentliche
Bekanntmachung fristgerecht im Amtsblatt der Gemeinde sowie auf der
gemeindlichen Homepage veröffentlicht und lag im Rathaus während der regulären
Dienstzeiten zur Einsicht aus. Eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger oder
überregionale Tageszeitungen ist gesetzlich nicht erforderlich. Die Dauer der
Auslegung von sechs Wochen entspricht den gesetzlichen Vorgaben und ermöglicht
eine angemessene Beteiligung- auch in der Ferien- und Urlaubszeit.
Ferienzeiten oder parallele Veranstaltungen stellen grundsätzlich kein rechtliches
Hindernis für die Wirksamkeit der Bekanntmachung dar. Eine Verlängerung darüber
hinaus oder eine Auslegung zu einem anderen Zeitpunkt ist daher nicht vorgesehen.
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Einwände
Ja/Nein

Ja
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Einwand, Bedenken, Anregung

2. [ntttfss ensko nfllkt.e:

Grundlage unseres Widerspruchs ist die Tatsache, dass mehrere Gemeinderatsmrtglieder gemäfi
Art. 49 der Gemeindeordnung des Freistaates Bayern wesen persönlicher Beteiligung von der
Abstimmung hätten ausgeschlossen werden müssen. Konkret weisen wir auf folgende
Interessenkonftikte hin:

l. Verwandtschaftsverhältnisse zu den Grundstückseigentümern: Gemeinderatsmitglieder
stehen in direkter verwandtschaftlicher Beziehung zu den betroffenen
Grundstückseigentümern, was ihre Unparteilichkeit eindeutig beeinträchtigt.
Erbbaurechte: Nach Hörensagen haben sich Mitglieder des Gemeinderates bereits
Erbbaurechte an den betreffenden Grundstücken gesichert, was ein eindeutiges Zeichen
für persönliches Interesse und potenzielten Profit ist,
Proflteure durch eigene Bau- und Planungsfirmen: Einige Gemeinderatsmitglieder stehen
unmittelbar in Verbindung mft Bau- und Planungstirmen, die direkt von dem Beschluss
profitieren würden. Dies stellt einen klaren Interessenkonflikt dar und verstößt gegen die
Regelungen zur Vermeidung von Vorteiisnahme.

Diese Umstände werfen erhebliche Zweifel an der Integrität und fairness des Beschlusses auf.
Um die Transparenz und Rechtsmä8igl(eit derGemeinderatsentscheidungen ;u gewährleisten, ist
es unerlässlich, dass solche persönlichen Interessen ausgeschlossen werden.

Wir fordern daher eine unverzügliche Überprüfung und Annullieryng des Beschlusses sowie eine
Neudurchführung der Abstimmung unter Ausschtuss der betroffenen Mitglieder, um eine
unparteiische und rechtlich einwandfreie Ent$cheidungsfir»dung sicherzustellen.

II.

III.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 2.
Interessenkonflikte

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Einwendung, dass Interessenkonflikte bestehen und Gemeinderatsmitglieder
befangen wären, ebenso das Gemeinderatsmitglieder durch den Beschluss
profitieren würden, ist nicht zutreffend. Die Stellungnahme beruht nicht auf
Tatsachen, sondern Unterstellungen und Mutmaßungen, die nicht haltbar sind.

Art. 49 GO (Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern) wurde vollumfänglich
beachtet. Eine Annullierung des Beschlusses sowie eine Neudurchführung der
Abstimmung ist daher nicht vorgesehen.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwand, Bedenken, Anregung

3. Planun konkurren;:

Es besteht eine potenzielie Konkurrenz zu bereits bestehenden Bauvorhaben sowie zu anderen
Plänen der städtischen Entwicklung. Eine Koordinierung mit anderen Planungsmaßnahmen
scheint nicht ausreichend erfolgt zu sein. Die in der Begründung aufgeführte Erforderlichkeit,
dass die bereits ausgewiesenen Bauflachen Innerhalb des Gemeindegebiets in den meisten
Fällen aufgrund der Eigentumsverhältnisse dem freien Markt nicht zur Verfügung stehen und
diesem in absehbarer Zeit auch nicht zugeführt werden, ist insbesondere mit den ausgewiesenen

Baugebieten "Wohnen an der Glandergassleiten", "Wohnen an der Wolniach",
"Schlachterstraße", "Preyslngstra&e" und Nachverdichtungen im Innenbereich nicht haltbar.
Ebenso finden sich in den Planungsunterlagen keine Informationen zur Koordination des
Bebauungsplanes mit dem tntegrierteh Städtebaulichen Entwicklungskonzept- ISEK. Mutmaßljch
hat diese nicht stattgefunden.

Daher fordern wir eine Überprüfung des Beschlusses hinsichtlich des Anlasses, der
Erforderlichkeit und dem Ziel mit Einbeziehung bereits ausgewie&ener Bebauune$plSne und dem
ISEK.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu3.
Planun skonkurrenz

Die Annahme einer Planungs- oder Standortkonkurrenz zu anderen bestehenden
oder geplanten Baugebieten im Gemeindegebiet trifft nicht zu. Der Bebauungsplan
Nr. 155 verfolgt das Ziel, auf einem integrierten Standort, der bereits heute an die
kommunale Infrastruktur angebunden ist, bedarfsgerechten Wohnraum
bereitzustellen.

Die Gemeinde Wolnzach hat auf Grundlage des aktuellen Demographiespiegels den
voraussichtlichen Bevölkerungszuwachs analysiert. Daraus ergibt sich ein konkret zu
deckender Bedarf an neuen Siedlungsflächen fürWohnbebauung. Der
Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" ist ein Beitrag zur Deckung
dieses nachgewiesenen Bedarfs, insbesondere im Bereich familiengerechter
Wohnformen (Einzel- und Doppelhäuser).
Die Stellungnahme unterstellt fälschlich eine mangelnde Koordinierung mit dem
Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK).
Die vorliegende Bauleitplanung entspricht vielmehr dem Handlungsfeld "Wohnen"
des laufenden ISEK Prozesses des Marktes Wolnzach mit dem erklärten Ziel

flächenschonenden, qualitätvollen Wohnraum für alle Lebenslagen zu schaffen. Eine
Koordinierung ist somit gegeben.
Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zurAusweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

4. Verkehrtiche Erschließung

Die verkehrstechnlsche Anbindung und die Auswirkungen des zusätzlichen Verkehnaufkommens
auf die jetzige Infrastruktur sind nicht ausreichend berücksichtigt und analysiert worden.

Der Bebauungsplan sieht eine Bebauung mit Einfamilienhäusern, Mehrfainitienhäusern.
Doppelhäusern und Gartenhofhäusern vor. In Summe werden rund SO neue Wohneinheiten für
rund 150 neue Personen entstehen. Gemäß einer Recherche der Zeit
(httfis, //v>Biü5UPit-d mob1litaet/2a24;P autobesit^-stei . en(lf-atirodi(;hte-pkw-?nt^li;>'l""£)
auf Basis von Daten des Kraftfahrtbundesamtes, des Bundesinstitutes für Bau- Stadt- und
Raumforschung, des DESTATIS und eigenen Berechnungen geht hervor, dass im Landkfeis
Pfaffenhofen an der tlm im Jahr 2023 pro 1000 Einwohnern 607 Private PKW zugelassen waren.
Gegenüber dem Jahr 2017 bedeutet dies einen Zuwachs von 2,9% bzw. einen jährlichen Zuwachs
von 0, 5% p.a. (siehe Abbildung l). Nicht enthalten in dieser Statistik sind jedoch beispielsweise in
Ingolstadt. München, und den Nachbarlandkreisen zugelassene PKW, die im Rahmen von Firmen-
und Geschäftswagenüberlassungen dennoch dem Landkreis zuzuordnen wären. Für die

folgenden Aufführungen wird daher von einem privaten PKW-Besland von rund 630 PKW in» Jahr
2023 ausgegangen, und der statistisch belegte Zuwachs von 0,5% p.a. angesetzt. Daraus ergeben
sich die in Tabelle l aufgeführten zu erwartenden PKW-Zahlen für das Baugebiet.

2023 2024 2025 2026 20Z7 M26 2025 2030 2031 2032 2033 ZOM 2035
652privateWWnroD ggg 333 633 839 643 648 649 652 6» 659 662 686 W9

PKW)e Einwohner 0,63 0,63 0,64 0.64 0,84 0,65 0.65 0.65 0.66 0.66 0,68 0.87 0,67
PKWImBaugrtlatbe) gg gg 95 BS 96 97 67 98 98 89 99 100 100

ISOßnwohner
Tabeltr l: Zu ef wartende PKW-Zahlen im eaugebiet

Pfaff«nhohn«. d. Ihn
Svyf .

Prior Pk« j« l CM ti»w»»in*r

Abbildung l: Entwicklung der Anzahl privater PKW im Landkreis Pfaffenhofen o. d. l.
Auf Basis dieser statisch belegten Annahme haben wir folgende EinwendunBe" ̂ ' vefkehrtichen
ErschlieRung:
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l. Unzureichende StellDlatz/Gai'aoensituation im Befaouunjiäfitofl,
Der Bebauungsplan sieht nur eine Fläche für 85 PKW vor. Gemäß Tabelle l sind Jedoch 95-100
PKW zu erwarten. Hinzu kommen noch notwendige Stellplätie für Besucher. Die geplante

Stellplatzzahl ist deshalb deutlich lü gering bemessen. Die unzureichende Anzahl an Stellplätzen
führt dazu, dass eine erhebliche Anzahl an PKWs auf der StraKe geparkt werden müssen. Dies hat
mehrere negative Folgen:

a) Verkehrsbehinderungen: Durch das Parken von Fahrzeugen auf der Straße wird diese
im betroffenen Bereich nur noch einspurig befahrbar. Dies führt unweigerlich zu

Verkehrsstörungen und erhöht das Risiko für Unfälle.

b) Einschränkungen für Anwohner: Die eingeschränkte Befahrbarkeit der Straße
verursacht nicht nur Verkehrsprobteme, sondern beeinträchtigt auch die

Lebensqualität der Anwohner erheblich. Es kommt M einer erhöhten Lärm- und
Abgasbelastung sowie zu Schwieriekeiten bei der Zu- und Abfahrt zu den eigenen
Crundstücken.

c} Sicherheitsaspekte: Engstelten auf der Straße behindern nicht nur den fließenden
Verkehr, sondern stellen auch eine Gefahr für Fußgänger und Radfahrer dar.

Insbesondere Rettungsfahrzeuge und andere Elnsaükräfte körtnten im Ernstfall durch
die blockierte StraBe behindert werden,

Aus diesen Gründen fordern wir eine Überarbeitung des Bebauungsplans, um eine ausreichende
Stellplatzzahl sichenustellen und die genannten Probleme zu vermeiden. Nur durch eine

angemessene Planung können die Verkehrs- und lebensbedingungen im betroffenen Gebiet
nachhaltig verbessert werden,

Il, Unzumutbare Erhöhung des Verkehr .

In der Josef-Reindl-Str., dem Josef-Alberstötter-Ring und der Josef-Scheibenbogen-Str. stehen
derzeit ca. 100 Gebäude, welche über die Josef-Reindt-Str. /WendenstraSe erschlossen sind. Der
Bebauungsplan sieht zu5ätzliche 50 Gebäude vor, es ist also mindestens von einem
Verkehrszuwacbs von 50% auszugehen. Ein sofcher Anstieg des Verkehrsaufkommens ist für die
Anwohner und die bestehende Infrastruktur unrumutbar. Ole damit verbundenen Probleme
umfassen unter anderem:

a) Erheblictie Verkehrsfaelastung: Der derzeitige StraSenzustand und die vorhandene
Verkehrsinfrastruktur sind nicht für einen derart massiven Anstieg des
Verkehrsaufkommens ausgele&t. Dies wird auangsläufig zu häufigen Staus und
Verkehrsbehinderungen führen.

b) Erhöhung von Lärm- und Umweltbelastungen: Mit dem Verkehrszuwachs geht eine
beträchtliche Zunahme der Lärm- und l.uftverschmutzung einher, was die Lebensquglit?t
der Anwohner erheblich beeinträchtigt, und ihre Ge5undheit gefährdet.

c) Sicherheitsrislken: Ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen erhöht die Gefahr von
Veritfihrsunfällen im Gebiet. Dies tretrifftAutofahrer, FuBgänger und Radfahrer

gleichermaßen und stellt ein unvertretbare? Sicherheitsrisiko dar

In Anbetracht dieser uniumutbaren Beeinträchtigungen fordern wir eine Überarbeitung des
Bebauungsplans, um den erwarteten Verkehrszuwachs ;u minimieren, alternative und
lusätiliche ErschlieBungsstraßen zu überprüfen und die Lebensqualität sowie (iie
Verkehrssicherheit im Gebiet zu gewährleisten.
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III. Unreei .netheit der josef-Reindl^Straße für riie_Erschließun .
Ein weiter Grund für unseren Widerspruch ist die Uneeeigneiheit der Josef-Reindl-SUaße zur
Erschließurtg des geplanten Baugebiets. Nach unserer Einschätzung und Erfahruni weist die
losef-Relndt'-StraBe menrere signifikante Mängel auf, die eine Enehheßung unmöglich bzw.

"a. Schlechte Fahrbahnqualitat: Der aktuelle Zustand der ̂ahrbahn ist bereits senr schlecht.
Es gibt zahlreiche Schl.iglöcher und Beschädigungen, die eine sichere Befahrung
beeinträchtigen und eine erhöhte Instandhaltung erfordern würden. Zusätzlich sind
durch die geplante Bebauung weitere Beschädigung der bestehenden Straßendecke w
erwarten. So werden die Bauarbeiten voraussichtlich erhebliche Betastungen und
Beeinträchtigungep für die bestehende Straßeninffastruklur mit sich bringen: (1>
Scnwerlaslverkehr; Die Bauarbeiten werden einen erhöhten Schwerlastverkehr durch
Baustellerfahrzeuge, LKWs und Baufahrzeuge zur Folge haben. Diese schweren
Fahrzeuge werden die bestehende Siraßendecke stark beanspruchen und vermutlich
beschädTgen. (2) Straßenverschleiß; Die wederholle Nutiung der Straßen durch schwere
Fahrzeuge führt zu einer Beschleunigung des Verschleiß« der Straßendecke. Dies kann
iu Schlaglöchern. Rissen und anderer» strukturellen Schäden führen, die nicht nur den
Verkebrsfluss beeinträchtigen, sondern auch die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer
gefährden. (3> Erhöhte Insiandhattungskosten: Schaden "n der Straßenderte müssen
Zeitnah repariert werden, was zu erheblichen zusäKlichen Kosten für die Gemeinde

führt. Die finanzielten Mittel konnten sinnvoller verwendet werden, um aie bestehende
Infrastruktur zu erhalten und zu verbessern. (4) Verkehribehinderungen:
Beschädigungen an der StraBendeckf erfordern Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten.
die wiederum zu Verkehrsbehinderungen und inöglichen Umleitungen führen. Dies
beeinträchtigt den alltäglichen Verkehr und sorgt für zusätzliche Belastungen der
Anwohner. ^ . ^

b. Unzureichende Gehwegbreite: Mit einer Gehwegbreite >/on nur 1.5 Metern sind die
Gehwege für die zusätzliche Belastung durch das geplante Baugebiet unrureichend Dies
stellt insbesondere für Fußgänger, einschließlich Kinder und altere Personen, ein
erhebliches Siche-heitsrisiko dar. Wie in Abbildung 4 der Verkehrsuntersuchung
dargestellt ist, sind die für den FuBverkehr . ur Verfügung stehenden Seitenräume sind
mit'1.50 m schmaler ausgeführt als das anzustrebende RegelmaR von 2.50 m.

c, Fehlende Raüwege: ts sind keine Rad«vege vorhanden, was die Sicherheit von Radfahrern
erhpblich gefährdet, und sie zwingt, die ohnehin schon schmale FahrDahn mit
Kfaftfahrzpugen zu teilen Oies ist besonders problematisch in Anbetracht des
owartelen Verkehrszuwachses Eine eigenständige Radinlrastruktur besteht .n deip
gesamten Straßenzug nicht. Der Raöverkehr findet daher im Mischverkehr stall Da die
Gewmtbreite de. Joser.Reindl-Sti. jedoch nur 6m belfägt. ist ein Überhöhten von
Fahrradfahrern unter Einbeifg des einzuhakenden Mindesubstands (l, Sm| "uf
erschwert möglich.

Aufgrund dieser gravierenden Mängel ist die Josef-Heindl-Straße als Erschließunessiraße für das
geplante Baugebiet ungeeignet- Wir fordern daher einf umfassende Neuöewerlung uno
Überarbeitung d« Bebauungsplans und oie zusätzliche Prüfung alternativer
ErschlieBungsstraRen, um eine angemessene und sichere tnfrasirul. tur zur Verfügung zu ste-len,
die den Anforderungen der Anwohner und der neuen Bauprojekte gerecht wird
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IV, ScJile hte und nfcht ausbaubare Anbindun an den (iffenllichen Nahverkehr.
Gemäß der Verkehrsuntersuchung sind die nächsten Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs
BOOin entfernt und Siegen in der Wendenstraße. Darüber hinaus ist der Fußweg von der
Wendenstraße wm Baugebiet ansteigend und wird somit zusättlich erschwert. Eine
angemessene Anbindune an den öffentlichen Nahverkehr ist somit nicht gegeben. Zu diesem
Schluss kommt auch die Verkehrsuntersuchung: «Oie vorhandenen Bushaltestellen sind mit etwa

800 m Loufweite felotiv weit vw dem geplanten Neubaugebiet entfernt. Einkaufs- und
Freizeitgelegenheiten in den Gewerbegebletenvon Wolnzach sindiipbel mit mitidestens circa 10
Minuten mit dem Rad und 30 Minuten tu Fuß ebenfalls nicht in typischer Entfernung für diese
Verkehrsmittel gelegen". Darüber hinaus ist die Fahrbahnbreite derJosef-Reindt-Stratie zu
schmal, um eine potentielle direkte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr w ermöglichen,
so sind für Straßen mit Busverkehr Straßenbreiten von mindestens 6,5 in notwendig, um ein
sicheres Begegnen von Bussen und PKW zu gewährleisten. Das Baugebiet kann daher auch in
Zukunft nicht angemessen durch den öffentlichen Nahverkehr erschlossen werden, was nnehrere
schwerwiegende Probleme mit sich bringt:
a) Erschwerte Mobilität: Ohne eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr wird die

Mobilität der zukünftigen Bewohner erheblich eingeschränkt. Dies betrifft besonders

Personen ohne eigenes Fahrzeug, wie Altere Personen, Schüler und Menschen mit
Behinderungen,

b| Erhöhter Indlvfdualverkehr: Die fehlende Anbindung fuhrt zu einem verstärkten
Indivfdualverkehr, da die Bewohner auf private Fahrzeuge angewiesen sein werden. Dies
erhöht die Verkehrsbelastung und führt tu weiteren Umweltbelastungen durch erhöhte
Abgasemissionen und Larmbelastung.

c) Ungerechte Betastung der Infrastruktur: Der zunehmende Individualverkehr wird die
vorhandene Verkehrsinfrastruktur übermaBig belasten, was zu vermehrtem Verschleiß und
höheren Instandhaltungskosten fuhrt.

d) Umwelt- und Klimaschutzziele; Die mangelnde Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
steht iin Widersprach zu aktuellen Umwett- und Klimaschutzzfelen. Eine nachhaltige
Stadtplanung sollte auf die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und die Reduktion des
Individualwrkehrs abzielen,

e) Soiiale Ungerechtigkeit: Die fehlende Nahverkehrsanbindung benachteiligt sozial
schwächere Gruppen, die sich möglicherweise kein eigenes Fahrzeug leisten können. Dies
fuhrt zu sozialer Uflgleichheit und erschwert den Zugang zu ArbeitsplStten.
Bildungseinrichtungen und sozialen Dienstleistungen.

Aufgrund dieser schwerwiegenden Mängel fordern wir eine erneute Überprüfung und
Überarbeitung des Bebauungsplans, um eine angemessene Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr sicherzustellen. Nur so kann die nachhalttge und gerechte Entwicklung des Gebiets

gewährleistet werden
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V. ManEelhaftiBkeit in der ziiEruncfeliewnderLyerkehrsuntersuchunfc
E In weiterer Grund für diesen Widerspruch istdif Mangelhaftigkeit der zugrunde liegenden
Verkehrsuntersuchung. Insbesondere sind zwei gravierende Fehler festzustellen, die die Validität
der Untersuchung una somit die darauf basierenden Entscheidungfrn infrage stellen:
3) Verkehrszahlung an nur einem rag im Winter: Die Verkehrsunlenuchung basiert auf Daten,

die an lediglich einem einzigen T, g (29. 02. 20?d) im Winter erhoben wurden. Solcne Daten
können keine repräsentativen Aussagen über das tatsächliche Ver<ehrsauf kommen liefern.
Winterspezifische Bedingiingen wie Witterung, Ferienzeiten und geringssaisonale Aktivitäten
beeinflusseii das Verkehrsaufkommen und verfälschen die Ergebnisse. Eine valide
Verkehrsuntersuchung muss über einen längeren Zeitraum und zu unterschiedlichen
Jahreszeiten durchgeführt werden, um ein realistisches Bild des VerKehrsaufkommens zu
zeichnen.

b) Untefschätzung der PKW pro Einwohner: Die Annahmen bezüglich der Anzahl der PKW pro
Einwohner sind offensichtiich zu gering. So geht das Giitachten von niedrigeren Werten als
die in Tabelle l abgeführten uns st.iti-.tisch nachgewiesenen Werten aus. Diese fehlerhaften
Annahmen führen iv elnei Unterschätzung des tatsächlichen VerkenrsBufkommens uno der
damit verbundenen Belastungen In einer realistischen Verkehrsuntersuchung sollten
aktuelle und artgemessene Durchschnittswerte sowie lokale Besonderheiten berücksichtigt
werden

Aufgrund dieser erheblichen methodischen Schwachen fordern wir eine erneute, umfassende
Verkehrsuntersuchung, die folgenden Kriterien gerecht wird:

a) Mehrfache Verkebrszählungen übe. unterschiedliche Wochentage, Jahreszeiten und unter

b) Re^t'ische Annahmen über die Anzahl der PKW pro Einwohner basierend . uf aktuellen und

Ersi'nacheinersokhen fundierten Untersuchung sollte eine Neubewertung des Bebauungsplans
erfoleen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Verkehrsplanung den tatsächlicher
Erfordernissen entspricht und oie damit verbundenen Belastungen für die Anwohner und die
Infrastruktur realistisch eingeschätzt und niinimiert werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

ZU. 4.
Verkehrliche Erschließun
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen. Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten erheblich, was die zusätzliche prognostizierte Verkehrsbelastung
deutlich reduziert.

Die in der Stellungnahme aufgeführte Tabelle l, die angeblich einen höheren
Stellplatzbedarf prognostiziert, stellt keine planungsrelevante oder verbindliche
Grundlage dar. Es handelt sich dabei nicht um ein anerkanntes Regelwerk oder um
eine gesetzliche Vorgabe, sondern vielmehr um eine spekulative Schätzung, die
nicht geeignet ist, die sachlich und rechtlich fundierte Planung in Frage zu stellen.

L

Die Sicherstellung der notwendigen Anzahl an Stellplätzen erfolgt im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens auf Grundstücksebene unter Beachtung der in diesem
Bauleitplanverfahren getroffenen Festsetzungen zu Stellplätzen und Garagen sowie
der gemeindlichen Stellplatzsatzung. In dieser werden bereits Aussagen zur
Herstellung von Besucherstellplätzen auf privater Grundstücksebene in
ausreichendem Umfang getätigt.
Zudem werden nicht alle Besucher gleichzeitig oder in einem Umfang auftreten, die
eine pauschale Ausweisung zusätzlicher öffentlicher Stellplätze erforderlich machen
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würde.

I. a bis c

Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4,75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehrvon Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in der Josef-Reindl-

Straße als auch in derJosef-Scheibenbogen-Straße (siehe hierzu auch die
Verkehrsuntersuchung durch die INOVAPLAN GmbH vom 04. 04. 2024).
Bei den angesprochenen Straßen handelt sich um keine Durchfahrtsstraßen. Der
Verkehr ist und wird auch künftig nur vom Quell- und Zielverkehr der Anwohner
geprägt sein.

Temporär eingeschränkte Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge
(Engstellen) sind in Wohnstraßen üblich und rechtlich zulässig, sofern keine
dauerhafte Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier nicht gegeben.
Ebenso wenig ist eine unzumutbare Erhöhung von Lärm- und Abgasbetastung sowie
unzumutbaren Einschränkungen bei der Zu- und Abfahrt zu den vorhandenen
Grundstücken durch die Planung gegeben.

Ein massiver Anstieg des Verkehrsaufkommens und unzumutbare
Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen. Infolgedessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten erheblich.

II. a) bis d
Die in der Stellungnahme geäußerten Bedenken bezüglich einer angeblich
unzumutbaren Erhöhung der Verkehrsbelastung beruhen auf nicht fundierten
Annahmen und überschätzen das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen des
Mehrverkehrs erheblich. Durch die Reduzierung des Plangebiets und der
Wohneinheiten wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen deutlich geringer ausfallen
als befürchtet. Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem Verkehrsgutachten
untersucht und wird bzgl. der Abwicklung der Verkehre als unkritisch erachtet. Die
Lärm- und Umweltbelastungen wurden nicht genauer untersucht, die
Verkehrsbelastung ist jedoch insgesamt auch mit der Realisierung des Vorhabens auf
einem niedrigen und mit anderen Straßen vergleichbarem Niveau sodass eine
zusätzliche Untersuchung, detailliertere Untersuchung der Aspekte vor dem
Hintergrund von Kosten und Nutzen abzuwägen ist.

Die Erschließung des Baugebiets über die Josef-Reindl-Straße ist
bauplanungsrechtlich zulässig. Die Straße befindet sich im Eigentum der Gemeinde
und ist Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Erschließung ist damit gesichert
und die planungsrechtliche Voraussetzung erfüllt.

III. a. bis c.
Der von den Einwendern angeführte aktuelle Fahrbahnzustand (z. B. Schlaglöcher)
stellt keinen Abwägungshinderungsgrund dar. Derartige Mängel liegen im Rahmen
der gemeindlichen Straßenunterhaltungspflicht und sind unabhängig vom
Bebauungsplan je nach Drin lichkeit zu beheben. In der Erschließungsplanung ist
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bereits vorgesehen, die Straßen innerhalb des Geltungsbereichs baulich im Zuge der
Bauausführung anzupassen.
Eine etwaige Belastung der Straße durch Baustellenverkehr ist vorübergehender
Natur und für eine Erschließungssituation weder außergewöhnlich noch
unzumutbar. Diese Belastungen können durch baubegleitendeverkehrslenkende
Maßnahmen in zumutbarem Rahmen gehalten.
Die Situation für den Fußverkehr ist wie dargestellt nicht optimal. Dennoch ist ein
Ausbau auf 2,50 Meter bei der bestehenden Breite des Straßenraums nicht
realistisch darstellbar und vordem Hintergrund der absolut erwarteten Mengen
auch kritisch zu hinterfragen. Auch die gemeinsame Nutzung mit dem Radverkehr ist
unproblematisch. Siehe hierzu auch die Richtlinie Empfehlungen für
Radverkehrsanlagen (ERA), Abschnitt 3. 1:
^Problematisch ist Mischverkehr auf Fahrbahnen mit Breiten zwischen 6, 00 und 7, 00 m
bei Kraftfahrzeugverkehrsstärken über 400 Kfz/h."
Im Bestand wurden auf der Josef-Reindl-Straße ca. 900 Fahrten am Tag gezählt,
hinzu kommen ca. 300 Fahrten durch die geplante Bebauung. Damit beträgt die
Tagesbelastung ca. 1200 Kfz. Dies entspricht in der am meisten belasteten Stunde
des Tages ca. 120 Fahrten und damit weit weniger als 400,

Durch die Reduzierung des Plangebiets und der Wohneinheiten wird das zusätzliche
Verkehrsaufkommen darüber hinaus deutlich geringer ausfallen.
Eine alternative Erschließung über die Gabelsbergerstraße ist aufgrund der
topographischen Begebenheiten und der fehlenden Verfügbarkeit erforderlicher
Grundstücke nicht möglich.

IV.
Die Erschließung des Plangebiets über den bestehenden ÖPNVwird in der
Begründung sachlich korrekt dargestellt. Die Entfernung zur nächstgelegenen
Haltestelle liegt bei etwa 800 m und bewegt sich damit noch innerhalb des als
zumutbar anerkannten Radius von ca. 800-1.000 m fußläufiger Erreichbarkeit. Auch
wenndie Nutzungshäufigkeit mit zunehmender Entfernung erfahrungsgemäß
abnimmt, ist die Anbindung grundsätzlich gegeben. Der Hinweis auf eine Steigung
von der Haltestelle zum Baugebiet begründet keine Unzumutbarkeit, da
topografische Gegebenheiten innerhalb des Gemeindegebiets nicht planerisch nicht
beeinflusst werden können und die Steigung keine außergewöhnliche Belastung
darstellt.

IV. a bis e
Diese Entfernung liegt innerhalb des üblichen und zumutbaren fußläufigen
Erschließungsradius im ländlichen bzw. kleinstädtischen Raum.
Ein unmittelbarer Anschluss jedes Baugebiets an den öffentlichen Busverkehr ist
weder planerisch erforderlich noch wirtschaftlich und organisatorisch darstellbar.
Das Baugebiet liegt in unmittelbarem Anschluss an ein bereits erschlossenes
Wohnquartier und nutzt die dort vorhandene Erschließung mit.
Die Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr unterliegt nicht der
Festsetzungshoheit eines Bebauungsplans, sondern ist Aufgabe des zuständigen
Aufgabenträgers im Nahverkehr (Landkreis bzw. Verkehrsverbund). Die
Bebauungsplanung schafft planungsrechtliche Voraussetzungen, jedoch keine
unmittelbare Umsetzungspflicht hinsichtlich konkreter ÖPNV-Angebote oder
Buslinienführungen.
Eine bessere ÖPNV-Erschließung kann ggf. im Rahmen der kommunalen
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Verkehrsplanung angestrebt werden, liegt aber außerhalb des Regelungsinhalts des
Bebauungsplans.
Der Einwand hinsichtlich eines stark erhöhten Individualverkehrs ist nicht haltbar,
da bereits im Rahmen der Verkehrsuntersuchungdie Verträglichkeit des
Verkehrszuwachses nachgewiesen und zudem die Anzahl der Wohneinheiten weiter
reduziert wurde.

Die Erschließung des Gebiets ermöglicht den Zuzug unterschiedlicher
Bevölkerungsgruppen, darunter auch Haushalte mit geringerer Kaufkraft. Der
Standort innerhalb der Gemeinde gewährleistet die fußläufige oder mit dem Fahrrad
darzustellende Erreichbarkeit für Einrichtungen derGrundversprgung,
Bildungseinrichtungen und Gemeinbedarfsstandorte. Auch ohne unmittelbare
OPNV-Haltestelle im Baugebiet selbst ist eine ausreichende soziale Teilhabe
sichergestellt.
Somit entspricht der Bebauungsplan den Anforderungen einer nachhaltigen und
integrierten Siedlungsentwicklung.

Y.
Die vorgetragene Stellungnahme zur angeblich mangelhaften Methodik der
zugrunde liegenden Verkehrsuntersuchung wurde im Rahmen der Abwägung
geprüft.
Die Verkehrsuntersuchung basiert auf einer standardisierten Verkehrserhebung
durch ein fachlich qualifiziertes Planungsbüro.

V. a und b

Eine Verkehrszählung im Winter bedingt in der Regel einen erhöhten Kfz-
Verkehrsanteil aufgrund des schlechteren Wetters wodurch die Abschätzung der Kfz-
Verkehre eher konservativ ausgelegt ist.
Im Rahmen der Verkehrserzeugungsberechnung werden keine Annahmen zu Pkw-
Anzahlen pro Person ermittelt, sondern durch das Bauvorhaben induzierte Fahrten,
die das bestehende Straßennetznetz betreffen. Die Methodik stützt dabei auf
konservativ angesetzte Vergleichswerte sowie gängige und anerkannte
Eingangsgrößen aus bspw. nationalen Erhebungen (MiD, SrV).
Die in derVerkehrsuntersuchung verwendete Annahme zur Kfz-Dichte pro
Wohneinheit beruht auf aktuellen, gemeindespezifischen Daten und entspricht dem
Planungsstandardsim ländlichen Raum Bayerns. Eine pauschale Bezugnahme auf
abweichende Tabellenwerte ohne klare Validität ist nicht ausreichend, um die
fachliche Plausibilität des Gutachtens infrage zu stellen.
Darüber hinaus wurde das Plangebiet im Zuge der Überarbeitung deutlich reduziert,
sowohl hinsichtlich der Fläche als auch der Zahl der Wohneinheiten. Infolgedessen
muss auch das zu erwartende Verkehrsaufkommen prognostisch abgesenkt werden.
Ziel derVerkehrsuntersuchung im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens ist nicht
die Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplans, sondern die abschätzende
Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Bebauung. Die vorgelegte
Untersuchung erfüllt diesen Zweck in vollem Umfang. Die aufgezeigten
Verkehrsbelastungen bewegen sich innerhalb der Leistungsfähigkeit der
bestehenden Erschließungsinfrastruktur, insbesondere auch im Hinblick auf das
reduzierte Planvolumen.

Die Forderung nach einer umfassenden Neuaufnahme derVerkehrsuntersuchung ist
nicht verhältnismäßig. Die vorliegende Verkehrsuntersuchung erfüllt sowohl
hinsichtlich Datengrundlage, Methodik als auch Ergebnisdarstellungdie
Anforderun en an eine fachlich fundierte Stellun nähme im Bauleitplanverfahren.
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Eine zusätzliche Untersuchung würde keine signifikant neuen Erkenntnisse bringen
und den Planungsprozess unverhältnismäßig verzögern, ohne dass dem ein
entsprechender Mehrwert gegenübersteht.

Einwände

Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

5. chmuUwaS^t!^«^iSW!^"AumSa"£JmtJ<liedewh!^

Gemä6 dem veröffenttichten Entwäss^rungsbencht soll das Baugebiet über_die Josef-Reindl-
St'raß'ean'clBS örtliche Kanalneü angeschlossen werden. Ebenso wird a"feefü^1- dass-d'w
Wtung ohnehin Üt,erla^gen aufist, und « gilt ̂n^("n?e"dwchstoljroüm"'"7t'pto"nen'
'^i^öglichst geringen Abfl^ ̂  erhalten. Irr, Neut>a.gebi^ll die ̂^erutl0äber
'ein 'Tr^^m erf'algen'. - Es soll also ein Trennsystem an eine" ohnehin voll« "benoten 

^^

Mischkan'a7. neM chlo»^ werden. Gleichzeitig werden die berei» vorhandene E^hließungals

G'rundTüf'das tobe und guistlee Potential zur Wohnraumschaffung aufgeführt.̂ Be^üelic des
veröffentlichten Konzeptes zur Schmutzwasserbeseitigung und dem Umgang mit
Niederschtagswasser haben wir folgende Einwände;

t. üb^st^rBestanäskafl^undIet^^
"Ein w^tlicher Grund für den Einwand gegen das Koniept der Sthmutwasserbeseitigung
ist die bereits bestehende Überlastung des vorhandenen Kanalsyssems und die daraus
fe^it ie7enden Folgen für die ErschlieBung des neuen BBugebietes Konkret möchter* wir au»

folgende Punkte hinweisen: _ ., _ " ,
a)'°Ubenastetes KanaliYstem: Der bestehende Kan. l in der JoseMeindl. Stra&e. rt bereits

jetzt überlastet. Eine zusätzliche Belastung durch die ErschlieSung des neuen
Baugebietei würde die Überlastung weiter verschärfen. Dies kann ;u häufigeren
Uoe°rschwemmungen. Rückstau und weiteren Problemen im Abwasseisystem fuhren.
Bedarf an einem neuen Kanal im Trennsystem; Aufgrund der bestehenden Überlas^ng^
una'deS^Stzlichen Anscnlusses von 50 Gebäuden ist es notwendig, m der lOief-Relndl.
Straße einen neuen Kanal im Trennsystem zu errichte. Auch das PlanunBSüüro ^
Elchenseher geht offenbar hiervon aus, sonst wurde die Planung eines Trennsvstems .m
Neubaugebiet keinen Sinn ergeben,

c) Bemcksicbtigung der Erschließuneskosten im Bebauu^ptan: D^ K°^n f"r die
t-rrichtunB des neuen Kanals im Trennsystem müssen im Bebauungsplan als
tr^hließu^koste" berücksicntigt werden. Diese Ko^nplanung ist unerläMlich, um ^
einel l'ranspa°re'"t'eu"d realistische rinanzierung. grundlaBe für dis ßauprojel« zu Khatfen

undsicheriustetleft, dass die notwendigen infrastrukturellen Maßflahmen durchgpführt
werden können.
Fphtendes Konzept zuir Umgang m» Schmutzwasser. Der veröffentlichte _ _^
EntwTs^ungsoewht enthal t keine Angaben zum U^ganBmitScbmutz^ssei. Durch dte

tusätilichen Wohngeoäude ist jedoch mit einer Zunahme des Schmutiw^ser. um
mndesten'sSO % zu rechnen. Die Einschätzung des Ent^ssefungsberichtes. d^s de<
Abfluss sehr gering bleibt, ist unhaltbar

In Anbetracht dieser Punkte fordern wir eine Überarbeitung des Bebauungsplans, die die
Errichtung eines neuen Kanals im Trennsystem in derJosef-Reindi-StraBe und die
entsprechenden Erschließungskosten k)ar berücksichtigt und ausweist. Nur durch diese
MaBnahmen kann eine nachhaltige und zukunftssichere Entwicklung des Baugebiets
gewährleistet werden, die sowohl den neuen Bewohnern als auch den bestehenden A"wohner"
gerecht wird. Eine nicht Aufführung dieser Kosten stellt eine Verschleierung der tatsächlichen
Erschließungskosten dar.

d Erhohungjer MerisearLayfZunehmen^m Oberflächen^ und unzureirhenae
Berücksichtiauns im Entwässerun£Skon2ept.

Ein weiterer Einwand ist die Flächenversiegelung, die im Zuge der geplanten Bebauung erfolgt.
sowie das damit verbundene unzureichende Entwässerungskontept für das zusätzliche
Oberflachenwasser. Konkret möchten wir auf folgende Punkte hinweisen:
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a) Erhöhte Ffächenversiegelung: Durch das Baugebiet wird eine erhebliche Versiegelung der
Flächen stattfinden. Versiegelte Flächen können kein Wasser mehr aufnehmeft. was dazu
führt, dass deutlich mehr Oberflächenwasser entsteht und in das Entwässerungssystem

gelangt, das bei Starkregensituationen bereits heute v&llig übertastet ist und zu Rückstau,
überfluteten StraBen und voillaufenden Keltern fühn. So führte am 07.08.2024 ein etwa

einstündiger Starkregen bereits zu Überflutungen im unteren Bereich der Josef-Relndi-
Straße und einem Feuerwehreinsati im oberen Bereich.

b) überlastetes Kanalsystem: Der bereits bestehende Kanal ist schon jetzt überlastet. Di®
zusätzliche Menge an Oberflächenwasser, die durch die Flächenversiegelung entsteht,
wird die Überlastung weiter verstärken. Dies kann zu häufigen Überschwemmungen,
Rückstau und weiteren ernsthaften Problemen imAbwasser&ystein führen.

c) Unzureichendes Entwässerungskonzept: Das vorgelegte Entwässerungskonzept sieht
lediglich eine Verzögerung derOberflächenwaSSerabgabe vor, anstatt eine nachhaltige
Lösung zur Reduzierung des Wasservolumens zu bieten. Diese Verzögerung ist nur eine
kurzfristige Maßnahme und reicht nicht aus, um die langfristigen Auswirkungen der
erhöhten Flachenversiegelung zu kompensieren.

d) Widersprach im Entwässerungsbericht gegenüber dem Baugrundgutachten. Während im
Entwässerungsbericht von hauptsächlich wasserundurchlässigen Tonschichten die Rede
ist, weist das Baugrundgutachten vor allem in den südlichen Hanglagen sandige
Bodenstrukturen aus. Insbesondere die Oberflächenversiegelung von Hanglagen sind bei

Starkregen problemaüsch. Hierwürde sich auf Grund der sandigen Bodensirukturen eine
Versickerung anbieten.

In Anbetracht dieser gravierenden Mängel fordern wir eine Überarbeitung des Bebauungsplans,
die folgende Maßnahmen beinhaltet;

Nachhaltiges Entwässerungskonzept: Ein neues Entwässerungskonzept, das nicht nur die
Verzögerung, sondern auch die Reduzierung der Oberflächenwasserabgabe umfasst. Dies kann
unter anderem durch die Imptementierung von Versickerungsanlagen, gröBeren
Retention$becken, deutlich größeren Grünflächen zurWasseraufnahme und einer deutlichen
Reduktion der Flächenversiegelung durch eine signifikante Reduktion der Bebauung erreicht

werden. Zusätzlich fordern wir die Überprüfung des Entwässerupgskonzeptes in Bezug auf
Starkregensituationen, mit welchen durch den Klfmawandel häufiger zu rechnen ist.

Nur durch diese Maßnahmen kann die Überlastung des Kanalsystems vermieden und ein
nachhaltiger Umgang mit dem anfallenden Oberflächenwasser gewährleistet werden. Dies ist
essenriell, um die Lebensqualität der Anwohner und die Integrität der Infrastruktur zu sichern.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 5.
Seh m utzwasserbeseiti un und Um an mit Niederschla swasser

Lal
Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzept zu
entnehmen.

In der Fortschreibungdes Entwässerungskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die Jährlichkeit T=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerun skonzeptzu entnehmen.
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Im Bestand werden in den Kanal der Josef-Reindl Straße 10 1/s aus derJosef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9, 81 l/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl. -Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
Drosselung von
20 l/s dem Kanal derJosef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Ptangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss
entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung
zum Wegfall der ungeregelten und ungedrosselten Abflüsse, was sich positiv
auf den nachgeschalteten Kanal derJosef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung
des bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine
weitere Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-
Reindl-Straße.

Lb}
Eine Entwässerung im Mischsystem ist aufgrund der geplanten und erforderlichen
Drosselung der Niederschlagsentwässerung zwingend erforderlich. Die Option eine
künftigen Änderung des Kanalnetzes in derJosef-Reindl-Straße und Umstellung auf
ein Trennsystem bleibt damit weiterhin möglich, ist aber nicht Auslöser der Planung
im Trennsystem.

Lei
Eine Berücksichtigung im Bebauungsplan kann nicht erfolgen. Weder die
Kostenverteilung und Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen - wie der
Kanalerrichtung - sind Gegenstand eines Bebauungsplans, noch trifft der
Bebauungsplan eine Aussagen zur Kostenverteilung.

Ldl
Eine Betrachtung der Abflussmengen des Schmutzwassers für einen ganzen Tag
führt zu einem irreführenden Vergleich bei Gegenüberstellung mit anfallendem
Niederschlagswasserje Sekunde.
Daher ist der Spitzenstundenverbrauch, umgelegt auf die Einheit Liter pro Sekunde,
anzuwenden, der sich zu etwas mehr als 2 l/s ergibt (genaue Informationen zur
Ermittlung dessen können dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzept
entnommen werden). Im Vergleich zum Niederschlagswasseraufkommen ist dieser
Wert offensichtlich nachrangig und durch die zuvor beschriebenen
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Verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich des Fremdzuflusses aus den westlichen
Einzugsgebieten mehr als kompensiert. Der ohnehin nachrangige Einflusswird
durch die Reduzierung des Plangebiets weiter verringert, da damit die Anzahl der
Wohneinheiten deutlich reduziert wird.

Erhöhun der Men e an aufzunehmenden Oberflächenwasser und unzureichende

Berücksichti un im Entwässerun skonze t

Die im Rahmen des Bebauungsplans vorgesehene Neuversiegelung wurde
hinsichtlich ihres Abflussverhaltens im Entwässern ngskonzept umfassend
untersucht. Die Planung sieht ausdrücklich vor, sämtliche anfallenden
Niederschlagswasserabflüsse innerhalb des Plangebiets zu drosseln und in
ausreichendem Rückhalteraum zu speichern, sodass keine zusätzlichen
ungedrosselten Abflüsse entstehen. Vielmehr wird durch die geplante Entwässerung
sogar eine Verbesserung der derzeitigen Situation erreicht: Der bislang ungeregelte
Zufluss aus westlich angrenzenden Fremdeinzugsgebieten wird künftig planmäßig
gefasst, gedrosselt und damit hydraulischkontrolliert abgeführt.

N_bl .
Die bisherige hohe Beanspruchung resultiert aus Bestandszuflüssen. Das System
wird durch die Anbindung des Neubaugebiets nicht weiter belastet.

II. c)
Die Verzögerung (Zwischenspeicherung mit Drosselabfluss) ist ein anerkannter
Standard der Regenwasserbewirtschaftungin Wohngebieten und entspricht den
geltenden Regeln der Technik. Eine nachhaltige Entwässerung wird durch das
Zusammenspielvon Retention, Drosselung und Einbindung in bestehende Systeme
erreicht.

II. d)
Der im Entwässerungskonzept angeführte Charakter des Bodens basiert auf der
Auswertung geotechnischer Daten. Abweichungen einzelner Proben sind bei
natürlicher Bodenvielfalt nicht unüblich und stellen keinen Widerspruch dar. Eine
partielle Versickerung würde keine signifikante Verbesserung der hydraulischen
Gesamtsituation bewirken.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

6. UniureichendeJJmwejtveTtiielichkeiisfirufynjg:

Wir haben Einwände gegen die aus unserer Sicht unzureichenden Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP'Ldie für das geplante Baugeblet durchgeführt wurde. Konkret möchten wir auf folgende
Mangel hinweisen:

l. Vernichtung von schützenswertem Dauergrünland: Im äüdlfchen Teil des Baugebiets
findet eine Vernichtung von schütKMwertem Dauergrünland statt. Dauergrünlano ist
ökologisch wertvoll, da es als Lebensraum für zahlreiche Arten und als
Kohienstoffspeicher dient. Die Zerstörung dieser Flachen stellt einen erheblichen Eingriff
in die lokale Biodiversitat und das ökologische Gleichgewicht dar.

II. Unverhältnismäßige Flächenversiegelung: Es wird eine umerhältnismaßige
Ftöchenversiegelung im Baugebiet vorgenommen. Versiegelte Flachen führen w einer
erhöhten Oberftächenwasserabgabe und zu einem Verlust an natürlichen
Versickerungstiachen. Dies hat negative Auiwirkungen auf das lokale Mikroklima, den
Wasserhaushalt und die Sodenqualität.

III. Unzureichende Untersuchung des Vorkommens bedrohter Arten: Das Vorkommen
bedrohter Arten wurde nur durch sechs Übersichlsbegehungen im Zeitraum von fünf
Monaten untersucht. Diese Anzahl an Begehungen und der begrenrie Zeitraum sind
unureichend. um ein vollständiges und genaues Bild der lokalen Flora und Fauna zu
erhalten. Viele Arten haben spezifische Aktivitätszeiten und -räume, die l" solch kunen
und wenigen Untersuchungen nicht erfasst werden können. So konnten wir über die
Jahre mehrere zusätzliche Vogelarten im potentiellen Baugebiet identifizieren, als die
spezielle anenschutzrechttiche Prüfung aufführt.

Aufgrund dieser gravierenden Mängel fordern wir eine erneute und umfassende
Umweltverträglichkeitsprüfung, die folgenden Kriterien gerecht wird:

l. umfassende und langwtige Untersuchungen: Durchführung von mehr und auf längere
Zeiträume ausgelegten Erhebungen ;ur Erfassung aller relevanten Arten und deren

il. Erhalt von schütrenswertem Dauergrünland: Befücksichtigung und Schut; von ökologisch
wertvollen Flächen wie dem Dauergrünland im südlichen Teil des Baugebiels.

III. Nachhaltiee Bebauungsplanung: tntwicklung einer nachhaltigen eebauungsplanung, die
die Flächenversiegelung minimiert und ökotogische Ausgleichsmaßnahmen vorsieht,

Erst nach einer solchen fundierten UmwdtverträglichkeiUprüfung sollte eine Neubewertung des
Bebauungsplans erfolgen, um sicherzustellen, d«s die ökotoe-schen und umweltbezogenen
Aspekte ausreichend berücltSfchtigt werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu 6.

Umweltverträ lichkeits rüfun
Zu vorliegendem Bebauungsplan ist keine "Umweltverträglichkeitsprüfung",
sondern eine "Umweltprüfung" erforderlich.
Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr führt dazu aus:
"Mit der Änderung des Baugesetzbuches im Jahr 2004 wurde für alle Bauleitpläne
eine Umweltprüfung eingeführt. Dabei sind die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen des Bauleitplans auf die verschiedenen Schutzgüter (Tiere,
Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Luft, biologische Vielfalt, Landschaft, Mensch,
Kultur- und Sachgüter) und mögliche Wechselwirkungen zu ermitteln. Das Ergebnis
wird im Umweltbericht ... beschrieben und bewertet."
Der Umweltbericht hat als separater Bestandteil der Begründung am bisherigen
Bauleitplanverfahren teilgenommen. Die in der Stellungnahme geforderte
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"Umweltverträglichkeitsprüfung" ist daher nicht vorgesehen.
Die in der Stellungnahme angesprochenen Themen wurden im Umweltbericht
umfassend behandelt (vgl. Pkte. 1.5. 1 Schutzgut "Lebensräume für Tiere und
Pflanzen" (auf Grundlage einer durchgeführten "speziellen artenschutzrechtljchen
Prüfung / saP"), 1.5. 2 Schutzgut "Biologische Vielfalt", 1. 5.3 Schutzgut "Boden", 1.5.4
Schutzgut "Fläche", 1. 5.5 Schutzgut "Wasser", 1.5. 6 Schutzgut "Klima/Luft").
Die durchgeführten Untersuchungen zur "speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung
/ saP" wurden von einem anerkannten Biologen unter Beachtung der üblichen und
anerkannten Methodenstandards durchgeführt. Es wird auf die Stellungnahme der
Unteren Naturschutzbehörde verwiesen, die bezüglich des Untersuchungsumfanges
keine weiteren Forderungen stellt.
Unter umfassender Abwägung mit den übrigen Belangen (u. a. der Schaffung von
dringend erforderlichem Wohnraum, Erhalt von für die Nahrungsmittelproduktion
wertvollen Ackerstandorten etc.) ist die Inanspruchnahme u.a. von
Dauergrünlandflächen unvermeidbar.
Im Rahmen der vorliegenden Planung wurde - ebenfalls unter umfassender
Abwägung mit den übrigen Belangen - weitestmöglich auf eine Minimierung der
Flächenversiegelung geachtet.
In der Planung wurden ökologische Ausgleichsmaßnahmen in Form von
naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen und Festsetzungen zur Ein- und
Du rchgrünung des Baugebietes, sowie zum Artenschutz vorgesehen.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

7. Fehlendes Ener iekonie owle wesentliche Versäumnisse in der Prüfun und Planun der
technischen Infrastruktur

Ein weiterer Grund für unseren Wider$pruch ist das fehlen eines uinfassenden Energfekonzepts
sowie wesentliche Versäumnisse in der Prüfung und Planung der technischen Infrastruktur,
Insbesondere bemängeln wir die folgenden Punkte:

l. Fehlendes Energiekonzept: Der vorgelegte Bebauungsplan beinhaltet liein schlüssiges
Energiekonzept, das die nachhaltige und effiziente Energieversorgung des neuen
Baugebiets sicherstetlt. In Zeiten von Klimawandel und Energiewende ist es unertässlich,
dass Neubaugebiete zukunftsorientierte Energiekon^epte berücksichtigen.

l!. Keine Untersuchung .der Machbarkeit von Nahwärmenetzen: Es wurden keine
Untersuchungen zur Machbarkeit und Umsetzung von Natiwärmenetzen durchgeführt.
Nahwärineneue bieten eine effiziente Möglichkeit zur Wärmeversorgung mehrerer

Gebäude und tragen zur Reduktion von Treibhausgasem'ssionen bei- Die Untersuchung
ihrer Machbarkeit sollte integraler Bestandteil der Bauplanung sein.

lil. Überprüfung der Stromnelzbelaslbarlteit: Es fehlt eine umfassende Überprüfung, ob das
bestehende Stromnetz in der Lage ist, die iv erwartende Mehrbelastung zu tra&en-
Wichtige Faktoren sind hierbei:

. Photovoltaikanlagen: Die Integration und Elnspeisung von iolarem Strom
ini Netz. Es ist zu erwarten, dass ein Großteil der neu zu errichtenden

Gebäude mit PV-Anlagen ausgestattet sein wird.
. Elektrofahrzeuge: Die steigende Zahl von Elektrofahrzeugen und deren

Ladeinfrastruktur. Es ist zu erwarten, dass perspektivisch ein Großteil der

PKW ip Baugebiet Elektrofahr;euee sein werden, welche über private
Ladepunkte geladen werden.

. Wärmepumpen: Der erhöhte Strombedarf durch den Einsatz von
Wärmepumpen zur Heizung und Kühlung.

Ohne diese Untersuchungen besteht das Risiko, dass das Stromnetz überlastet wird, was w
Versorgungsenepäsien und potenzielien Stromau&fällen führen kann, bzw. einen Ausbau des
Stromnetzes erfordsrn welcher wiederum zu Zusatzkosten und einer Zusattbelastung der
Anwohner (ührt.
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Aufgrund dieser gravierenden Mängel und fehlenaen Planungen fordern wir dassder
Bebau ungsplan überarbeitet wird. um den oben genannten Anforderungen gerechi ^ werden

(in umfassendes EnerBieronzept, die Prüfung der Machbarkeit von Nahwärmenetzen und eine
gründliche Überprüfung der Stromnetzkapazitäten sind zwingend erforderlich, um eine
nachhaltiße und zui<unftssichere Entwicklung des Baugebfets zu gewährleisten.

Wie Sie unseren Ausführungen entnehmen können, haben wir zahlreiche Einwendungen /
Widersp'rüche'gegen die Änderung des FtächennutzungSplans und gegen den Bebauungsplan^r
ISSJoseKcheib enbogen. Straß^. Wir erwarten eine Berücksichtigung dieser in der folgenden

Abwägung. Darüber hinaus behalten wir uns rechtliche Scnritte vor.

Zum Abschluss sei noch unserer derzeitiger Bürgermeister selbst zitiert: ̂  ist dieses getebte
M^nonüer, ^ mich jedes Jahr van neuem ̂ it Stau e^ . " Vielleicht sollte sich diese zum ^
Voitefest'getätigte Aussage auch in der Politik und dem Vorgehen der Gemeinde widerspiegeln.

Bitte senden Sie uns eine schriftliche Bestätigung des fristgerechten Eingangs unserer
Einwendungen zu.

Vorechlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 7.
Ener iekonze t technische Infrastruktur
Der Einwender trägt vor, dass dem Bebauungsplan ein umfassendes Energiekonzept
fehle, keine Untersuchung zur Machbarkeit eines Nahwärmenetzes erfolgt sei und
keine ausreichende Prüfung der Strom netzbelastbarkeit stattgefunden habe.
Art und Auswahl des Heizsystems ist im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt.

Dass energieeffiziente Wärmepumpensysteme Verwendung finden, ist
wahrscheinlich und in Kombination mit den ohnehin zulässigen

Photovoltaikanlagen wirtschaftlich, jedoch sind auch andere Energieträger
verstellbar.

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde auch der
zuständige Stromnetzbetreiber eingebunden und keine Einwände und
Einschränkungen hinsichtlich derVersorgungssicherheit und Hinweise auf drohende
Netzüberlastungen vorgebracht.

Vorgaben bzgl. Fern- oder Nahwärmeversorgung sind auf Ebene der Bauleitplanung
nicht zulässig.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein über den Regelungsrahmen des
Baugesetzbuches hinausgehendes Energiekonzept für die Aufstellung eines
Bebauungsplans weder erforderlich noch gesetzlich vorgesehen ist. Vielmehr obliegt
die konkrete Ausgestaltung der Energieversorgung den jeweiligen Vorhabenträgern
in Verbindung mit den zuständigen Energieversorgungsunternehmen.
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212

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja
zum Flächennutzungsplan und Bebainmgsplan

es sind derzeit, wie bekannt, aiisreichend (4) Baugebiete
plus Verdichtung des Marktinnenraums verfügbar die noch große
Kapazitäten bereitstellen
eine Änderung des Flächeimutzungsplan ist nicht möglich da
der Kanal in der Josef-Reindl-Straße bereits jetzt seinen
Aufgaben nicht mehr nachkommt und auch m diesem Jahr
erneut in vielen Privathäusera zu hoheü Schäden und Kosten

führte. Eine vorgeschlagene Erweiterung des Bebauungsplans
würde zwangsläufig zu einer Katastrophe führen.
es sind keine Ersatzrettungswege machbar
die Erweiterung des Bebauuagsplans in der vorgesehenen
Größe mit den vielen Wolmeinheiten wüi'de zudem das
Verkehrsaufkommen dermaßen erhöhen dass auch hier ein

Veikehis-Kollaps zu erwarten wäre ( siehe auch Rettungswege)
der Markt schreibt sich " Wolnzach - das Herz des Hopfens "
auf die Fahne und plant 4-stökige ( kleine Hochhäuser )
mit Flachdächern . Frage: was soU das ? und wer unserer
Gemeindevertretem würde hier gerne wohnen ?

Fazit:

ich schließe mich der Ablehnung (sowohl des
Flächennutzungsplans sowie des Bebauungsplans) durch
das Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ihn und der Regiemng
von Oberbayem m vollem Umfang an.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Bau ebiete

Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt.

Kanal

Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

In der Fortschreibung des Entwässern ngskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlich keiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
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die Jährlichkeit T=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal der Josef-Reindl Straße 10 1/s aus derJosef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9,811/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl. -Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
Drosselung von
201/s dem Kanal der Josef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasserder Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werde n.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss
entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und ungedrosselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Rettun swe e

"Rettungswege" sind ein Terminus aus dem Bauordnungsrecht, beziehen sich auf
Gebäude und lassen sich auf Fragen der öffentlichen Erschließung nicht anwenden.
Vielmehr gilt hier die Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RaSt 06).
Ein zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist weder vorgeschrieben
noch erforderlich oder üblich.

Größe Wohnbebauun und Verkehr
Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem Verkehrsgutachten untersucht und
wird bzgl. der Abwicklung der Verkehre als unkritisch erachtet.
Die in der Stellungnahme geäußerten Bedenken bezüglich einer angeblich
unzumutbaren Erhöhung der Verkehrsbelastung beruhen auf nicht fundierten
Annahmen und überschätzen das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen des
Mehrverkehrs erheblich. Durch die Reduzierung des Plangebiets und der
Wohneinheiten wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen deutlich geringer ausfallen
als befürchtet.
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Wohnbebauun mit Flachdach

Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Uberplanungund Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Somit sind nur noch Bebauungen (Hauptdach) mit
einem Satteldach zulässig.

Aussa e Re ierun und LRA

Die in der Stellungnahme beschriebene Ablehnung des Landratsamtes bzw. der
Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend für den Bebauungsplan
Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" sind die im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d. lim
sowie der Regierung von Oberbayern. Diese werden unter dem entsprechenden
Punkten der Abwägung ausführlich behandelt.
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213

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Kanal
Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

In der Fortschreibung des Entwässerungskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal derJosef-Reindl Straße 101/s aus derJosef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9, 81 l/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl. -Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßi efasst und mit einer
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Drosselung von
20 l/s dem Kanal derJosef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werde n.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal derJosef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja zur Änderung des Flächennutzungsplans habe ich folgende Einwendungen:

. Es gibt keine Notwendigkeit noch ein Baugebiet auszuwetsen. Mit den Baugebieten Glandeiyssleilfn,
Wohnen an der Woinzach, SchlachterStraße, Preysingstrafäe und einer Nachverdichtung im Innenbereich
sind genug Potenziale vorbanden

. Eine Bebauung in dem Bereich wurde bereits mehrfadi von Landratsamt und Regierung von Oberbayern
abgdehnL Keine neuen Fakten die für eine MeinungsänderunB sprechen

. Eine Kanalerschließung aber den überstautcn Kanal ]osef-Reindl-Stra6e nicht möglich

. Keine zweite Zufahrt als Rettungsweg bei der massiven Bebauung vorhanden

Zum Bebauungsplan Nr. 155 Josef-Scheibenbogen-Straße habe Ich folgende Einwendungen:
. Der Kanal in der (osef-Reindl-Straße kann auch eine gedrosselte Einleitung nicht mehr aufnehmen. Bereits

der erste Bauabschnitt mit nur 5 Häusern hatte massive negative Auswirkungen auf die Bewohner in der
Josef-Reindt-Straße. Eine Erschließung über den bestehenden Kanal ist somit ausgeschlossen

* Eine Mehrung des Verkehn, um 60 % kann die fosef-Reindl-Straße auch aufgrund des ruhenden Verkehrs
nicht aufnehmen. Bereits jetzt wurden Parkverbotszonen wegen Überlastung ausgewiesen

. Eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern mit Fladidach passt nidit zur bestehenden Struktur und ist

. Die Höhenentwicklung enäang der Josef-Reindl-Straße (von der Straße gesehen 4 Stockwerke] ist nicht
mit der Nachbarbebauung vereinbar.

. Durch die Hohenentwicklung entsteht für mich eine unzumutbare Verschattung meines Grundstücks

. Die StraSe ist auf Höhe meines Grundstücks für den Verkehr zu schmal

* Es fehlt ein Gehsteig zum geplanten Spielplatz und somit ist die Veitehrssicherhrit vor allem für Kinder
nicht gegeben

. Ab der Abzweigung Josef-Maria-l. uCi-Straße kein zweiter Rettungsweg für Feuerwehr und Rptungsdienst
bei ca. 150 Wohnemheiten. Zweiter Rettungweg über Gabelsbergerstraße zwingend erforderlich

Ich erwarte eine schrifi]iche EinKangsbestädgung meiner Einwendungen innerhalb einer Woche.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Ausweisun Bau ebiet
Entgegen, wie in der Stellungnahme beschrieben, stehen andere derzeitig in
Erstellung befindliche Baugebiete in keiner Weise der Notwendigkeit der
Ortsabrundung an dieser Stelle entgegen.
Der Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" entspricht den
Erforderlichkeiten der städtebaulichen Entwicklungund Ordnung des § l Abs. 3
BauGB.

Die Begründungwird hinsichtlich der Notwendigkeit zurAusweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt

Ablehnun Behörden

Die in der Stellungnahme beschriebene Ablehnung des Landratsamtes bzw. der
Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend für den Bebauungsplan
Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" sind die im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d. lim
sowie der Regierung von Oberbayern. Diese werden unter dem entsprechenden
Punkten der Abwägung ausführlich behandelt.
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Kanal

Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen dazu sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzept
zu entnehmen.

Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituatiort
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselteAbleitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Rettun swe

Offenbar liegt hier ein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegs vor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeitfür Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.
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215
Pr

Einwände
Ja/NeIn

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

hiermit erhebe ich Einwendungen gegen den vorli^enden Bebauungsplan Nr, 155 und den
dazugehörigen Flächennutzungsplan. Meine Einwände stützen sich auf folgende Punkte:

l. Kanakystem und Entwässerung: Der bestehende Kanal in der Josef-Reindl-StraSe ist bereits
stark ausgelastet und kann keine weiteren Abwässer aufnehmen, selbst bei einer
gedrosselten Einleitung, Eine Erschließung des geplanten Baugebiets über diesen Kanal ist
daher technisch ausgeschlossen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
l. Kanals stemund Entwässerun

Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
In der Fortschreibung des Entwässern ngskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal derJosef-Reindl Straße 10 l/s ausderJosef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9, 81 l/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl. -Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
Drosselung von
20 l/s dem Kanal der Josef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss
entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal derJosef-Reindl-Straße auswirkt.
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Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

verkehrsbelastaing und Parkraumsltuadon: Eine Verkehrsmehrung um 60 % ist nicht tragbar,
da die Josef-Reindl-Straße den zusätzlichen Verkehr airfgrund des bereit? jetzt herrachenden
ruhenden Verkehrs nicht aufnehmen kann. Viele parkende Fahrzeuge behindern den
fließenden Verkehr, Eine Im Februar durchgeführte Vertehrsuntersuchung ist aufgrund der
saisonal bedingten Besonderheiten (weniger Fahrradwrkehr und andere Parksituation Im
Sommer) nicht aussagdsräftlg. Im Sommer sind mehrAnwohnermlt dem Fahrrad unterwegs
und die Parksituation verschärft sich.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

2. Verk hrsbelastun und Parkraumsitua ion

Die in der Stellungnahme geäußerten Bedenken bezüglich einer angeblich
unzumutbaren Erhöhung der Verkehrsbelastung beruhen auf nicht fundierten
Annahmen und überschätzen das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen des
Mehrverkehrs erheblich. Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem
Verkehrsgutachten untersucht und wird bzgl. der Abwicklung der Verkehre als
unkritisch erachtet. Durch die Reduzierung des Plangebiets und der Wohneinheiten
wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen zudem deutlich geringer ausfallen als
befürchtet.

Eine Verkehrszählung im Winter bedingt in der Regel einen erhöhten Kfz-
Verkehrsanteil aufgrund desschlechteren Wetters wodurch die Abschätzung der Kfz-
Verkehre eher konservativ ausgelegt ist.
Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4,75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehr von Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in der Josef-Reindl-

Straße als auch in der Josef-Scheibenbogen-Straße; Dies impliziert auch den
Fahrradverkehr.

Temporär eingeschränkte Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge sind in
Wohnstraßen üblich und rechtlich zulässig, sofern keine dauerhafte
Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier nicht gegeben.
Zudem handelt es sich um keine Durchfahrtsstraße. Der Verkehr ist und wird auch

künftig nur vom Quell- und Zielverkehr der Anwohner geprägt.
Ein massiver Anstieg des Verkehrsaufkommens und unzumutbare
Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

3. Baukörper und Architektur: Die geplante BebauM"g mit Mehrfamilienhäusern und
Flachdächern fügt sich nicht harmonisch in die bestehende Siedlungsstruktur ein. Dies führt
zu einer optischen und architektonischen Unvereinbarkeit mit der Nachbarschaft, die aus
kleinteiligerer Bebauung besteht. Zudem ist die Höhenentwicklung der geplanten Gebäude
entlang der Josef-Reindl-Straße (4 Stockwerke von der Straße aus gesehen) nicht mit der
umliegenden Bebauung vereinbar.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung
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3. Baukör er und Architektur

Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Überplanung und Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Somit sind nur noch Bebauungen (Hauptdach) mit
einem Satteldach zulässig und die Bebauung südlich der Josef-Reindl-Straße auf Fl.
Nr. 1223 entfällt.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

4, Rettuneswege; Ab der Josef-Maria-Lutz-Straße fehlt ein zweiter Rettungsweg für Feuerwehr
und Rettungsdienst bei der geplanten Anzahl wn ca. 150 Wohneinheiten. Eine zweite Zufahrt
über die Gabelsbergerstraße Ist daher zwingend erforderlich, um die Sicherheit der
Bewohner zu gewährleisten.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Einwände
Ja/Nein

Ja

4. Rettun swe e

Offenbar liegt hierein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegs vor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeit für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.

Einwand, Bedenken, Anregung

S. FlächennuUungsplan: Die geplante Bebauung wurde bereits mehrfach vom Landratsamt und
der Regierung von Oberbayern abgelehnt. Es gibt keine neuen Fakten, die eine Änderung
dieser ablehnenden Haltung rechtfertigen würden. Zudem besteht keine Notwendigkeit,
iusätzliche Bauflächen auszuweisen, da bereits ausrefehend Poteiulal durch die Baugebiete
Glandergassleiten, Wohnen an der Wolniach, SchlachterstraSe, Preysingstraße sowie durch
Nachverdichtung im Innenbereich vorhanden ist.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

S. Flächennutzuns lan
Die in der Stellungnahme beschriebene Ablehnung des Landratsamtes bzw. der
Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend für den Bebauungsplan
Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" sind die im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d. lim
sowie der Regierung von Oberbayern. Diese werden unter dem entsprechenden
Punkten der Abwägung ausführlich behandelt.
Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zurAusweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt.

Einwand, Bedenken, Anregung
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Ja 6. Zusammenfassung: Eine Kanalerschließung über den stark belasteten Kanal in der Josef-
Reindl-Straße Ist technisch nicht möglich. Auch die fehlende zweite Zufahrt als Rettungsweg
bei der geplanten dichten Bebauung ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko.

Au^rund dieser Punkte bitte ich darum, die Planungen im vorliegenden Bebauungsplan ;u
überdenken und entsprechend anzupassen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

6. Zusammenfassung
Siehe Abwägung zu Punkten oben in der Stellungnahme zu Kanal und Rettungswege
sowie Baudichte.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Neln

Ja tiiemilt möchten wir unsere Einwendungen zur Andening des FISchennutzungsplans .josef-Scheftenbogen-Straße" und
zum Bebauungsplan Nr. 155 .Josef-Schelbenbogen-Sba&e' übennateln.

Einwendung gegen dte Ändenmg des Flädrennutzungsplans:

Die Bebauung In dtesem Berekh wurde berens mehrtacn vom LanAatsamt und d» Regterung Olwteyem alfleiehnt.
deshalb sehen vw Wer keine Notwendigkeft, dte rür eme Andefung sprectien. Die KanaierscMießung uüef dieyosef-

Reindt-Sbaße Ist sowieso schon total ubeiüelastet, was immer wieder bei Stafkregen zinn Ausdiuck kommt. Aucti wir
haben Im August 2023 bei einem starken Ge'wtterregen (während des Vo3tsfestK)Hoct^ser Im Keller gehabt Wff
wohnen seit 1994 m Josd-Alberetötter-Rtng. unsere Eltern sogar scfwn seB 1973- Nie hatten wfr mit Wasser Im Kelter zu
tun - bevor die Bebauung an der Josef-Sdietbenöogen-Straße begann.

Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 155 .Josef-Scheibenüogen-Stra&e":

Wie schon zuvor ausgefOhrt sehen wir hier yoSe Probleme ffir die Kan^aufnahme Oüer dte Josef-Räraa-Straße und
somit auch für uns immer wieder Hochwasser-Gefahr - uml das hoch oben .aufm Bwg". Audi de VeTkeluslage tet sen ^
der massiven Bebauung njndherum äußeret angespannt Die SttaBen sind duiidl Dauer-Pariter on schwer emsetibaf, das

;lne Mehrung des Vertiehrs kann hier nicnt au^enommen werden. AuBefdem passt
elre Beteiwng mn MehfümBenhäusem mit Flactidacti nictit zur besteftenden sauldur und die HetienentwlcWung
entlang der Josef-Refndl-Straße, wie ste geplant tel, passt nicht zur Nadlbaibeba. iung DeshaM) lehnen wir den
Bebauungsplan In aller Form ab. Wie bekannt, wird beretts h ande'-en Seretenen von Wolnach (z^B Säiladitestraße,
Pre^mgsträße, Glandergaslaten ete. ) eine Nacrivertichtur^ vorgenomffien und somit ist genügend Potenzlal fliT
Neuwotmingen gegeben.

Wir sehen B) beiden Punkten eine massive Einschränkung und Veränderung der Stnfldur unseres Wohngebietes und
wtidsen Einspnich gegen öle beiden Vanaben, wie ausgefanrt. Wir Ktten Sie, dies zur Kenntnis zu nehmen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ZU
Ablehnun Behörden
Die in der Stellungnahme beschriebene Ablehnung des Land ratsamtes bzw. der
Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend für den Bebauungsplan
Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" sind die im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d. lim
sowie der Regierung von Oberbayern. Diese werden unter dem entsprechenden
Punkten der Abwägung ausführlich behandelt.

Kanal
Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituation
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss
entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und ungedrosselten Abflüsse, was sich positiv auf
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den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebietegefasstund
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.
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218
Privat rsonen-

Einwände

Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

?ur Änderung des Flächennutzungsplans habe ich folgende Einwendungen:

. Es gibt keine Notwendigkeit noch ein Baugebiet auszuweisen. Mit den Baugebieten Glandergasslciten,
Wohnen an der Wolnzach. Schlachterstraße, Preysfnestraße und einer Nachverdichtung im Innenbereich
sind genug Potenziale vorhanden

. Eine Bebauung in dem Bereich wurde bereits mehrfach von Landratsamt und Regierung von Oberbayern
abgelehnt. Keine neuen Fakten die für eine Meinungsändening sprechen

* Eine Kanalerschtießung über den uberstauten Kanal )osef-Rcindl-Stra8e nicht mBglich
. Keine zweite Zutährtals Rethmgsweg be! der massreen Bebauung vorhanden

Zum Bebauungsplan Nr. 155 losef-Schribenbogen-Straße habe ich folgende Einwendungen:
. Der Kanal in der )osef-Reindl-Stra8e kann auch eine gedrosselte Einleitung nicht mehr aufaehmen. Bereits

der erste Bauabschnitt mit nur 5 Häusern hatte massive negative Auswirkungen auf die Bewohner in der
Josef-Relndl-Straße. Eine Erschließung über den bestehenden Kanal ist somit ausgeschlossen

. Eine Mehrung des Verkehrs um 60 % kann die Josef-Reindl-Straße auch aufgrund des ruhenden Verkehrs
nicht aufnehmen. Bereits jetzt wurden Parkvcrbotszonen wegen Überlastung ausgewiesen

. Eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern mit FlaAdach passt nicht zur bestehenden Struktur und ist
damit abzulehnen

. Die Höhenentwicklung auf Höhe meines Grundstücks ist der Bestandsbebauung im Straßergrund
anzupassen.

. Durch die HöhenentwlcMung entsteht für mich eine unzumutbare Verechattung meines Grundstücks

. Die neuen Gebäude sind auf ein VoUgeschoss mit Kniestock zu begrenzen

. Ab der Abzweigung )oser-Maria. Lutz-Straße kein zweiter Rettungsweg für Feuerwehr und Rettungsdienst
bei ca. 150 Wohneinheiten. Zweiter Rettungsweg über GabelsberBerscraße zwingend erforderlich

ich erwarte eine schriftliche Eingangsbestätigung meiner Einwendungen inneriialb einer Woche,

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Ausweisun Bau ebiet
Entgegen, wie in der Stellungnahme beschrieben, stehen andere derzeitig in
Erstellung befindliche Baugebiete in keiner Weise der Notwendigkeit der
Ortsabrundung an dieser Stelle entgegen.
Der Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" entspricht den
Erforderlichkeiten der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung des § l Abs. 3
BauGB.

Die Begründungwird hinsichtlich der Notwendigkeit zurAusweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt.

Ablehnun Behörden

Die in der Stellungnahme beschriebene Ablehnung des Landratsamtes bzw. der
Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend für den Bebauungsplan
Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" sind die im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d. lim
sowie der Regierung von Oberbayern. Diese werden unter dem entsprechenden
Punkten der Abwägung ausführlich behandelt.
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Kanal
Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen dazu sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzept
zu entnehmen.

Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituation
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und ungedrosselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasstund
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Rettun swe ,

Offenbar liegt hierein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegs vor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeitfür Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.
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219

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja wie bereits im Schreiben vom 02.01.2023 (stehe Anhang) erhalten Ste hiermit nochmal meine Bedenken M dem
oben genannten Bebauungsplan. Diese beziehen sich auf die zukünftige Entwässerung des PlangeUets.

Nochmal im Wortlaut: . . . . ... . __"_, _^, "_«_.
Das'Planfie'bietsolfgemäßder Planung an die bestehende Entwässerung des BaugeUetes ̂osef-Rein^Straße"
angeschlMsen'werden. Da jedoch das'Wasser dabei widerrechtlich in mein GI'undstock^Gemark"nB_w°ln2JC [1.
Fiu°m'umme7lZ71 eingeleitet wird, darf ein Anschluss der neuen an die bestehende Entwässerung i&hLerfolgenl

Bevo'r'eln neues Bsugebiet ausgewiesen werden darf, muss zunächst eine Lösung für das bestehende
Entwässerungsproblem gefunden werden)

Ich bitte um eine kurze Bestätigung, dass Sie die Stellungnahme fristgerecht erhalten haben.
Vielen Dankl
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Niederschlagswasser des BG Fuchsbergsoll zukünftig nicht mehr in den Graben
auf FL Nr. 1271 eingeleitet werden. Der vorhandene Einleitungskanal wird daher
stillgelegt. Eine Rückhaltungvor Einleitung in die Wolnzach ist kaum umsetzbar, eine
Kompensation der Retention wird angestrebt.
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Im weiteren Planungsverlauf ist im Rahmen der Genehmigungsplanung für das
Baugebiet "Fuchsberg" ein Wasserrechtsantrag für die Regenwassereinleitung in die
Wolnzach zu stellen.
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Privatpersonen:

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

Gegen oben angeführte Pläne möchten wir als betroffene Anwohner des Anwesens
Sfra&ergrund 9" wie folgt Stellung nehmen:

Im

1. Bei bestimmten Bereichen in der Joseph-Reindl-Straße müssten bereits im derzeitigen
Ausbaustand (zusätzliche) Halt- und/oder Parkverbote eingerichtet werden. Als Beispiel
möchte ich hier den Bereich ggü. der Einmündung Im Stra&engrund anführen. Hier
kommt es durch bergauffahrende, um die dort den behindernden, ruhenden Verkehr
herumfahrende Fahrzeuge immer wieder zu gefährlichen Situationen, beispielsweise
aufgrund schlechter Einsehbarkeit (eine entsprechende seperate Eingabe haben wir hier
bereite an den Markt Wolnzadi gestellt).
Eine zwangsläufig entstehende Verkehrsmehrung kann die Josef-Reindl-Straße nicht
mehr aufnehmen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
L

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen. Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten erheblich.

Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem Verkehrsgutachten untersucht und
wird bzgl. der Abwicklung der Verkehre als unkritisch erachtet. Durch die
Reduzierung des Plangebiets und derWohneinheiten wird das zusätzliche
Verkehrsaufkommen zudem deutlich geringer ausfallen als befürchtet.
Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4,75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehrvon Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in der Josef-Reindl-

Straße als auch in derJosef-Scheibenbogen-Straße.
Temporär eingeschränkte Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge sind in
Wohnstraßen üblich und rechtlich zulässig, sofern keine dauerhafte
Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier nicht gegeben.
Zudem handelt es sich um keine Durchfahrtsstraße. Der Verkehr ist und wird auch

künftig nur vom Quell- und Zielverkehr der Anwohner geprägt.
Ein massiver Anstieg des Verkehrsaufkommens und unzumutbare
Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 2. Wir erachten eine Bebauung mit zweist&äkigen Geüäuden in den angedachten
SereiKdwn nicht für landschaftsgemäR. Diese Höhenentwickiung ist zudem nicht mit der
Nadibarbebauung vereinba», da dies einer - in Relation zum Slraßennrveau .
Gebäudetiöhe von vier St&c3<werken entsprechen würcte,

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

2,

Die Bauleitplanung orientiert sich an der um ebenden Wohnbebauung, führt diese
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sinnvollerweise fort und rundet sie ab. Eine bauliche Abgrenzung liegt nicht vor.
Zudem wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans reduziert und die Fl. -Nr.
1223 der Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich
genommen. Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen.
Die vorgesehene Bebauung mit zwei Vollgeschossen ermöglicht eine zeitgemäße
Bebauung unter Berücksichtigung des gemäß § la BauGB geforderten sparsamen
und schonenden Umgangs mit Grund und Boden.

Im Übrigen besteht die Bestandsbebauung nicht nur aus Gebäuden mit einem
Vollgeschoss, sondern treffen die umliegenden Bebauungspläne unterschiedliche
Festsetzungen zur zulässigen Geschossigkeit.
So werden im Bebauungsplan Nr. 028 "Pfarräcker" -1. Änderung zwei Vollgeschosse
zugelassen.
tm Bebauungsplan Nr. 114 "Am Strassergrund" -1. Änderung ist keine Festsetzung
zur zulässigen Geschossigkeit getroffen, sondern wird rein über Festsetzungen zur
zulässigen Wand- und Firsthöhe geregelt.
So ermöglichen die zulässigen Wand- bzw. Firsthöhen von 6,90 m bzw. 8,90 m ab
natürlichem Gelände, faktisch die Umsetzung von zwei Vollgeschossen.
Darüber hinaus findet sind in der näheren Umgebung bereits Bebauung mit zwei
Vollgeschossen.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

3, Eine Bebauung mit Mehriaitiilierthausem mit Flschdadi steht im Kontrast bsst^encton
Ge^äudestrukur die ftiar mehihertlich Ober ein Saaelaach veffilgt Dies lehnen wir ab.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

3.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen.
Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Überplanung und Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Somit sind nur noch Bebauungen (Hauptdach) mit
einem Satteldach zulässig.

Einwände

Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

4. Es besteht aus unserer Sicht keine Notwendigkeil für das Baugebiet
-Josep^-Scheibenbogenstraße". Dte Glantiergasse hat hier genug Potential.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

4,
Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1. 2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1. 3 Wohnraumbedarf ergänzt.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

S. Sowohl das I.RA Pfalfenhoten als auch die Reflieniftg von Obeibayem hsbeTi eine
Bebauung wie gngedachl bereits mehrfach abgetehnt, Nach unserem Kenotnisstand
sincf zwischenzeitlicti keine neuen Fakten beKannt geworden, die hter für eine
Meinungsandetüng sprechen könnten.

VWr bitten um eine scrftrHUiche Bestätigung meiner Eingabe und vefblaihen

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

5,

Die in der Stellungnahme beschriebene Ablehnung des Landratsamtes bzw. der
Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend für den Bebauungsplan
Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" sind die im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligungabgegebenen Stellungnahmen des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d. lim
sowie der Regierung von Oberbayern. Diese werden unter dem entsprechenden
Punkten der Abwägung ausführlich behandelt.
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Privat rsonen:

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja hiermit erhebe ich n.ichfo^nde Einwendungen gegen oben genannten Benutzungs- und Bdiiuungspton Nr. 155 Jo»f.
Scheibenbogen-StrtBe' In Wolnzachl

Meine Einwendungen gegen die AndCTung des FBchenbenuttunfiiplans sind Folgende:
. Et besteht keine N<,twmdBk<.it noch dn BaueebiBt .uuuwritefl. denn i* (ten B*u»cbteten Clan(tew"h-ite".

wohnen an der Wolnuich/Schlachterstraet, PrevringstraBt und NachwntichtunB im tnnenbewi* Bt«nue
Potential vorhanden!

. AuEerdem wunte (ine Bebauung In dem Benfch bereta mehrfx». von der Oberregierung Oberbaytm und dem
üindratsamt abgelehnt Es giU keine neuen Fakten die fiir eine MeinunesändeiunB re chen.

. Über den BberfUuten Kan*l Josef-Randt StraBc ist un« KanaterschUrtune nkht mogfehl

. ES Ist auch telne Zufahrt ah Rttttmgsins bei der masdwn Bebauung mfiglichl

Meine Einwendungen gegen den tebauungsptan Nr. IS5 Joscf. SAeaiCTbogen-StnEt- sind Folgßide:

. EinegedrouelteEmteilungkannderltonallndefJosef-telnca-StraBenIchtmEhraufnehmen. O.n»" ist «ine
EtUhlteBurig d« bwfhenden Xanals auignchlossen!

. b)dw Ja-eHlelndl-Stnte kann auch aufgrund des ruhenden VBrtehr* keine Mthrung des Vertai hrs um 60X

"genommen »«den. PartvertHrtszonen wtrden bc, ete-«ffn der Überlastung ause<"i««it

. itoilehn.fi kt auch eine Bebauung wn Mehff»rrril>enhäu«m mit Flachdach, öeiin sie passen nicht in die
bestehende Stiuktur)

. Die HBhenentwickIung entlan« derJosef-Relndl.Straße (von der StraBe gesehen 4 Stockwerte) bt mit der
Nadibariidnuung auch nicht vereinbar.

. AbderJosrf^Maiü-Lutz-SwBe gibt u keinen nrtten Rrttunesweg für feuerwehr und Rettungtdimst bei ca. ISO
Wohwinhdten. Es wäre daher ein iweiter Rettungäweg über die GabebbergenstraSe artieend notim. ndig.

kb Wttt um »Ine Empfaiwb<«»UgiBlt mefne« Schrelbentl

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Ausweisun Bau ebiet
Entgegen, wie in der Stellungnahme beschrieben, stehen andere derzeitig in
Erstellung befindliche Baugebiete in keiner Weise der Notwendigkeit der
Ortsabrundung an dieser Stelle entgegen.
Der Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" entspricht den
Erforderlichkeiten der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung des § l Abs. 3
BauGB.

Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkern ngsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt

Ablehnun Behörden

Die in der Stellungnahme beschriebene Ablehnung des Landratsamtes bzw. der
Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend für den Bebauungsplan
Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" sind die im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d. lim
sowie der Regierung von Oberbayern. Diese werden unter dem entsprechenden
Punkten der Abwägung ausführlich behandelt.

Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen dazu sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzept
zu entnehmen.
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Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituation
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und ungedrosselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Rettun swe

Offenbar liegt hier ein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegs vor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsf lache. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeit für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.
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Folgende am Verfahren beteiligte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange
gaben keine Stellungnahme ab:

Stellungnahmen ohne Anre un en wurden abgegeben von:

302 Landratsamt Pfaffenhofen - Fachlicher Naturschutz
305 Landratsamt Pfaffenhofen - Wasserrecht
306 Landratsamt Pfaffenhofen - Tiefbau
307 Landratsamt Pfaffenhofen - Natur, Klima, Energie
309 Landratsamt Pfaffenhofen - Untere Denkmalschutzbehörde
310 Landratsamt Pfaffenhofen - Verkehrswesen
311 Landratsamt Pfaffenhofen - Kommunale Angelegenheiten
313 Staatliches Bauamt Ingolstadt - Gebietsabteilung S1
316 Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH
400 Gemeinde Rohrbach
401 Gemeinde Schweitenkirchen
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Stellungnahmen mit Bedenken oder Anre un en von Behörden oder Trägem
öffentlicher Belange:

300
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Landratsamt Pfaffenhofen - Bauleit lanun vom 09. 09. 2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Der Markt Wolnzach beabsichtigt auf einer GesamtflachB von etwa 2 ha eine maßvolle
Neuauswelsung von Wohnbaufliichen mit Ortsabrundung Im Aiwchluss an dh>
Bestandsbebauung und die damit verbundene Schaffiing von Baurecht für Wohnbebauung. Um
dies zu ermöglichen, ändert die Marirtgemainde Wolnzach ihren Fiachennutiungsplan.
Folgendes wird dazu angeregt:

Planumisrechtliche und orteDtaneriache Beurteiluno:

1. Die städtebauliche Erforderilchkettist aemäB § 1 Abs. 3 BauGB nachzuwelwn. Die
votftandmen Potenziato der Innanentwicklung In den Siedlungsgebieten I...] sind dabei
möglichst vorrangig zu nutzen (vgl. 3.2 (Z) Landesentwicklung«proflramm).
Bezüglich der senslblan Höhenlage für eine mögliche Oberplanuog wurden in eiiwm
langjährigen Aiwtauach die Vorauasetzunflen abgestimmt

Eriäuterunä:

Die Gemeinde hat gemäß § 1 Abs. 3 BauGB Bauteitplärre aufzustellen,.[-. ] &c*aM und soweit es
für dfe städtebauliche Entwteklung [... ] erfonJeriich ist. Gleichzeitig ist in der Region Ingotetadt eine
dynamische Entwicklung vorhanden (siehe Regfonalplan 10, 3.4, 1 (G)). Zudem sind gemäß 3.2 (Z)
des Landesenhwicklungsprogramms (LEP) dabei . in den Siedlungsgebieten {... l die vorhandenen
Potenziate der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn
Potenziale der Innenentwicldung nicht zur Verfügung stehen." Auch soll gemäß
§ la Abs. 2 Satz 1 BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend unngegangen werden.

Es ist daher bei der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen in der Begründung darzulegen,
dass eine städtebauliche Untersuchung des gesamten Gemeindegebietes durchgefütwt wurde und
keine Potentiale der Innenentwicklung bestehen. Die noch zu allgemeinen Ausführungen unter
Kapite! 1. 1 Anlass. Erforderlichkeitumt Ziel- unter Kapitel 4.1 Hanungsaitemeliven in der
Begründung sowie die Aussagen unter Kapitel 1.7 ASeniatwe Planmgsmöglichkeiten des
Umweltberichtes retehen aus Sicht der Fachstelle nicht aus.
In der Begründung soltte der tatsächliche Wohnbaubedarfder Gemeinde aufflezeigt und der
analysierte Siedlungsdruck dargelegt werden. Die Dartegur^ von Informattonen aus
Baulückenkatastef bzw. Learetandskataster bzw. die Erstellung dieser Katastemerke sowe die
Erm'rttlung des zukünftigen Wohnbaubedarfs werden für erforderlich gehaKen.
Es wrd daher angeregt, die Notwendigkeit der baulichen Entwicklung im Außenbereich z. B, durch
Zahlen (z. B. wie viele bebaubare Grundstücke bestehen in Wolnzach, wie viele sind zu erwerben.
wie hoch ist die Nachfrage, etc. ) zu ergänzen. Daneben wird angereflt, zur besseren
Nachvollziehbarkeit in der Begründung z. B. Aussagen zur Einwohnerentwicklung, zur
BaulandmotMlisierung der Kommune, zur sonstigen Verfügbarkeit von Gmndslücken. etc zu treffen
und zu ergänzen.1

In einem langjährigen Austausch zwischen Gemeinde, l-andratsamt und Regienjng von Oberbayern
wurde die sensible Höhenlage mehrfach thematisiert und Ziele des Landesentwcklungsprogrammes
(LEP) und des Regionalplanes (RP 10) verletzt. ', wobei die Prämissen keine Überbauung der 450 m
Linie und die Sozialverträglichke'rt klar kommuniziert wurden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der vorliegende Bebauungsplan wurde ursprünglich gemäß § 13b BauGB eingeleitet.
Im weiteren Verlauf wurde das Verfahren auf das Regelverfahren nach §§ 2 ff. BauGB
umgestellt und der Geltungsbereich überarbeitet.
Zu l.
Städtebauliche Erforderlichkeit

Im Zuge der Umplanung und Abwägung wurde die Begründung zur Bauleitplanung
überarbeitet und um die Punkte 1.2 "Bevölkerungsdichte/-entwicklung" sowie 1.3
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"Wohnraumbedarf" erweitert, um den Gesamtzusammenhang nachvollziehbar
darzustellen und die Notwendigkeit der Planung methodisch korrekt zu begründen.

Zur Be ründun
Der Markt Wolnzach steht - wie viele Kommunen im Verdichtungsraum - vor der
Herausforderung, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen wachsender
Bevölkerungszahl, Wohnraumbedarf und Flächenschonung herzustellen. Die amtliche
Prognose des Bayerischen Landesamts für Statistik weist für Wolnzach bis zum Jahr
2033 einen Bevölkerungszuwachs von etwa 7, 5 bis knapp 10 % aus. Ausgehend von
einer Einwohnerzahl von 11.610 (Stand: 31. 12. 2023) entspricht dies einem Anstieg um
etwa 1.010 Personen bis 2033 - mit entsprechenden Konsequenzen für die Nachfrage
nachWohnraum.

Um diesen prognostizierten Bedarffundiert zu erfassen, hat der Markt Wolnzach über
das Fachbüro Salm & Stegen eine kommunale Wohnraumbedarfsanalyse mit
Fortschreibüngim Jäh r 2023 erstellen lassen. Daraus ergibt sich ein konkreter
zusätzlicher Bedarf von insgesamt 631 Wohneinheiten bis zum Jahr 2034. Die Analyse
berücksichtigt dabei ausdrücklich bereits bekannte Wohnbaupotenziale (inkl.
kleinteiliger Innenentwicklungsbereiche gemäß Innenentwicklungskonzept des
Marktes Wolnzach aus dem Jahr 2020) und laufende Projekte, einschließlich ihrer
Realisierurigswahrscheinlichkeit. Der Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-
Straße" ist als eines dieser konkreten Projekte mit einem Beitrag von 45
Wohneinheiten Bestandteil der Bedarfsdeckung und wurde entsprechend in die
kommunale Gesamtplanung einbezogen.
Die in der Stellungnahme geforderte weitergehende Darstellung bestehender, derzeit
jedoch nicht aktiv beplanterSiedlungspotenziale im gesamten Gemeindegebiet- über
die im Innenentwicklungskonzept aus dem Jahr 2020 bereits aufgeführten Flächen
hinaus - wird aus Sicht der Planung nicht als zielführend erachtet. Zwar sind im
Geltungsbereich des Flächennutzungsplans noch theoretisch unbebaute Flächen
vorhanden, deren kurzfristige Entwicklung ist jedoch aufgrund fehlender Erschließung,
und/oder ungeklärter Eigentumsverhältnisse aktuell nicht realistisch umsetzbar.
Darüber hinaus befindet sich das Innenentwicklungskonzept des Marktes Wolnzach
derzeit in Fortschreibung, sodass zukünftige Potenziale im Rahmen dieser
Überarbeitung erneut bewertet und berücksichtigt werden können.
Die Ausweisung des Baugebiets erfolgt demgegenüber an einem integrierten Standort
mit unmittelbarem Anschluss an die bestehende Infrastruktur, was dem Grundsatz der
Innenentwicklung vor Außenentwicklung Rechnung trägt.

Eine Herausnahme aktuell nicht aktiv verfolgter Bauflächen aus dem
Flächennutzungsplan wird vom Markt Wolnzach bereits geprüft, ist aber nicht
Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens.

Die dargestellte Planung steht damit sowohl in inhaltlicher als auch in methodischer
Hinsicht im Einklang mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung und dient
der Deckung eines konkret ermittelten Bedarfs.

Höhenla e

Der höchste topografische Punkt in der Umgebung - der Schlickerberg- liegt rund
1, 2 km südwestlich mit ca. 475 m ü. NHN. In direkter Nähe, etwa 70m südwestlich des
Plangebiets, befindet sich zudem ein Plateau auf ca. 457 m ü. NHN. Die geplante
Bebauung liegt demnach weder am höchsten Punkt des Geländes noch exponiert,
sondern lediglich hangaufwärts zur Bestandsbebauung.
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Mit einer maximal zulässigen Wandhöhe von 6,5 m über dem jeweiligen Bezugspunkt
und der Begrenzung auf zwei Vollgeschosse bleibt die geplante Bebauung im Rahmen
der ortsüblichen Maßstäblichkeitund setzt die bestehende Siedlungsstruktur fort.
Der Bezugspunkt für die Höhenentwicklung wurde bewusst zurückhaltend gewählt.
Besonders im südlichen Abschnitt des Plangebiets -südlich derJosef-Reindl-Sträße-
fügen sich die Gebäude durch eine topografisch angepasste Bauweise behutsam ins
Gelände ein. Hier ist nur eine minimale Überschreitung der 450 m Linie auf zwei
Parzellen gegeben die als tolerierbar eingestuft werden kann zumal eine dichte
Ortsrandeingrünung an dieser Stelle vorgesehen ist.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 2. Auf eine gute Ein. und Durchgrünung der Baugebiete insbeaondere am Orterand und in den
Ortsrandbarelchen soll geachtet werden (vgl. Regionalplan dw Region lngol»tadt (10), B 3.4.4
(Z)). Mit Naturgütem Ist .chonend und sparsam umzugehen (vgl. Art. 141 Abs. 1 Satz 3
BayVerf). Darflber hinaus dient der Grünstreifen der Abschirmung von Immissionen auf
Flächen unterschiedlicher Nutcung (z. B. Staub, Spritz- undOüngemfttelabdrift, etc., vgl. § 1
Abs. 6 Nr. 7c BauGB vgl. auch S 50 BlmSchG».

Erläuterung:

Auf eine gute Eingrünung und schonende Einbindung in die Landschaft durch ausreichend breite
Grünstreifen ist zu achten. Darüber hinaus ist eine ausreidiende Trennung unterschiedlicher
Nutzungen u. a. zur Abschirmung von Immissionen (z. B. Staub. Spritz- und Düngem'rttelabdrift, etc.)
erforderiich. Eine entsprechend staike und dichte Eingrünung kann dtese Abschirmung
gewährleisten. Zur schonenden Einbindung des BaugeUetes in halur und Landschaft und zur
Abschirmung wird angeregt, die Eingrilnung jeweils an West- und Südseite mit mindestens 10 m
Breite darzustellen.

Darüber hinaus und aufgrund der Ortsrandlage der Bauflächen wird angeregt, z. B. innerhalb der
Eingrünung eine Fuß- und Radwegeverbindung zu schaffen und diese mit bestehenden (auch
infomiellen) Wegeverbindungen in der Landschaft zu verknüpfen. Damit könnten vorhandene
Naherholungsbereiche effektiv verbunden und in ihrer Attrakt'ivität gsstegert werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
Zu 2.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, dieNotwendigkeit einer sinnvollen Ein- und
Durchgrünungdes Baugebietes wird grundsätzlich befürwortet. Entlang dem
westlichen und südlichen Rand des Plangebietes ist eine Ortsrandeingrünung in einer
Breite von 6,0 m festgesetzt. Dies wird als angemessen angesehen, um eine
ausreichende Eingrünung des Baugebietes zu erzielen. Unter Abwägung mit den
übrigen Erfordernissen (u.a. sparsamer Umgang mit Grund und Boden) wird auf eine
Verbreiterung der Ortsrandeingrünung verzichtet. Die notwendige Abschirmung der
Immissionen (z. B. Pflanzenschutzmittel) aus angrenzenden landwirtschaftlichen
Flächen ist damit gegeben (vgl. Stellungnahme des Amtes für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Ingolstadt-Pfaffenhofen, Bereich Landwirtschaft).
Zum sparsamen Umgang mitGrund und Boden wird darauf verzichtet, die
Eingrünungsflächen zu verbreitern, um darin Fuß- und Radwegeverbindungen zu
schaffen. Über die geplante Straße sind Verknüpfungen in die westlich angrenzende
freie Landschaft gegeben, um diese Naherholungsbereiche zu erschließen.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Redaktionelle Anreaunnen:

Sonstiges
. Es wird - u. a. zur Vermekiurtg von rechtlrchen Konsequenzen bei unrechtmäßiger

Veröfferrtiichung (z. B. im Internet) - angeregt, wie auf dem Übersiditsplan auch auf der
Planzetehnung die Quelle (z. B. Bayerische Vermessungsverwaltung) zu benennen
(Urheberschutz).

Die redaktionelten Anregungen sind als Hinweise für die VeiwaHung bzw. den Planfertiger gedacht und
bedürfen u E. keiner Behandlung im Marictgemeinderat.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die redaktionellen Anregungen werden zur Kenntnis genommen.
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301
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Landratsamt Pfaffenhofen - Immissionsschutztechnik vom 05. 09. 2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Der Markt Wolnzach beabsichtigt die 29. Änderung des nächennirtzungsplans. Aufgrund des
anhaltenden Siedhingsdruck sollen neue Baugebiete ausgewiesen werden.

Das Plangebiet umfasst die Gmndstücke mit den FI.-Nm. 1223, 1235, 1235/2. 1235/3, 1241/1, 1241/3,
1241/9, 1241/12 und 1241/13 sowie Teifflädien-FI.Nrn. 1224, 1225 und 1225/1, jeweils Gemarkung
Wdnzach. Es umfasst eine Hache von 2.2 ha und liegt westlich von Wolnzach. Teite des Plangebiets
liegen im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 114 ̂ m Strassergrund". Dieser
wird innerhalb des Geltungsberetehs vdtstSndig ersetzt.

Deaeit wird dte Fläche im Flächennutzungsplan übenviegend ate Allgemeines Wohngebiet mit
Ortsrandeingrünung und landwirtsiAaftNcher Fläche dargestellt. Durch die
Flächennutzungsplanändsrung so!l ein Allgemeines Wdingebtet nach § 4 BauNVO ausgewiesen
werden.

Der Bebauungsplan Nr. 155 . Josef-Scheibenbogen-Straße" wrird Im Paraltelverfahren aufgesteHt. Auf
die immissionsschirtzfachtiche Stellungnahme zum B^>auung^>lan wird veiwiesen.

Aus immissionsschutzfactitteher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die 29. Änderung des
FIächennutzungsplans des Markt Wolnzach.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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303
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Landratsamt Pfaffenhofen - Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallrecht vom 21.08.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja .PI Bereich dei ̂ ü A. naeiung des FlachennutzungsDlanes des Maritt \f;oln2ach sind aiis aer derzei
vuitiaiidüFicn Akteniaqe keine Allablagerungei. bzw ^Itlasttiii^erdachlsflachen oder sonstige scliäaiii.he
Bodenverunreinigungen bekannt

Seilten 'm Zuge von Baumaßnahmen im Bereich ctes Bebauungsplanes ABIasrenverdachtsftöcrten bzw
e, n konkreter AitlastenverOacnt oäer sonstige schadlic'ie Boaenverunreinigung Bekannt sein bzw
werden ist das Wassewirtschaftsamt inpolstadt sow.e aas Lsndraisamt Pfaffenhofen a.d tlm 2t
intormieren

Aufgrund der iandwirtsctiaft'ich Nutzung der Flache weisen wir darauf hin dass ggf aaraus
entstanaene Boüenbelastungen insbesondere des ÜberboQpns bei Eidarbeiien hinsicMlic«
äbfalirecht ict'er Beiange zu berücl< sichtigen sind

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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304
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Landratsamt Pfaffenhofen - Off. Sreherheit und Ordnun vom 31. 08. 2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 1. Öffentliche Straften, Flächen für die Feuerwehr
Die otfsntlichen v'eriiehrsflachen sina so anzulegen, aass sie ninsichiMcn der Fahrbahnbreite de'
Kurvenradiüskrümriung usw mit Oen Fahreeugen der Feuerwehr jederzeit ungehindert befahren werden
könner

Die Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis <6 lonnen (Achslast 10 ̂onnen> au5ge-egt sein
. Die lichle Breite der Fahrbahn muss mindestens 3 m die lichte Höhe mindestens 3 50 m betragen Wird
eine Fahrbahn auf eine Lange von metir als 12 m beidsertig durch Bauteile wie Wandt öde« Pfeiler.
begrenzt, so muss die tehte Breite mindestens 3. 50 m betragen
Bezüglich der Kun/enraüien sind d.e Werte der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr einzuhal-.er
(Siehe hierzu BayTB ? ? 1 l)

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ZU l.
Öffentliche Straße Flächen für die Feuerwehr

Die geplanten öffentlichen Verkehrsflächen erfüllen die formulierten Anforderungen
und sind in der Erschließungsplanung zu beachtet. Anforderungen an die Flächen für
die Feuerwehr im Plangebiet sind im Genehmigungsverfahren der Einzelbauvorhaben
festzulegen und zu prüfen. Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 2. LÖschwasserbedarf

Es wird eine Loscnwasserieistung von 800 '/min i48 m'/rt) fu' aie Oauer von mndestens 2 Stunden benotigl
Diese kann durch das öffentliche Hydranten Net2 sowie über offene Gewässer, Zisternen oder ähnlichem
sichergestellt werden Au' Punk» l 3 der Vollzugsbekannlmachung des Bayeriscner. Feuerwehrgesetzes
wird verwiesen Wird der Löschwasserbedarf re'n aus öeiii öffenilichen Hydranten Neu abgederkt ist die
Lüschwasserversorgung aurcl die Gemeinde bzw das WVU zu bestätigen
Der nachstliegende Hydrant muss sich im Bereich von ca 80 m zum Objekt befinden und eine
Loschwassermenge von 4001/min (2'i m'/hi aufweisen Zur Aboeckung der gesamten geforderten
Loschwassermenge können alle Läschwassereninahmestellen im Umkreis von 300 m um das Objekt
herangezogen werden sofern diese durch die FeuepAiehi zei'nah erreicht wercien können

Für die Entnahme aus offenen Gewässern, Zisternen elc .st eine Loschwasserentnahmestelte für die
Feuerwehr vorzusehen Die Zufahrt sowie die Ayfsteli- und Bewegungsflach6 ist gemäß der Richtlinie (fei
Flächen für die Feuerwehr auszuführen und nach DIN 4066 zu kennzeicnnen. Die Ausführung der
Loschwasserversorgung 'st mit dem Unieaeichnei abzusl-nmen

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 2.
Löschwasserversor un

Für das Plangebiet wird derGrundschutz durch den öffentlichen Wasserversorger zur
Verirügung gestellt. Eine Berücksichtigung in der Bauleitplanung ist nicht erforderlich
und eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst

Seite 114 von 150



MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR 155 JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 3. Zweiter Rettungsweg

SolKe ov zweite Renungsiweg UD& Renungsgerate der Feuerweir tunren «s' im Rs'TTien des

Baugenehmigungsverfah'ens'darauf zu achter» dass geeignete Geräte 'nnerriaio der Hilfsfnst zui
Verfügung stehen und AirfstelHlächen dafür vorftenden sind

4. Ansprechpartner der Feuerwehr
AnsoreciDartner der Brapdschutzdienststel'e

Roland Muliei zu e'reichen untei Bfandschi raiens. stt e i. nars E! -is-s.at. at,

Verteiler
Zuf Würdigung der Belanse des abwehrende" Brandschutzes
MarKt Wolnzach

Zur Kenntnisnahme
;K8R Christian Nitscnke
KBI Roland Mü .ei
KBM Maximilian Rrissne
KBM Marcel Geiser
KBM P X Schmidl
Kommandant Ft Wo<n2acn
M Sanhie:er BauverwaBung LRA

KBi Fabiar" Beckenbauei
KBM Rolana Seemü er
KBM Chnstian Duna
KBM Stefan Nitschke
KBM Georg Wein
Landratsamt SG 32 Bauleiipianung
P Wawra Bauiechnik LRA

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 3.
Zweiter Rettu n swe

Die Rettungswege aus den Gebäuden sind im Genehmigungsverfahren der
Einzelbauvorhaben zu prüfen und festzulegen und sind nicht Gegenstand der
Bauleitplanung. Eine Änderung der Planung ist nichtveranlasst.

Seite 115 von 150



MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 1 55 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEMER INGENIEURE GMBH

308
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Pfaffenhofen a.d. lim vom 28. 08. 2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja am 02.08.2024 wurden die Planunferlagen zum o. g. Bebauungsplan
des Marktes Wolnzach dem Abfallwrtschaftsbetrieb (AWP) zur
Stellungnahme zugeleitet.

Unter Beachtung der Mindestanforderungen an die Zufahrtswege und
Wendeanlagen, die für eine geordnete und reibungslose
Abfallentsorgung notwendig sind, wird dem Bebauungsplan in der
vorliegenden Form zugestimmt.

Gemäß der aktuellen Planung müssen alle Abfallbehälter der Josef-
Scheibenbogen-Straße an die Ecke Josef-Reindl-Straße/Josef-
Schelbenbogen-Straße zu Parzelle 19 gebracht werden.
Private Straßen und somit alle eingezeichneten WendeanJage dürfen
von den Abfuhrfahrzeugen nicht befahren werden. Das Befahren der
Schließungsstraße "Josef'Scheibenbogen-Straße1 - ist mangels einer
Wendeanlage nicht möglich; Rückwärtsfahren ist nicht erlaubt.
Aufgrund der Anzahl der Häuser müsste eine außerordentlich große
Bereitstellungsfläche vorgehalten und gekennzeichnet werden.

Die Parzelten 29-35 an der Josef-Reindl-Straße müssen ihre
Abfallbehälter an der Josef-Reindt-Straße (aktuelle
Erschließungsstraße) bereitstellen. Auch hier kann die eingezeichnete
Wendeanlage nicht befahren werden, da es sich um eine Privatstraße
handelt. Die restlichen Parzellen der Josef-Reindl-Straße müssen ihre

Abfallbehälter auch zum o. g. Bereitstellungsplatz bei Parzelle 19
verbringen.
Alternativ kann die Bereitstellungfläche beim geplanten Spielplatz
vorgehalten werden,

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert, die Festsetzungen zu
privaten Straßen entfallen dabei vollständig. Die Straßen innerhalb des Plangebiets
inkl. Wendeanlagen wurden als öffentliche Straßen festgesetzt, Bereitstellungsflächen
für Mülltonnen finden dabei Berücksichtigung.
Der Punkt Abfallbeseitigung unter 5.3 Technische Infrastruktur der Begründung wurde
ergänzt. Eine geordnete und reibungslose Abfallentsorgung ist gewährleistet.
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312
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Re ierun von Oberiaa em vom 06.08.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja die RegiCTung von Obe?bayem als höh^e Landesplanungsbehörde gibt fdgen-
de Stellungnahme zur o.g. Bauteitplanung ab.

Planung
Die Mfflktgememde Wolnzach beabsichtigt im Paratlelverfahren die Ausweisung
eines ABgemeinen WohngeUets nach § 4 BauNVO- Das Planungsgebiet (Große
ca. 2 ha) befindet sich am wesäkdien Rand des Hauptwts an der Josrf-
Scheibenbogen-Straße. Im gültigen Rächennutzungsplan von Wdnzach sind
die Flachen als Fläche ffir die Landwulschaft dargestellt

Erfordernisse der Raumordnu
Gemäß LEP 3.1.1 (G) soll die Ausweisung von Bauflächen an einer nachhaKi-
gen und bedarfsorientierten Siedlungsentwicklung unter besonderer Berüdfach-
tigung des demographischen Wandels und seiner Folgen, den Mobilitatsanfor-
derungen. der Schonung der natürfichen Ressourcen und der Stärkung der zu-
sammenhöngenden Landschattsräume ausgerichtet werden.
Flächen- und enefgiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen un-
ter Berücksichtigung der ortsspeziTischen Gegebenheiten angewendet werden.
Gemäß LEP 3.2 (Z) sind in den Siedlungsgebieten die vorhandenen Potenziale

der Innenentwicldung vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziate der In-
nenentwicklung begründet nicht zur VmOgung stehen.

Landes anerische Bewertu
Aus unserer Sicht ist dw angestrebte Gebäudemlxaus Einzel- und Doppelhäuser sowie Mehrfa-
milienhäuser zu begrüßen.
Gleichwohl ist der Bedarf für die geplante NeudarsteBung in der vorgelegten Begründung unzu-
refchend nachgewiesen. Angesichts der Vielzahl der noch unbebauten Wohnbauflächen-
Potentiale im Gemeindegebiet Wolnzach vor allem an den Ortsrändem ist die Notwendigkeit für
die Neudarstellung weiterer Siedlungsflfichen unter Berücksichtigung der demographischen
Entwkdtlung konkreter und ausführiidier zu begründen. Dabei sind im gesamten Gemeindege-
biet die noch bestehenden Siedlungspotentiale dem Flächenbedarf für die geplante Neudarstel-
lung gegenüberzustellen und in Bezug zu der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung zu
setzen. Weitere Hinweise sind einer entsprechenden Handretehung des StMWi zu entnehmen
(http://www. flaechensparoffensive. bayan).
Aus landesplanerisdier Sicht wird darüber hinaus dringend empfohlen zu prüfen, ob ggf. die
auf absehbare Zeit nicht zur Vwfügung stehenden Wohnbauflächen aus dem gültigen Flä-
chennutzungsplan herausgenommen werden können.

Ergebnis

Die Planung entspricht nur bei Beachtun
Raumordnung.

der o.g. Punkte grundsätzlich den Erfordernissen der

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der vorliegende Bebauungsplan wurde ursprünglich gemäß § 13b BauGB eingeleitet.
Im weiteren Verlauf wurde das Verfahren auf das Regelverfahren nach §§ 2 ff. BauGB
umgestellt und der Geltungsbereich überarbeitet.
Zu
Landes lanerische Bewertun

im Zuge der Umplanung und Abwägung wurde die Begründung zur Bauleitplanung
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überarbeitet und um die Punkte 1.2 "Bevölkerungsdichte / -entwicklung" sowie 1.3
"Wohnraumbedarf" erweitert, um den Gesamtzusammenhang nachvollziehbar
darzustellen und die Notwendigkeit der Planung methodisch korrekt zu begründen.

Zur Be ründun

Der Markt Wolnzach steht - wie viele Kommunen im Verdichtungsraum - vor der
Herausforderung, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen wachsender
Bevölkerungszahl, Wohnraumbedarf und Flächenschonung herzustellen. Die amtliche
Prognose des Bayerischen Landesamts für Statistik weist für Wolnzach bis zum Jahr
2033 einen Bevölkerungszuwachs von etwa 7,5 bis knapp 10 % aus. Ausgehend von
einer Einwohnerzahl von 11.610 (Stand: 31.12.2023) entspricht dies einem Anstieg um
etwa 1.010 Personen bis 2033 - mit entsprechenden Konsequenzen für die Nachfrage
nachWohnraum.

Um diesen prognostizierten Bedarffundiertzu erfassen, hat der Markt Wolnzach über
das Fachbüro Salm & Stegen eine kommunale Wohnraumbedarfsanalyse mit
Fortschreibung im Jahr 2023 erstellen lassen. Daraus ergibt sich ein konkreter
zusätzlicher Bedarf von insgesamt 631 Wohneinheiten bis zum Jahr 2034. Die Analyse
berücksichtigt dabei ausdrücklich bereits bekannte Wohnbaupotenziale (inkl.
kleinteiliger Innenentwicklungsbereiche gemäß Innenentwicklungskonzept des
Marktes Wolnzach aus dem Jahr 2020) und laufende Projekte, einschließlich ihrer
Realisierungswahrscheinlichkeit. Der Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-
Straße" ist als eines dieser konkreten Projekte mit einem Beitrag von 45
Wohneinheiten Bestandteil der Bedarfsdeckung und wurde entsprechend in die
kommunale Gesamtplanung einbezogen.
Die in der Stellungnahme geforderte weitergehende Darstellung bestehender, derzeit
jedoch nicht aktiv beplanter Siedlungspotenziale im gesamten Gemeindegebiet - über
die im Innenentwicklungskonzeptaus dem Jahr 2020 bereits aufgeführten Flächen
hinaus -wird aus Sicht der Planung nicht als zielführend erachtet. Zwar sind im
Geltungsbereich des Flächennutzungsplans noch theoretisch unbebaute Flächen
vorhanden, deren kurzfristige Entwicklung ist jedoch aufgrund fehlender Erschließung,
und/oder ungeklärter Eigentumsverhältnisse aktuell nicht realistisch umsetzbar.
Darüber hinaus befindet sich das Innenentwicklungskonzept des Marktes Wolnzach
derzeit in Fortschreibung, sodass zukünftige Potenziale im Rahmen dieser
Überarbeitung erneut bewertet und berücksichtigt werden können.
Die Ausweisung des Baugebiets eri'olgt demgegenüber an einem integrierten Standort
mit unmittelbarem Anschluss an die bestehende Infrastruktur, was dem Grundsatz der
Innenentwicklung vor Außenentwicklung Rechnung trägt.

Eine Herausnahme aktuell nicht aktiv verfolgter Bauflächen aus dem
Flächennutzungsplan wird vom Markt Wolnzach bereits geprüft, ist aber nicht
Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens.

Die dargestellte Planung steht damit sowohl in inhaltlicher als auch in methodischer
Hinsicht im Einklang mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung und dient
der Deckung eines konkret ermittelten Bedarfs.
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314
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Amt für Emährun , Landwirtschaft und Forsten In olstadt-Pfaffenhofen vom 13.09.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja zur 29. Änderung des Rächennutzungsplans nimmt das Amt für Ernährung,
Landwrtschaft und Forsten Ingolstadt-Pfaffenhofen wie folgt Stellung:

Bereich Forsten (Herr Maldoner)
ForsUrche Belange sind durch die vorliegende Planung nur imlirdrt betroffen.
Im Nord-Westen der Flwnummer grenzt Wald im Sinne des Art. 2 (1) des Bayeri-
sehen WakJg^etzes an- Da der Wald in der Hauptwindrichtung vorgelagKl ist,
besteht eine Gefährdung durch brecterrie oder stürzende Bäume oder Baum-
teile.
Art. 3 der Bayerischen Bauordnung gibt vor, dass Gebäude so zu emditen sind,
dass die öffe'nürche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit
ncht gefährdet werden. Durch die Nähe des Allgemeinen Wohngebiets zum
Watörand, kann eine Sd^ädigung von Bauwerken oder darin befindlrcher Perso-
nen nicht ausgeschlossOT werden. Um dem oben genannten Grundsatz aus
der BayBO zu entsprechen, sollte mit den Wohngebäuden (in der Nordwestlichen
Ecke) auf Rumummer 1241/1 um eine Baumlange von circa 25 Metern vom Wald
abgerückt werden.

Bereich Landwirtschaft (Herr Koch)
Wir geben den dauerhaften Vertust von landwirtschafflk^er Hache im Urnfar^
von etwa 2 ha zu bedenken. Bei der betroffenen Rädie handelt es sich zum Teil
um hochwertigen Lösslehmboden mit einer Ackerzahl von 63. Zum VerglekA
dazu beträgt die durchschnitUictie Ackerzahl des Landkreises Pfaffenhofen 50
Wertpunkte.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Bereich Forsten

Der nordwestlich angrenzende Waldbestand verläuft in V-Form entlang der
Flurgrenzen der Flurstücke 1260, 12040 und 1258/9. Aufgrund der topographischen
Gegebenheiten fällt das Gelände in Richtung Nordwesten - also weg vom
Geltungsbereich des Bebauungsplans - deutlich ab.
Zwischen dem Wald und dem Plangebiet liegt die Flur-Nr. 1258/9, die eine Breite von
etwa 28 Metern aufweist und dem Grundstück Josef-Alberstötter-Ring 62 als
Hausgarten zugeordnet werden kann. Diese Fläche bildet einen klaren Puffer zwischen
dem Wald und dem Bebauungsplangebiet.
Nur am nordwestlichen Randbereich außerhalb des Geltungsbereichs bei Parzelle 4
befinden sich einzelne Bäume des Waldausläufers in einem Abstand von weniger als 25
Metern zur Baugrenze. Aufgrund der geringen Dichte und der einzelnen Baumstandorte
wird das Gefährdungspotenzial dort jedoch als sehr gering eingeschätzt.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Bereich Landwirtschaft
Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
Zum sparsamen Umgang mit landwirtschaftlichen Flächen wurde die geplante
Eingrünung auf ein orts- und landschaftsplanerisch vertretbares Maß reduziert. Die
erforderlichen Ausgleichsflächen werden auf geeigneten und landwirtschaftlich
weniger wertvollen Flächen außerhalb des Plangebietes nachgewiesen
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Die Grünflächen zur Ortsrandeingrünung sind in einer Breite von durchgehend 6,0 m
festgesetzt. Diese Flächen sind mit Bäumen und Strauchhecken zu bepflanzen und
dürfen nicht eingefriedet werden. Eine Nutzung als Hausgarten wird damit vermieden.
Der geforderte Bereich in einer Breite von 2,0 m zu angrenzenden Ackerflächen, der
von Unbeteiligten genutzt werden kann, wird damit gewährleistet.
Die Errichtung von Einfriedungen unmittelbar an den Grundstücksgrenzen zu
landwirtschaftlichen Flächen wird damit ebenfalls verhindert.

Die erforderlichen Mindestabstände von 4,0 m zwischen angrenzenden
landwirtschaftlichen Nutzflächen und geplanten Baum- und Strauchpflanzungen mit
einer Wuchshöhe >2m wurden in der vorliegenden Planung berücksichtigt.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Seite 120 von 150



MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

314a
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Planun sverband Re ion In olstadt vom 07.08.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja vielen Dank für die Beteiligung im o.g. Verfahren.

Auf Anforderung der Geschäftsstelle des Planungsverbandes Regkm Ingolstadt hat der
Regtonsbeauftragte anhängende gutachtliche Äußerung abgegeben.

In der vorliegenden Fomi kann den Planungen - auch unter Berijd^(Atigung der
Stellungnahme des Regkinsbeauftragen Dr. Wagner vom 06.08.2024 - aus Steht der
Regionalplanung nicht zugestimmt werden-

Wir ertauben uns auf die detaillierten Ausführungen der anhängenden gutachterlichen
Äußerung zu verweisen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zur Abwägung siehe Stellungnahme des Regionsbeauftragten für die Region Ingolstadt
bei der Regierung von Oberbayern vom 06.08.2024
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315
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Der Re ionsbeauftra te für die R ion In olstadt bei der Re ierun von Oberba em vom 06.08.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Neln

Ja der Regtonsbeauftragte für die Region Ingolstadt gtot auf Anfwderung der Ge-
schfiftsstelle des Planungsveibandes Regfon Ingdstadt gemäß Art. 8 Abs. 4
BayLfriG zu o- g. Baiteitplanwg folgende gutachtliche ̂ J&erung ab:

Planung

Die Marktgemeinde Wolnzach beabsichägt die baiplanungsrechöichen Voraus-
Setzungen für weitere Wohnbebauung zu schaffen. Das Rangebiet (ca. 2,1 ha)
befindet sich amwestlichen Ortoand von Wolnzach, schließt an bestehendes
und bebautes Wohngebiet immittelbar an und soll m Wesentlichen als Allgeroei-
nes Wotogebiet dargestdlt und fes^esetzt werden- Es ist eine Bebauung mit
einzel-, Doppel- sawe Mehrfarrilienhäusem galant, eine randliche Ehgrünung
ist wrgesehen.

Bewertung

In den Begrthdungen sind keine substanzieBen Aussagen zum Bedarf der ge-
planten NeuausWi-KSung enüialten.
Angesichts der nteht unerhebltehen Größe der geplanten Neuausweisung und der durchaus im
Geme)ndeg^)iet noch vorhandenen Rächenpotenüale ist ausdröcktich darauf hi " , dass
steh aus LER 1.2. 1 (Z), LEP 3.1.1 (G), LEP 3.2 (Z)und § 1 Abs. 3 BauGB (Planungsetfordemls)
die AnfordCTung für dte Baulei^anung ergibt, den Rächenbedarf unter Berückstohtigung der de-
mographlschen Entwicklung konkret und plausibel nachvollziehbar darzulegen, um den Belangen
einer nachhaltigen Sledlungsentwidclung Rechnung zu tragen. Dazu sind die im gesamten Ge-
meindegebtet bestehenden und cusgevifesenen Siedlungsgebiete dem Rächenbedarffür die
beabsldiägte Wohngebietsneuausweisung gegenüberzustellen (Innen- vor Außenentwicklung,
^1. RP 10 3.2.1 Z, LER 3.2 Z) und in Bezug zu der prognostizierten Bevölkerun^entwicklung zu
setzen. Weitere Hinweise sind einer entsprechenden Handreichung des StMWi zu entnehmen
(http:// www.flaechensparoffensive.bayem). Die Beyündung ist dahingehend zu ergänzen, der
Umfang der geplanten Neuauswelsung ggf. entsprechend anzupassen oder bestehende Poten-
tiate zurückzunehmen.

Da in großenBereichen EinfamUien. /Doppelhausbebauung und nur teilweise Mehrfamilienhäuser
mit geringer Geschosslgk^t zulässig sein sollen, sollte angesichts der Erfordernisse zum Flä-
chensparen geprüft werden, ob flächensparende Wohnformen nteht auf größere Bereidi des
Planareales ausgedehnt werden können.

Das PlangeUet liegt vollständig im landschaftlichen Vorbehattsgeblet "Hügetlandschaften des
Donau-lsar-Hügellandes" (RP 10 7, 1.8.3 Z), in diesem kommt den Belangen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege gem. RP 10 7. 1.8.2 Z besondere Bedeutung zu. Es wäre daizustelten,
wie diesen Belangen entsprechend Rechnung getragen werden soll und In weteher Form die
festgelegten Sicherungs- und Pfleganqßnahmen gem. RP 10 7. 1.8.4.4. 1 G, soweit sinnwll, In
den Planungen BerütAsichtigung gefunden haben.

Den Planungen sollte im vorliegenden Stand Insbesondere aufgrund des fehlenden Bedarfs-
nachweises aus Sicht der Regtonalfrianung nldit zugestimmt werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der vorliegende Bebauungsplan wurde ursprünglich gemäß § 13b BauGB eingeleitet.
Im weiteren Verlauf wurde das Verfahren auf das Regelverfahren nach §§ 2 ff. BauGB
umgestellt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl.-Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach vollständig aus dem Geltungsbereich herausgenommen.
Anpassungen der Festsetzun en und Be ründung wurden vorgenommen.
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Zu
Ge lante Neuausweisun LEP

im Zuge der Umplanung (Reduzierung Geltungsbereich) und Abwägung wurde die
Begründung zur Bauleitplanung überarbeitet und um die Punkte 1.2
"Bevölkerungsdichte/-entwicklung" sowie 1. 3 "Wohnraumbedarf" erweitert, um den
Gesamtzusammenhang nachvollziehbar darzustellen und die Notwendigkeit der
Planung methodisch korrekt zu begründen.

Zur Be ründun
Der Markt Wolnzach steht - wie viele Kommunen im Verdichtungsraum -vor der
Herausforderung, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen wachsender
Bevölkerungszahl, Wohnraumbedarf und Flächenschonung herzustellen. Die amtliche
Prognose des Bayerischen Landesamts für Statistik weist für Wolnzach bis zum Jahr
2033 einen Bevölkerungszuwachs von etwa 7,5 bis knapp 10 % aus. Ausgehend von
einer Einwohnerzahl von 11.610 (Stand: 31. 12.2023) entspricht dies einem Anstieg um
etwa 1. 010 Personen bis 2033 - mit entsprechenden Konsequenzen für die Nachfrage
nachWohnraum.

Um diesen prognostizierten Bedarffundiertzu erfassen, hat der Markt Wolnzach über
das Fachbüro Salm & Stegen eine kommunale Wohnraumbedarfsanalyse mit
Fortschreibung im Jahr 2023 erstellen lassen. Daraus ergibt sich ein konkreter
zusätzlicher Bedarf von insgesamt 631 Wohneinheiten bis zum Jahr 2034. Die Analyse
berücksichtigt dabei ausdrücklich bereits bekannte Wohnbaupotenziale (inkl.
kleinteiliger Innenentwicklungsbereiche gemäß Innenentwicklungskonzept des
Marktes Wolnzach aus dem Jahr 2020) und laufende Projekte, einschließlich ihrer
Realisierungswahrscheinlichkeit. Der Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-
Straße" ist als eines dieser konkreten Projekte mit einem Beitrag von 45
Wohneinheiten Bestandteil der Bedari'sdeckung und wurde entsprechend in die
kommunale Gesamtplanung einbezogen.
Die in der Stellungnahme geforderte weitergehende Darstellung bestehender, derzeit
jedoch nicht aktiv beplanter Siedlungspotenziale im gesamten Gemeindegebiet - über
die im Innenentwicklungskonzept aus dem Jahr 2020 bereits aufgeführten Flächen
hinaus - wird aus Sicht der Planung nicht als zielführend erachtet. Zwar sind im
Geltungsbereich des Flächennutzungsplans noch theoretisch unbebaute Flächen
vorhanden, deren kurzfristige Entwicklung istjedoch aufgrund fehlender Erschließung,
und/oder ungeklärter Eigentumsverhältnisse aktuell nicht realistisch umsetzbar.
Darüber hinaus befindet sich das Innenentwicklungskonzept des Marktes Wolnzach
derzeit in Fortschreibung, sodass zukünftige Potenziale im Rahmen dieser
Überarbeitung erneut bewertet und berücksichtigt werden können.
Die Ausweisung des Baugebiets erfolgt demgegenüber an einem integrierten Standort
mit unmittelbarem Anschluss an die bestehende Infrastruktur, was dem Grundsatz der
tnnenentwicklung vor Außenentwicklung Rechnung trägt.

Eine Herausnahme aktuell nicht aktiv verfolgter Bauflächen aus dem
Flächennutzungsplan wird vom Markt Wolnzach bereits geprüft, ist aber nicht
Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens.

Die dargestellte Planung steht damit sowohl in inhaltlicher als auch in methodischer
Hinsicht im Einklang mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung und dient
der Deckung eines konkret ermittelten Bedarfs.
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Flächens arendeWohnformen

Der Bebauungsplan trägt bereits durch die Ausweisung kleinerer Parzellen mit
Grundstücksgrößen zwischen ca. 270 m2 und 330 m2 zu r Schaffung von

flächensparendem Wohnraum bei.
Ergänzend hierzu ist nach Überarbeitung auf den Parzellen 17 und 18 die Errichtung
von Geschosswohnungsbau mit jeweils bis zu vier Wohneinheiten zulässig.

Herr Einödshofer - Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu Lage im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet
Im Umweltbericht Pkt. 1. 2.2 "Regionalplan der Region 10 - Regionalplan Ingolstadt"
wird die Lage des Plangebietes am Rand des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes Nr.
11 "Hügellandschaften des Donau-lsar-Hügellandes" dargestellt.
Für das von vorliegender Planung betroffene o.g. landschaftliche Vorbehaltsgebiet soll
insbesondere auf folgende Sicherungs-und Pflegemaßnahmen hingewirkt werden (vgl.
Regionalplan / Pkt. 7. 1.8.4.4.1 G):
"D/'e Gebiete am Tannenberg im Hagenauer Forst, am Mahlberg bei Königslachen und im
Haidforst nördlich von Grobem enthalten Reliktvorkommen naturnaher Kiefernwälder
und natürliche Flugsanddünen. Die Trockenwälder bedürfen einer Pflege im Sinne des
Arten- und Biotopschutzes, d. h. eine forstwirtschaftliche Nutzung soll nicht erfolgen. Eine
Offenhaltung von Flugsanddünen und Rohbodenstandorten innerhalb der Wälder dient
der Förderung von klein flächigen Silbergrasfluren und Sandmagerrasen.
D/'e feuchten Grünlandbereiche zwischen Langenmosen und Edelshausen stellen
potentielle Wiesenbrüterlebensräume und Entwicklungsgebiete für Feuchttebensräume
dar.

Wegen ihrer Bedeutung für den regionalen Biotopverbund, für die Entwicklung von
Feuchtlebensräumen, zur Ergreifung gewässerschützender Maßnahmen sowie wegen
ihrer landschaftsgliedernden Funktion sind die in G 7. 1. 8.4. 4. 1 genannten Bachtäler
besonders erhaltenswert. Auch die Steilhänge, welche die Bachtäler häufig begleiten,
sind wegen ihrer Vernetzungsfunktion für trockenheitsliebende Arten, Gebüsche und
Wälder sowie aufgrund ihres typischen landschaftlichen Erscheinungsbildes von
besonderer Bedeutung. Das Gerolsbacher und das Weilacher Tat dienen darüber hinaus
o/s Kalt- und Frischlufttransportbahnen.
D/'e großflächigen Wälder des Donau-lsar-Hügellandes bieten Lebensraum für viele Arten
und erfüllen Funktionen der Erholungsnutzung, des Bodenschutzes und der
Landschaftsgliederung. Die forstwirtschaftliche Nutzung soll der besonderen Bedeutung
großflächiger Wälder gerecht werden und langfristig den Anteil standortgerechten
Laubhotzes in den Nadelwäldern erhöhen. Einen Sonderstandort in diesem

Landschaftsraum stellt das Einberger Teichgebiet dar, das einige seltene und
schutzwürdige Pflanzen- und Tierarten beheimatet."
Aufgrund der Lage und Naturraumausstattung des Plangebietes sind die o.g. Vorgaben
vonder vorliegenden Planung jedoch nicht betroffen.
Insgesamt wird daher davon ausgegangen, dass die vorliegende Planung den o. g.
Vorgaben des Regionalplans entspricht.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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313
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Wasserwirtschaftsamt In olstadtvom 13. 09.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja aus wassefWirtsäiaTöicher Sicht nenmen wir zu o.g. Verfahren als Träger öffenUi-

eher Belage Stellung.

1. Wasserversorgung

Die Wasserversorgung des Marktes Wolnzach wird derzeit nicht entsprechend dem
Bescheid betrieben und es kann ohne weitere Untersuchungen nicht ausgeschlos-

sen werden, dass weitere erheblkäie Mängel bei den Versorgungsanlagen beste-
hen. Wir veiweisen diesbezüglich auf unsere Stellungnahme vom 02.09.2024 an
das Landratsamt Pfaffenhofen, die audi der Markt Wdnzach als Abdruck erhalten

hat (Az. 3.2-4532-PAF-16913/2024).

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu l.
Hinsichtlich der Stellungnahme erfolgte eine gemeinsame Abstimmung zur
Vorgehensweise mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt.
Folgendes wurde hierzu vereinbart:
Der Bescheid zur Wasserversorgung des Marktes Wolnzach ist anzupassen. Ein
entsprechender Änderungsantrag ist dem Landratsamt Pfaffenhofen a.d. lim am
17.02.2025 zugegangen.
Das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt wird in diesem Verfahren entsprechend beteiligt.
Hinsichtlich der Wasserversorgungsanlagen erfolgt durch ein Fachbüro eine
Bestandsaufnahme mit anschließender Umsetzungsstrategie zu möglichen
notwendigen Sanierungen.
Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt. Ein
entsprechender Passus wird in die Begründung unter Punkt 5. 3 Technische
Infrastruktur aufgenommen.

Seite 125 von 150



MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE-
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 2. Grundwasser. und Bodenschutz, AKIasten
Im hier betrachteten Geltungsbereich sind aus der derzeit vorhandenen Aktenlage

keine AKabiagenjngen bzw. Atticßtenverdachtsfiächen oder swsüge säiädHche Bodenver-

unreinigungen bekannt. Sotten im Zuge von Baumaßnahmen im Berföch des Bebauungs-
planes AIUastenverdachtsnächen bzw. ein konkreter Alttastenvenlacht oder sonstige sdiädli-
ehe BodenvNunreinigung bekannt sein bzw. werden, ist das Wassem'L'tschaftsamt In-

golstactt zu informieren.

Aufgrund (ter hydr^eologischen Verhältnisse werden voraussichtfich bei Grundungsmaß-

nahmen keine Bauwassertiattungen erfofderiich werden. Aufgrund der örüichen Gegebenhei-
ten (Hanglage) können Schtchtwasseraustritte nteht ausgeschlossen werden.

Sottten aufgrund temporär vortiandenen GrundwassCTs ggf. Bauwassertiaitungen erforder-
lich werden, sind diese beim Landratsamt PtWenhofen im wasserrechtachCT Verfahren zu

beantragen.

Bei EoTMnden von Bauköipem in Schichtwassertiorizonte wird empfohlen, (fie Keller wasser-

(ficht ausajbiMen und dte Öltanks gegen Auftrieb zu sichern.

VWwäsen darauf fön. dass der Geitungsberercti laut aMueilem Luftbild landwsrtschaftlteh

genutzt wfrd. Wir empfehlen zu recherchieren, ob die für das Vorhaben geplanten Flachen

firülTCT a!s Hopfengarten genutzt wupden. Ggf. daraus entstandene Bodenbelastungen, ins-

besondere des Oüerbodens, empfehlen wr bei Erdarbetten hinsichtlKft atfäBrechtticheT Be-

lange zu berucksicftßgen.

Der Hinweis zu GetändeaiffiiBungen ist bereits in den Feäsetzungen unter Punkt E) enftal-
ten.

Das Baugrundgdachten wird aktue« nfxh erstellt, ene VorabmftOTnatton lag den Untertagen
bei. Die AufscMüsse zeigen Ziegelbruch. Viflr möchten bereist jetzt darauf hinweisen, öass

bei erfolgenden Aügrabungen Z.B. im Zuge von Baumaßnahmen oder Erdumlagerungen die
elnscftlagigen abfaBreäTüichen Bestimmungen zu beachten sind.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 2.
Zwischenzeitlich liegt die vollständige Baugrunduntersuchung vor Dieses wird zum
nächsten Verfahrensschritt als Anlage beigefügt.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 3. Abwasseibeseitiflung

Das geplante BaugeMet ist größtenteils nicht in der Entwassenmgsplanung .Misctiwasser-
CTfiastungen im Einzugsgäxet der Kiäraniage WOInzach" e»<halten (für die Bnleftungen. die
diese Planurg baticteichtigt, exisüert eine wasserrecftüiche Eriauünis des Landratsamtes
Pfaffentwfen vom 18.01.2010).

Geplant ist zwar das Baugebiet im Trennsystem zu entwässern, allerdings dann wieder an
den vorhandenen Mischwasserkanal geAossett anzusdiließen. Da das geplante Baugebiet

gro&tenteils nteht in der o.g. Entwasserungsplanwg berücksichtqt worden ist, ist der geplan-
te Drossetabfluss in den vorhandenen Mischwasserional mit dem Planer der o.g. Entwässe-

rungs^anung nochmals abzustimmen un eine schadtose Ableitung aus dem Baugebiet zu

gewährleisten (inkhjsive Notüberiauf aus dem Stauraumkanal).

Hinweis:

Uns erecMteßt sfch fticrt, weshalb das Batgebtet m Treroisystem entwässert werden s<^
und anschließend an den vorhandenen Miscftwasserisnal angescfttossen wird.
Dies macht aus wassenwirischtftncher Sicht nur Sinn, wenn der üestäiende Niederechlags-

wasserkanal in der Josä-Refndl-Straße Rjchtung Westen verlängert wrct und in Zukurtt das
anfeilende NiedffscNagswasser aus dem gepiarten Baugebiet auch aufnhunt

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 3.
Der Anregung, das Plangebiet im Mischwassersystem zu entwässern, wird nicht gefolgt.
Eine Entwässerung im Mischsystem ist aufgrund der geplanten und erforderlichen
Drosselung der Niederschlagsentwässerung zwingend erforderlich. Die Option eine
künftigen Änderung des Kanalnetzes in der Josef-Reindl-Straße und Umstellung auf ein
Trennsystem bleibt damit weiterhin möglich, ist aber nicht Auslöser der Planung im
Trennsystem.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 4. Oberirdische Gewässer und w'ld abfließendes Wfasser

Das angrenzende Gelände fältt von Südwesten sa geplanten Bebauung hin ab. Bedingt

durch die Hangtage könnte bei Starkregen und/ oder der Schneeschnrffilze ein Eindnngen

von witd aötNeßenden Oberflächenvrasser aus dem noi'xllichen Bnzugsgeöiet möglich sein.

Aus diesem Grund empfeNen wir die genante Bebauung vor wild abfließendem OberRä-

chenwasser zu schützen. Die Schutzmaßnahmen sollten auf ein 100 - jahriEches. mindes-

tens aber auf ein 20- jahrtfches Regeneregras ausgelegt werden.

Zudem empfehlen wir die Rohfüabodenoöerfiante sawe aMe Gebaudeöffnimgen mindestens
50 cm über dem geplanten Gelänäeniveau zu CTrtchten.

Bei allen geirrten Ma&natimen ist darauf zu achten, dass gem. § 37 WHG der Abfiuss des
wiid aüffießenden Oüeiflächenwassers nicht zu Ungimsten umli^ender ©TjnctstOcke veria-

gert oder beschleunigt abgeführt werden darf.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 4.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen.
Aktuell wird das Niederschlagswasserder Fremdeinzugsgebiete weder geplant
abgeleitet noch gedrosselt.
Das Entwässerungskonzept wurde fortgeschriebenen und wird zum nächsten
Verfahrensschritt als Anlage beigefügt.
Daraus ist zu entnehmen, dass in den Kanal der Josef-Reindl Straße auch die wild
zufließenden Niederschlage aus den westlichen Einzugsgebieten gefasst und
eingeleitet werden.
Im Plangebiet werden sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen Drosselung der
Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend ausreichend erhöhter
Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des Plangebiets liegenden
Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer Drosselung dem Kanal der
Josef-Reindl-Straße zugeführt. Somit entspricht die vorliegende Planung dem § 37
WHG.

Die im Rahmen der Bauleitplanung vorliegenden Festsetzungen, insbesondere zur
Geländeveränderung sowie zur Höhenlage der Gebäude, tragen den örtlichen
Gegebenheiten und dem Umgang mit Oberflächenwasser in einem angemessenen
Umfang Rechnung. Ergänzend dazu werden bei Umsetzung des fortgeschriebenen
Entwässerungskonzepts die wild zufließenden Niederschlage gefasst und eingeleitet.

Die pauschale Anhebung der Rohfußbodenoberkante und aller Gebäudeöffnungen um
mindestens 50 cm über dem geplanten Geländeniveau wird nicht übernommen. Eine
derartige generelle Festsetzung würde der differenzierten Topografie des Plangebiets
nicht gerecht, insbesondere südlich derJosef-Reindl-Straße, wo aufgrund der
Hanglage und der geplanten Erschließung eine solche Anhebung technisch und
funktional nicht durchgängig realisierbar ist.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 5. Zusamnwnfassung

Derzeit bestehen bezüglich der öffentltohen WasserversoTgung erhd)tfche Bedenken. Die in
unserem o.g. Schreiben genannten Maßnahmen, das der Markt Wofnzach als Abdruck ertial-
teil hrt. smd unverzöglfch einzuleiten um eine gesicherte Wasserversorgung gewairtastei
zu können (u.a. überpriifür^ cterWasservefsorgungsanIagCT durch ein Ir^enieurtxiro).

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 5.
Die Zusammenfassung wird zur Kenntnis genommen.
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317
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Ba erisches Landesamt für Denkmal fle e vom 13. 08. 2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie,

bei künftigen Schriftwfithseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser

Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung

nimmt das Bayerische Lanctesamt für Denkmalpflege, al$ Träger öffentlicher Belange,

wie folgt Stellung:

Bodeiulenkmalofleeerische Belaneei

Derzeit sind iw Bereich des Vorhabens keine Bodendenkmäler bekannt. Mit <fer

Auffindung bislang unentdecMer ortsfester und beweglicher Bodencfenkfnäter (Funde)

ist Jedoch jederzeit zu rechnen.

Wir weisen darauf hin, dass eventuell tu Tage tretende Bodendenkmälerder

Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere

Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayOSchG sowie den Bestimmungen des

Art. 9 BayDSch<3 in der Fassung vom 23,06,2023 unterliegen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja An. 8 (l) BayDScbG:

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzügiich der Unteren

Denkmatsdiutzbehörde oder dem Landesgmtfür Denkmalpflege anzuzeigen. Zur

Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grunclstöcks sowie

der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die

Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Niitiint der Finder an den

Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeltsverhältnisses teil, so

wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Art. 8(2)BayOSchG:

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Abdauf von einer Woche
nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere

Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der

Arbeiten gestattet.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Treten bei o. g, Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind diese unverzüglich gem. o, g.
Art, 8 BayDSchG der Unteren Oenkmalschutzbehörde und denn BLfD zu melden.
Bewegliche Bodendenkmaler {Funde) sind unverzüglich dem BLfO zu übergeben (Art,
9 Abs, l Satz 2 BayDSchG).

Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfO im Rahmen der Bauleitplanung
stehen wir selbstverständlicin gerne zur Verfügung,

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkpialpflege oder
Bodendenkmalpftege betreffen, richten Sie ggf. direkt ar> den für Sie zuständigen

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern-de;.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Ba erischer Bauemverband vom 05. 09. 2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Neln

Ja der Bayerische Bauemve»band als Trägsf (WentScher Belange und als Interessensvertretung der bayerischw
Landwirtschaft niront zum oben genannten Projekt we folgt Stellung:

- Die Nutzung und Bewirtsdiaftung der mittelbw und unmittelbar angrenzenden lanct- und forstwirtschafBichen
Flächen, Gebäude und Wege dürfen durch die geplante Änderung licht beeinträchtigt werden. Die
Bewirtschaftung muss - sofern emtebedingt erfordertich - zu jeder Tages- und Nachtzeit uneingeschnankt
möglich sein.

- Bei dem Vorhaben ist darauf zu achten, dass die GrenzabstSnde bei Bepflanzung neben land-wirtschaffiich
gerarizten Rächen laut ̂ usfuhfut^sgesetz zum BQrgfirirchen Gesetzbuch' (AG-BGB), Art. 48, eingehdten
werden. Weitertiin ist die Bepfianzung regelinSßg zuriickzuschndden, damn die Bewirtschaftung der Rächen
und das befahren der Wege durch die Landwirte auch zukQnfBg (»oMamtos gewShrteistet sind.

- Durch angrenzende IsmdvwtschafUKhB Betriebe, Flächen und Stalte kann es zu Lönn-, Staub- und
Geruchsemissionen kommen auf itve DuMungspflicht ist hinzuweisen.

Wir bitten Sie, die o.g. Einwände bei der Hanung und Durchfühnjng des Projekts zu berücksichtigen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
Zu
Grenzabstände b i Be flanzun

Die erforderlichen Mindestabstände von 4,0 m zwischen angrenzenden
landwirtschaftlichen Nutzflächen und geplanten Baum- und Strauchpflanzungen mit
einer Wuchshöhe>2m wurden in der vorliegenden Planung berücksichtigt.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlassf.

Der Stellungnahme bereits folgend wird in den Hinweisen durch Text unter Punkt 5.
entsprechend hingewiesen.
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320
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Bund Naturschutz e. V. Geschäftsstelle Pfaffenhofen vom 12.09.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja l. Za Festsetzungen 2. Maß der baulichen Nutzung: Im Plan sind Gebäude der
Kategorie WA1-3 und extrem uaterschiedUchcT Größe emgetrageD, die teils
über die Fläche der Doppelhäiiscr von WA4 hinausgeht. Deimoch ist ausdrü-
ckUch nur eine Wobieinheit zulässig. Dies verträgt sich nicht mit den
Grundsätzen zum flächeaspareadcn Umgang mit Grund und Boden. Es soll-
ten Z.B. bei den Parzellen 4, 7, 19, 29, 32 und 33 unbedingt Doppelhäuser
zugelassen weiden, um auf gleicher Fläche mehr Menschen unterzubringen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungname wird zur Kenntnis genommen.
Zu l.
Der Bebauungsplan trägt bereits durch die Ausweisung kleinerer Parzellen mit
Grundstücksgrößen zwischen ca. 270 m2 und 330 m2 zur Schaffung von

flächensparendem Wohnraum bei.
Im Zuge der Überarbeitung wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans reduziert;
die Flur-Nr. 1223 (Gemarkung Wolnzach) wurde vollständig aus dem Plangebiet
herausgenommen.
Der Punkt D.2. 1 der textlichen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wurde
ergänzt: Bei Haustyp WA l und WA 4 (bei Einzelhausbebauung) wird die Zulässigkeit
von Einliegerwohnungen ausdrücklich ermöglicht. Darüber hinaus sind bei Haustyp
WA l ab einer Grundstücksgröße von 651 m2 bis zu vier Wohneinheiten zulässig.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 2. Zu 2.7. Unterirdische Bauwerke: Tiefgaragen sollten wegen der starken
Hangneigung und als Beitrag zum Flächeasparen überall erlaubt weiden.
Wegeo ihrer erhöhten Kosten werden sie vermutlich trotzdem kaum umge-
setzt werden, wenn sie nicht vorgeschrieben werden - darüber sollte zumin-
dest bei euügen Parzellen oachgedacht werden. Auch kömiten noch mehr
WohneüAeiten auf dieser Fläche untergebracht werden, wenn die großen,
zentralen Fläclieu "GA" als Tiefgaragen ausgeführt würden. Sehr wahi-
schemlich stünde dem kein Gnmdwasser entgegen, es wäre ein großer Bei-
trag zum sparsamen Umgang nüt Grund und Boden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 2.
Im Zuge der Überarbeitung wurde der Punkt 2. 7 der textlichen Festsetzungen ersatzlos
gestrichen. Die Garagen- und Stellplatzsatzung des Marktes Wolnzach trifft bereits
ausreichend Aussagen zurZulässigkeitvon Tiefgaragen. Eine Festsetzung darüber
hinaus ist nicht vorgesehen.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 3. Zu 2.8 Terrassengeschoss: Ein Zurückversetzen der Außenwand ist sinnvoll,
um von außen einen weniger -michtigen Eindruck der Gebäudefront zu erzie-
lea. Dies umlaufend vorzuschreiben, ist aber gerade in der vorliegenden
Hanglage nicht nötig, wo die benachbarten Parzellen olmehin einige Meter
höher liegen. Hier lcönnte man auf gleicher Grundfläclie mehr Wohnfläche
gen'innen, wenn man differenzieren würde, wo die Außenwand zurück^-er-
setzt werden muss.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 3.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Infolge dieser Anpassung ist die Stellungnahme gegenstandslos, da durch
den vollständigen Entfall des Teilgebiets auf Fl. -Nr. 1223 der nur hier vorkommende
HaustypWA4 (Einzelhaus mitTerrassengeschoss) der ursprünglichen Festsetzungen
vollständig entfällt.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 4. Der tcüwcise vorgeschriebene Aubau ist kaum definiert. Aus der Vorgäbe
,J)achbcgrflnuag" scUicße ich, dasa Flachdächer vorgesehen sind. Hier ist nur ,y zulässig.
Daaüt wird bier unnötig Fläche vwbraucht. Eine BegrüBdung fitr die Bauweise Hauptgebäu-
de+Anbau finde ich nicht. Flächensparender wäre ein rechteckiges Haiytgebäude oline An-
bau. Dies wüide auch zu niedrigeren Baukosten f&hrea und vermeiden, dass an den Anbau
grenzende Räume des Hauptgebäudes fensterlos sein müssen. Zusätzlich lässt aich Energie
sparen durch rechteclage Gebäude ohne Vor- oder Rückipriinge wie den Anbau, da so das
Verhältiüs von Außenfläche zu Wohnfläche günstiger ist. BezagUch Wänaeverlust ideal wä-
re bekanntlich die Wflrfelfonn. Daher appellieren wir an die Pkncr, die Anbauten wegzulas-
gen und im Gegenzug die Baufcnstcr leicht zu vcigrößem.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 4.

Der Anregung, die festgesetzte Bauweise im WA2 dahingehend zu ändern, dass der
eingeschossige Anbau entfällt, wird nicht gefolgt. Die Festsetzung dient einer
flächensparenden und städtebaulich sinnvollen Ausnutzung der Grundstücke.
Insbesondere bei kleineren Parzellen ermöglicht die Anordnung eines eingeschossigen
Anbaus entlang der seitlichen Grundstücksgrenze eine effiziente Grundrissgestaltung,
ohne die maximale zulässige Grundfläche zu überschreiten.
Darüber hinaus trägt die geplante Gebäudestruktur zu einer klaren städtebaulichen
Ordnung bei und eröffnet gestalterische Spielräume. Die Nutzung von Flachdächern in
diesem Bereich entspricht dem angestrebten Gestaltungsbild und bietet Potenzial für
Dachbegrünung, was auch ökologische Ziele unterstützt. Eine vollständige
Reduzierung auf kompakte, quaderförmige Baukörperwird daher im Hinblick auf die
angestrebte Vielfalt und Gestaltungsspielräume nicht weiterverfolgt.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 5. Zu 3.2: Weim schon großflächig Zonen mit Garagen vorgesehen werden, muss unbedingt
auch cia überiachterFaluradabBtcUplatz in zeutraler Lage mit eingeplant wcrdea, um den
umwclAeundlicfaeren RadvcAehr zumindest annäliemd gleichzubcrechtigen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 5.
Die Festsetzung von Umgrenzung von Flächen für Stellplätze (überdacht oder nicht
überdacht) schließt die Nutzung als Fahrradabstellplatz nicht aus und ist demnach in
diese Flächen möglich. Ebenso in den Flächen innerhalb der Baugrenzen und -linien.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Neln

Ja 6 Zu 4.2: ,Jm Plangebict sind Hauptbaukörpcr miaimal mit einem Veriiälfaus von Hauslangc
zu -breite von 1,2:1,0 auszufölircn." - Dies mag zwar optisch ein wenig gewohnter wirian,
ist aber, wie oben angcmcdrt, energetisch ungünstiger als 1:1. Zumindest bei etwa quadrati-
sehen Grundstücken wären andere Veriiältnissc sinnvoll. Es sei die Frage erlaubt, ob das Sei-
tenveifaältnis übcAaupt festgelegt werden muss.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 6.
Der Anregung, auf die Festsetzung eines Mindestverhältnisses von Hauslänge zu -breite
(1,2:1,0) zu verzichten, wird nicht gefolgt. Die Regelung dient der städtebaulichen
Ordnung und soll sicherstellen, dass Baukörper eine angemessene Proportion
aufweisen und ein homogenes Ortsbild entsteht. Zudem erlaubt das gewählte
Verhältnis ausreichend Spielraum für vielfältige Grundrisslösungen und Bauformen,
ohne die individuelle Gestaltungsfreiheit unzumutbar einzuschränken. Die Festsetzung
wird daher beibehalten.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 7. Zu 6. Anlagen zur Gewinaimg solarer StrahlungsenCTgie: Die Vorschrift, Flachdächer be-
grünt auszufiihrcn, wild begrüßt. Es sollte noch darauf hingcmesen werden, dMS sich Dach-
bcgrimuag und PV-Nutzung ergänzen, Z.B. wird die PV-Leistung durch die Kühlung gestei-
geit. Teils genügt das Gewicht des Substrats zur Verankerung derModuleund auf eine Ver-
scluaubung kann verzichtet werden. In 6. sollten daher begriinte Dächer nicht von der Min-
destbeleguagspßicht ausgenommen werden. Die Mmdestbelegungspflieht auf Satteldächern
würden wir uns höher wünschea, 15-20% sind sein- wenig.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 7.
Der Anregung, begrünte Flachdächer nicht von der Mindestbelegungspflicht mit
Photovoltaikanlagen auszunehmen, wird nicht gefolgt. Die bestehende Regelung
berücksichtigt, dass eine gleichzeitige Nutzung von Dachflächen für Begrünung und
Photovoltaik in technischer und gestalterischer Hinsicht nicht immer ohne weiteres
möglich ist. Zwar ist bekannt, dass sich PV-Anlagen und Dachbegrünung prinzipiell
ergänzen können, etwa durch Kühlungseffekte, jedoch ist dies stark von der konkreten
baulichen Ausführung, Statik und Nutzung abhängig.
Zur Vermeidung zusätzlicher technischer Komplexität und zur Wahrung einer klaren
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Regelungsstruktur wurde daher auf eine verpflichtende Kombination verzichtet. Die
Anregung zur Erhöhung der Mindestbelegungspflicht für Satteldächer wird zur
Kenntnis genommen, jedoch nicht aufgegriffen, da die Festlegungvon 15-20% eine
erste Orientierung für den Einsatz erneuerbarer Energien bietet und als angemessener
Kompromiss zwischen Klimaschutz und Bauherreninteresse angesehen wird.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 8. Zu 9.3. Private Gnmdstücksflächcn zur Ortstandemgmauag gemäß Festsetzung durch Plan-
zeiclien B.5.2: Wem gchöTen diese Flächen? Sie scheinen außerhalb der privaten Onmd-
stücksgrenzen zu liegen. Wer hat die Vorgaben umzusetzen? Die Gemeinde?

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu 8.

Die aktuellen Besitzverhältnisse der Privaten Grundstücksflächen zur

Ortsrandeingrünungsind zur Beurteilung unerheblich. Entsprechend der Festsetzung
als "Private" Fläche werden sie jeweils den einzelnen Baugrundstücken zugeschlagen,
dürfen jedoch nicht eingefriedet werden. Die festgesetzten Begrünungsmaßnahmen
werden jedoch im Zuge der Erschließungsmaßnahme durchgeführt (vgl. Festsetzung
D.9.10).
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 9. Zu 10.1, Ausgleichsmaßnahme AI: beseitigte Gehölze (Bäume, Gebüsche) müssen im Ver-
hältms l: l durch Pflanzung von staadortgerechten Laubgehölzec als Hecke oder Baum-/0c-
büsch-Gruppc ausgeglichen werden." - Eia älterer Baum hat eine wesentlich höliere Um-
wcltlcistamg als ein junger, nachgepflanzter. "Um die Wirlaingcn eines AlAaumes mit einem
Kronendurehmesser von etwa 20 Metern hinsichtlich seiner Umweltleistungcn wie Lufifilte-
nmg, Beschattung, Kühlung und C02-Speiclienmg zu crsetzcii, braucht man zirka 400 Jung-
bäume, " so Prof. Andreas Rolo^ Foistwissenschaftler mit einer großen E3q>ertise fiir alte
Bäume, in der Dresdner Wochcnzeitung ://dawo-dre8den. dc/2023/05/l 9/bcim-facUcn-
<}Tan-denlcen-400-"un e-sind-cin-alter-baum/). Daher ist die Ausgleichsmaßnahme. zumin-
dest bei größeren Bäumen, bei weitem nicht ausreichend. Diese AameAung gilt natürlich
auch fBr die Begründung, den Umweltbericht und die saP, wo diese Ausgleichsmaßnahme
ebenfalls erwähnt w'ud.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer - Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu 9.

Aufgrund der zwischenzeitlich durchgeführten Verkleinerung des Plangebieteswird
der angesprochene Baumbestand von der aktuellen Planung nicht mehr berührt, die in
der "Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)" geforderte
AusgleichsmaßnahmeAl ist damit hinfällig. Die Planung wird entsprechend angepasst.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 10. Generell empfehlen wir eine mutigere, zufamftsgefichtctcre Plaaimg, die Z.B. folgende siaa-
volle Elemente vorsieht:
. Platz für Lastenrädcr und CarSharing-Aagebote
* Gemeinsam zu nutzende Euuiclitungen wie

° ein Gästc-Appartement (spart jedem der 50 Haushalte das Gästezunmcr)
° einen Gcmcmschafts-/Partyraum flii Familicnfciem, gcselüges Zusammensitzen u.a.

(die Wohnzimmer können Idciner gehalten werden, auch ein Partykeller wird nicht
benötigt); e\-tl. ließe sich dieser Raum zu einer privat organisierten Kinder-/Semoren-
betrcuung ausbauen, so das» er tagsüber und abends gut genutzt wird

° eue Werkstatt für die gemeinsame Nutzung (spart einen entsprechenden Raum und
noch dazu die Werkzeuge in jedem einzelnen Haus)

° e^-Ü ein gemeinsam genutzter Saisoaspeichcr, der mit Sokrthemüc beheizt wird und
für den Winter Heizung und Wannwasscr ftr das gesamte Wohngebiet zur VerfÜ-
gung stellen könnte. Dieser könnte unterirdisch geplant werden und würde daher na-
hezu keine Fläche verbrauchen.

Die genaaatea Maßnahmen würden es dann erlauben, die Wohnflächen und damit die
Baufcnster zu verideinem, es bleibt soimt enrweder mehr Platz für Natur oder es können
auf gleicher Fläche mehr Wohneinheiten untergebracht werden. Die Bauherren mflssten
sich zwar aa den Kosten der Oemeinscha&Bcinrichtungcn bctriligeii, würden aber durch
kleinere Wohnfläche ihre Baukosten senltca. Zusätzlich sollte der Bebauungsplan
empfehlen, Ideen aus dem Bau von Tiny Houscs zu übemehmca, Z.B. Hochbetten mit
Schreibtisch oder Sofa danmter, um so die benötigte Wohnfläche (und die Baukosten)
weiter zu reduzieren,

. mehr gemischte WolmformeB, lun eine bessere soziale Durchmischung zu erreichen und
für alle Generationen passende Angebote zu bieten.

Einige wenige dieser Ideen wurden an der Glandcrgassleiten (BP 136) zummdcst angedacht,
em Üeiaer Teil davon hat es mcinca Wisseiu m die Planung gcschafä. Es gibt ftir aüe diese
Anreguagcn schon Beispiele in deutschen Kommuuen, wo diese erfolgreich umgesetzt wur-
den.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 10.
DerAnregung, im Bebauungsplan verbindliche Vorgaben für gemeinschaftlich genutzte
Einrichtungen (z. B. Gemeinschaftsräume, Gästeappartement, Werkstatt, CarSharing-
Stellplätze, Saisonspeicher) sowie konzeptionelle Ansätze zur Reduzierung der
Wohnfläche in Anlehnung an Tiny Houses aufzunehmen, wird derzeit nicht gefolgt.
Die vorgebrachten Vorschläge werden als zukunftsorientierte und im Sinne einer
nachhaltigen Siedlungsentwicklung begrüßenswerte Impulse gewertet.
Im vorliegenden Bebauungsplanverfahren ist jedoch aufgrund der Eigentumsstruktur,
des Planungsstandes und der vorrangig individuellen Bauabsichten der künftigen
Grundstückseigentümer eine verbindliche Umsetzung solcher gemeinschaftlicher
Einrichtungen planungsrechtlich nicht möglich. Die Errichtung und Finanzierung der
vorgeschlagenen Gemeinschaftseinrichtungen setzen ein hohes Maß an Koordination,
Einvernehmen und Organisation unter den Bauwilligen voraus, welches außerhalb des
Einflussbereichs des Bebauungsplans liegt.
Hinsichtlich der gewünschten Förderung gemischter Wohnformen wird darauf
hingewiesen, dass durch die zulässigen Nutzungsmöglichkeiten bereits ein gewisser
Spielraum für unterschiedliche Wohnformen (z. B. Einfamilienhäuser mit
unterschiedlich großen Grundstücken sowie Doppelhäuser) besteht. Eine Änderung
der Planung ist nicht veranlasst.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 11. Zur PIanzeichnung: Ein manchen Parzellen, Z.B. Nr. 12 und 13, ist emgraues Rechteck mit
dem Kürzel "GA" eingezeichnet. Dieses wüd in der Legende nicht eridärt. Bitte nachtragea.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 11.

In den Festsetzungen durch Planzeichen ist bei 6. Sonstige Planzeichen unter
Unterpunkt 6. 6. 1 das Kürzel "GA" bei derZulässigkeitvon überdachten und nicht
überdachten Stellplätzen aufgeführt.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 12. Die Begrundnng entspricht iß weiten Teüen den Festsetzungen durch Text. Wir bittea da-
rom, in Zukunft entweder diese beiden Dolaunente zusammenzufassen oder die ünter-
schiede benatlicli zu machen, um den TöB und sonstigen Interessierten nicht unnötigen
Zeitaufwand zu venn-saclicn. Abgesehen davon wird die Begründung ilucm Namen in
weiten Teilen nicht gerecht, da sie nur selten wirklich Festsetzungen begründet, fast durch-
gehend werden diese nur wiedwholt.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 12.
Der Anregung, Begründung und Festsetzungen künftig zusammenzufassen bzw. die
Unterschiede klarer herauszustellen, wird nicht gefolgt.
Begründung. und Festsetzungen sind nach den Vorgaben des Baugesetzbuches
(BauGB) als eigenständige Bestandteile des Bebauungsplans vorgesehen. Die
Begründung dient gemäß § 9 Abs. 8 BauGB insbesondere der Erläuterung der Ziele,
Zwecke und wesentlichen Auswirkungen der Planung. Dabei kann es aus Gründen der
Nachvollziehbarkeit erforderlich sein, bestimmte Inhalte der Festsetzungen in der
Begründung erneut aufzugreifen. Dies stellt jedoch keine inhaltliche Redundanz dar,
sondern dient der vertieften Erläuterung und rechtlichen Absicherung der
Festsetzungen.
Es wird jedoch geprüft in welchen Fällen eine ergänzende Erläuterung in der
Begründung als erforderlich erscheint.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 13. Zur Begriindimg, 1. 1 ErfoTdcrIichkcit; , J5ie bereits ausgewiesenen Bauflächen ianerfaalb des
Gemeindegcbicts stehen in den meisten Fällen aiifgnmd der Elgentumsverhältaissc dem fi-ei-
cn Markt nicht zur Verfügung und werden diesem in absehbarer Zeit auch nicht zugeführt." .
Warum sollte das hier anders sein? Nach meiaem Kenntousstand stehen durchaus noch Flä-

chen zum Verkauf, die also dem fi-eicn Markt zur Verfilgung stehen. Die Begründung ist
nicht stichhaltig.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 13.

Die Begründung unter Punkt 1. 1 wurde angepasst, der in der Stellungnahme erwähnte
Passus wurde ausgetauscht.
Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu deri Punkten 1.2 Bevölkerun sdichte/-
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entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt

Einwände Einwand; Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 14. Zur Begründung, 4. Nachhaltige Stedlungsentwickhmg: Es ist nicht ericennbar, inwiefci die

Planung dem Ziel des Flächensparens gerecht wird. Begründungen hierzu fehlen. Die Fläche
liegt nicht wirüdch im Innenbeieich, und selbst wenn, vetbraucht mrd die Flache so und so,
innen oder außen. Einfamilienhäuser sind die am wenigsten üächcnsparende Wohnfoim und
sollten nicht so wie hier nahezu ausscUießücli voigcsehcn werden. lamcfem Belange des
Umweltschutzes berücksichtigt wurden, sollte cbcnfaUs konkretisiert werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 14.
Der Anregung, die Aussagen zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung in der Begründung
zu konkretisieren, wird nicht gefolgt.
Die geplante Wohnbebauung stellt eine städtebaulich sinnvolle Arrondierung des
Siedlungsbereichs dar und nutzt eine angrenzend an die vorhandene Bebauung
gelegene Fläche und greift vorhandenen Erschließungsanlagen auf. Die Maßnahme
entspricht damit dem Grundsatz des § l Abs. 5 Satz l BauGB, dem zufolge eine
nachhaltige städtebauliche Entwicklung insbesondere durch eine flächensparende
Bodennutzung zu sichern ist.
Durch eine klare Gliederung des Plangebiets und eine maßvolle Ausnutzung durch
Einzel- und Doppelhausbebauung mit unterschiedlich großen Grundstücken wird ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen baulicher Nutzung, Freiflächen und Erschließung
geschaffen. Dies trägt der ortstypischen Struktur und der Nachfrage nach
familiengerechtem Wohnraum Rechnung.

Die Belange des Umweltschutzes wurden im Rahmen des Umweltberichts
berücksichtigt. Dort sind die Auswirkungen auf Boden, Wasser, Klima, Artenschutz und
Landschaftsbild geprüft und bewertet worden.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Neln

Ja 15. Zur Begründung 5. 1. 1 ÖPN\r: Eine Haltesteüe in 800m Entfernung ist mehr als uaattraktiv
und wird in der Praxis nicht genutzt werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 15.
Die Erschließung des Plangebiets über den bestehenden ÖPNV wird in der Begründung
sachlich korrekt dargestellt. Die Entfernung zur nächstgelegenen Haltestelle liegt bei
etwa 800 m und bewegt sich damit noch innerhalb des als zumutbar anerkannten
Radius von ca. 800-1.000 m fußläufiger Erreichbarkeit. Auch wenn die
Nutzungshäufigkeit mit zunehmender Entfernung erfahrungsgemäß abnimmt, ist die
Anbindung grundsätzlich gegeben.
Ein Einfluss auf die städtebauliche Planung ergibt sich daraus nicht. Ziel des
Bebauungsplans ist es, dem Wohnbedarfim Gemeindegebiet durch die Entwicklung
gerecht zu werden. Eine bessere ÖPNV-Erschließung kann ggf. im Rahmen der
kommunalen Verkehrsplanung angestrebt werden, liegt aber außerhalb des
Regelungsinhalts des Bebauungsplans.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 16. Generell trägt die Lage und vericehrliche Anbindung des Planuagsgebiets in hohem Maße zu
einer Veretärlmng des Indh-iduah-CTkchrs bei, während umwelt&eundliche Formen der Mo-
bilität sehr unattraktiv sind, wie auch das Vcrkehrsgutachten erläutert:
. Die Entfernung der Bushaltestelle ist unattraktiv
. Einkau&gelegenheiten sind weder zu Fuß noch mit dem Rad gut erreichbar
* Radwege fehlen im Umfeld ganz und die Fußwege sind zu schmal, tcüs auch nur einsei-

tig vorhanden. Ob die Planung in dem von ihr umfasstcn Gebiet Rad- oder Fußwege vor-
sieht und welche Breite diese ggf. haben, ist dem Plan nicht zu entnehmen. Falls keine
Fuß- und Radwege vorgesehen sind, miiss dies dringend nachgeholt werden.

* Der Bahnhof Rohrbach ist weit entfernt und ohne PKW nur schwer zu »reichen
Die Gemeinde sollte sich um eine näher gelegene Haltestelle bemühen oder versuchen, neue
Bangebiete aiäher an voAandenea Haltestellen zu planen. Das Radwegenetz sollte ausgebaut
werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 16.
Der Anregung, dass die Lage des Plangebiets zu einer verstärkten Nutzung des
motorisierten Individualverkehrs führen könne und alternative Mobilitätsformen

unzureichend berücksichtigt würden, wird zur Kenntnis genommen.
Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt über das bestehende
Straßennetz, das im Zuge der Planung punktuell erweitert bzw. angepasst wird. Die
angrenzenden Straßen (Josef-Reindl-Straße und Josef-Scheibenbogen-Straße)
verfügen bereits über Gehwege.
Innerhalb der neu entstehenden Quartiere ist vorgesehen, die Erschließungsflächen als
verkehrsberuhigte Bereiche auszugestalten, in denen Fahrbahn, Fußgänger- und
Radverkehr gleichberechtigt geführt werden. Aufgrund des zu erwartenden, geringen
Verkehrsaufkommens und der rein internen Erschließungsfunktion wird auf die Anlage
gesonderter Geh- oder Radwege verzichtet. Die gemeinschaftliche Nutzung der
Verkehrsflächen unterstützt das Ziel einer flächensparenden und gestalterisch
integrierten Erschließung.
Die fußläyfige Entfernung zur nächstgelegenen Bushaltestelle liegt mit ca. 800 m im
üblichen Bereich für Wohngebiete im ländlichen Raum und ist damit grundsätzlich
zumutbar.

Die im äußeren Umfeld des Plangebiets liegende Verkehrsinfrastruktur (z. B.
Radwegenetz, Bahnhofsanbindung) ist nichtGegenstand der verbindlichen
Bauleitplanung, sondern Teil übergeordneterVerkehrsplanungen, auf die im Rahmen
dieses Verfahrens kein unmittelbarer Einfluss genommen werden kann.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 17. Zu 6. 3 Bauliche Gestaltung: Die Begrenzung der Dachneigung auf 30° kommt spät (lange
Zeit wurden in Wolnzach um die 40° vorgeschrieben), sie reduziert die optische Dominanz.
Es stimmt aber nicht, dass sie "positive Voraussetzung zur Anbringung von Anlagen zur
Energieeizeugung" bietet, 30-40° wären dafür günstiger, fflr einen hohen PV-Ertrag im Win-
ter sogar noch mehr Neigung. Da die meisten Dächer im gq)laaten Baugebiet nicht nach Sü-
den ausgerichtet sind, wären steilere Dächer dort noch vorteilhafter. Eine geringere zulässige
Wandhöhe und zum Ausgleich steuere Dächer sollten m Em'äguag gezogea werden: Der
optische Effekt wäre gleich bis besser, die PV-Nutzung würde begünstigt und der Verlust an
Wohnfläche hält sich in Grenzen. Von steileren Dächern rutscht auch der Schnee besser ab,
die Verschmutzung ist geringer und die Ansprüche an die Statitk des Dachs auch.

Seite 140 von 150



MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE-
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

ZU 17.
Die Behauptung, dass die festgesetzte Dachneigung von maximal 30° für Satteldächer
keine positiven Voraussetzungen zur Anbringung von Anlagen zur Energieerzeugung
ist, kann nicht nachvollzogen werden. Eine Dachneigungvon 30° ist nahezu ideal für
die Solarausbeute in Mitteleuropa, da sie eine gute Balance zwischen Sommer- und
Winterertrag bietet. EineÄnderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 18. Zum ümweltbericht: Dort wird mehrfach behauptet, die iibeq)lante Fläche werde derzeit
landmrtschaftUch genutzt. Dies ist nicht der FaU, wcmi überhaupt, fin<fct nur einmal im Jalir
eine Mahd statt, Jkune wuklichc Nutzung. Daher wird der ökologische Wert der Fläche
durch den Umweltbericht zu gering eingeschätzt, die Ausn'ufa. ingen der Bebauung ebenfeUs.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu 18.
Die derzeitige Nutzung des Plangebietes wird im Umweltbericht Pkt. 1.4.5 "Bestehende
Nutzung der Flächen und Gehölzbestände" umfassend beschrieben. Es ist korrekt,
dass ein Teil der Flächen nur extensiv landwirtschaftlich genutzt werden, jedoch stellt
dies auch eine landwirtschaftliche Nutzung dar. Die im Umweltbericht getroffene
Bewertung des ökologischen Werts der Fläche wird innerhalb der Spanne möglicher
Biotop- und Nutzungstypen aufrechterhalten.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Neln

Ja 19. Zu 1. 5.6 Schutzgut ,Jüima/Luft": ,fSit der vorliegenden Pknung gehen insgcBMnt nurFIä-
clien verloren, die als Transportbahn f&r Frisch- und Kalthift bzw. für die Kaltluftentstehung
von nw untergeordneter Bedeutung sind." Der Verfasser bleibt eine Begründung dieser Be
haiqrtung schiildig. Sie ist damit airfeclitbar.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer - Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu 19.
Im Umweltberichtwirdunter Pkt. 1.4.3 "Boden- und Klimaverhältnisse" die derzeitige
Bedeutung des Plangebietes als Transportweg für Frisch- und Kaltluft sowie für die
Kaltluftentstehung dargestellt. In Pkt. 1.5. 6 "Schutzgut "Klima/Luft" wird ausgeführt,
dass "eine derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzte Fläche überplant" wird.
"Mit der vorliegenden Planung gehen insgesamt nur Flächen verloren, die als
Transportbahn für Frisch- und Kaltluft bzw. für die Kaltluftentstehungvon nur
untergeordneter Bedeutung sind. " Als Transportwege für Frisch- und Kaltluft sind
insbesondere Tallagen entlang von Bach- und Flußniederungen relevant, die mit der
vorliegenden Planung jedoch nicht betroffen werden.
Die überplanten Flächen mit niedriger Vegetationsdecke (Wiesen, Felder, Brachland)
tragen grundsätzlich zur nächtlichen Kaltluftentstehung bei, aufgrund der betroffenen
Flächengröße wird dies als "untergeordnete Bedeutung" bewertet, da für klimatisch
relevante Auswirkungen größere Flächen erforderlich sind (z. B. ebenfalls
zusammenhängende Tallagen der Bach- und Flußniederungen). Die im Umweltbericht
etroffene Bewertung wird
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(innerhalb der Spanne möglicher Beeinträchtigungen durch Baugebiete) aufrecht
erhalten.

Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 20. Zu l. 5. 10 Art und Menge an Enüssionea und Verorsachung von Belästigungen: Anders als
der Verfasser gehen -wü von beträchtlichen Belästigungen durch die Bauphase aus. Anders
als der Verfasser begründen wir dies: Das Baugebiet soll etwa 40 Wohngebäude innfassca,
dazu Garagen, Stellplätze, Zufahrten und ErscUießungsstraßen. Die Gruadstäckc sollen ge-
staltet und bepflanzt werden. Da die Grundstücke voraussichtlich emzcln verkauft werden,
wird jeder Bauherr indinduell planen und bauen. Die Phase mit Belästigung durch Staub,
Länn, Abgase durch Baustcllcnfaluzeuge, verschunitzte Straßen und Erschüttenmgen wird
sich folgüch über nelc Jahre erstreclcen. Wenn nmd 50 Wohneinheiten entstehen, werden
hier rund 100 zusätzliche PKW, dazu noch laute Mopeds und Motorräder stehen und auch
fahren. Diese werden mit SichcAeit nicht nur zu geringfilgigen Aiuwu'hugcn fahren. Die
Tabelle l.5. 15 ist auch schöngefärbt, fast alle Einschätzungen sind subjektiv und werden
nicht nachvollziehbar begründet.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu 20.

Im Umweltbericht wird unter Pkt. 1.5.6 Schutzgut "Klima/Luft" auf Basis der
durchgeführten verkehrstechnischen Untersuchung die prognostizierte
Verkehrszunahme und die damit verbundene Erhöhung der Schall- und
Schadstoffemissionen dargestellt. Unter Pkt. 1.5.10 "Art und Menge an Emissionen und
Verursachung von Belästigungen" werden die betreffenden Punkte beschrieben. Mit
der Errichtung der geplanten Gebäude sind die üblichen und hinnehmbaren
Beeinträchtigungen verbunden, die bei Baumaßnahmen dieser Art zu erwarten sind.
Bei der Beurteilung wird die mögliche Spanne an Beeinträchtigungen zu Grunde
gelegt, die in Folge von Bauleitplanungen allgemein möglich sind (also von
Wohngebieten mit Einfamilienhäusern bis hin zu großflächigen Gewerbe- oder
Industriegebieten). Innerhalb dieser Spanne wird die Beeinträchtigung insgesamt als
niedrig bewertet, die Unterstellung von Schönfärberei wird zurückgewiesen. Die
Ausführungen des Verfassers der Stellungnahme werden als subjektive Äußerung zur
Kenntnis genommen (z. B., dass im Baugebiet "laute Mopeds und Motorräder stehen
und auch fahren" werden). Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 21. Zur saP, 4. 1.2.2: Wie auch die Verfasser zugeben, ist das Vorkommen von Zauneiadechsen
im Plangebiet keinesfalls ausgeschlossen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

HerrWaeber- ÖFA - Ökologie Fauna Artenschutz
zu 21.

Im Rahmen der sechs Begehungen wurden trotz gezielter Suche bei gut geeigneten
Witterungsbedingungen keine Zauneidechsen angetroffen. Lebensraumstrukturen mit
Eignung als Fortpflanzungshabitat sind nicht vorhanden. Daher kann eine
Betroffenheit der Art durch die geplante Bebauung ausgeschlossen werden.
Dennoch können einzelne Tiere im Rahmen von Ausbreitun s- und
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Wanderbewegungen temporär an Rand- und Saumstrukturen (z. B. Wegränder,
Böschungen) auftreten. Dies trifft auf alle Landschaften mit allgemeinen Vorkommen
der Zauneidechse zu. Naturnah strukturierte Gärten mit sonnenexponierten

Magerstrukturen, Sand und Steinen (Mauern) können punktuell
Zauneidechsenhabitate werden. Dies trifft aber in vorliegenden Raum allenfalls auf
Bestandsgrundstücke außerhalb der geplanten Bebauung zu.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 22. Die saP widerspricht sich selbst: Zunächst wird behaiqitet, es gebe keine Höhlm fßr Flcdcr-
mäuse. Geeignete Bäume wfli-den fehlen. Später werden aber mehrere Baumhöhlai von Sta-
ren erwähnt und in Abb. 13 auch veiortet. Also gibt es sicher keine FIedcnnaushöhlen, aber
mehrere Starhöhlen?

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Waeber - ÖFA - Ökologie Fauna Artenschutz
zu 22.
Es besteht kein Widerspruch: Im Geltungsbereich des Vorhabens existieren keine
Bäume mit Baumhöhlen. Daher keine Eignung für Fledermäuse oder auch Stare.
In einem südöstlich sowie auch im nordwestlich angrenzenden Grundstück haben
Stare gebrütet. In beiden Grundstücken befinden sich ältere Bäume mit
möglicherweise Baumhöhlen und ggf. auch künstlichen Nisthilfen. Diese Nistplätze
bzw. potenziellen Quartierstrukturen befinden sich außerhalb des Geltungsbereiches.
Die geplante Wohnbebauung im Geltungsbereich wird nicht zu einer signifikanten
Schädigung der genannten Tiergruppen führen, da etwaige vorkommende
Fledermäuse und auch die Stare bereits aktuell im Umfeld der Wohnsiedlung
leben/brüten und entsprechend störungstolerantsind.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Seite 143 von 150



MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 23. ZnTVerkehrsuntersuchnng, 2. 1 Abschätzung zusätzliches Vcricehrsaufkommen: Wir hal-
ten es für imzulässig, tüi die Abschätzung des Modal Splits Zahlen aus Pfaffenhofen heran-
zuziehen: Für das Plangebiet ist em weitaus höherer I\r-Antcil zu cre'artoa, aus folgenden
Gründen:

. Das Gebiet liegt peripher, in Ortsrandlage, nahezu alle Ziele von Wegen sind zu Fuß, mit
ÖV oder Rad nicht oder nur besclrvi'erlich zu cirrichen, andere ak in Pfaffenhofen, das
gut mit ÖPNV ausgestattet ist und wc vermutlich die Untersuchung nicht oder nicht nur
in Randgebieten durehgeffihrt wurde

. Das Gebiet liegt an einer beträchtlichen Steigung, die das Radfaluen erschwert
* Bushaltestellen sind weit entfernt, die Busse verkehren im besten Fall stflndlicli und bie-

ten nur eine sehr begrenzte Zahl von Zielen an. Ein Bahnhof ist, anders als an Pfaffenho-
fcn, niclit m Reichweite.

. Die Infi^struktur ist im Umfeld fiir Fußgänger und Radfahrer weitaus schlechter ausge-
baut als in großen Teilen Pfaflfenhofens.

* Dass der Anteü des Rad\'erlcehrs jetzt schon genng ist, beweist auch die Verkehiszähhmg
der Vericehrsuntersuchung: Am Anfang der Joscf-Rein<ü-Straße betrug der Rad-Anteü
nur 2% gcgcniibcr 9% in Pfaffenhofen. An der höher gelegenen Kreuzung mit der Jo-
sepli-Maria-Lutz-Strafie wwden sogar nur 1% der Fahrten mit dem Rad zurückgelegt.
Daher kann man annehmea, dass es im Flaauagsgebiet nach dessen Besicdclung unter
1% sein werden. Der Fußvc&ehr wurde leider nicht gezählt, er dürfte aber ebeiifells deut-
licli dcfer als in Pfaffcnhofen liegen, genauso wie der Anteil des ÖPN\^. Damit ist die
Bercchnun^sgruadlagc der Untcisuclmng fehleriiaft und beruht auf unzulässigen Anaah-
mcn.

. Auf S. 13 wird ein weiterer erobcT Fehler begangen: Die Wohnfläche des geplanten Oe-
biets ist nicht bekannt. Die Autoren nehmen, ohiiedies näher zu begründen, oflFenbar an,
dass die Wohnfläche der Grundstücksfläche (6090m2) entspricht. Auch im Fazit wird die-
se Falschaussage gleich im ersten Satz wicderiiolt. Die daraus resultierenden Aflgabea
können nicht stimmen, somit muss cia Großteil der Berechnungen neu angestellt werden
und ist in der aktuellen Fassung .wertlos.

. Der nächste methodische Fehler ist, dass mit der durchschnlttlichea Wohnfläche pro Per-
soa vou ganz Deutschland gerechnet wiiil (42 m2 ). Da hier jedoch, andere ak im Durcfa-

sctmitt, fast nur Einfamilienhäuser geplant werden, weicht die duTOhsclmittKche Wolm-
fläche deutlich vom deutschen Din-chsclmitt ab, die auch viele Mehrfamilienhäuser uiid
umcretädtisclie Lagen nmfasst.

. Der Wirtschafts\'erkchr wird ohne Angaben von Quellen pauschal mit 0, l Fahrten pro
Einwohner angesetzt, was zu niedrig sein dßrfte.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 23.
Die Annahme bzgl. Pfaffenhofen betreffen die Daten des LANDKREIS Pfaffenhofen. Das
wird im Gutachten nicht explizit erwähnt und wir bitten dies zu entschuldigen.
Genauere und spezifischere Daten liegen nicht vor. Selbst mit einer höheren Annahme
wären dieVerkehrszunahmen grundsätzlich unproblematisch.
Die Annahme zur Wohnfläche des Gebiets entstammt der Planung von EICHENSEHER
INGENIEURE GmbH, siehe Abbildung 8 im Verkehrsgutachten und entspricht demnach
unseren Informationen nach nicht der Grundstücksfläche. Zur durchschnittlichen
Wohnfläche pro Person lagen keine genaueren Angaben vor. Die Annahme des
Wirtschaftsverkehrs entstammt dem allgemein anerkannten Verfahren nach
Bosserhoff, das für solche Untersuchungen anzuwenden ist.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl.-Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen. Infolgedessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten erheblich, was die zusätzliche prognostizierte Verkehrsbelastung
deutlich reduziert
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 24. Die Vericehrsuatersuchung räumt auf S. 15 ein, dass durch die Planung das Vcricehrsauflmm-
men um bis zu 60% zunehmen kann. Dies wird jedoch nicht weiter beachtet, da "writciiun
von einem flüssigen Vdkchrsablaufund einer lcishmgsffihigen Abwiclduaigder ycAehre

auszugden" sei. Es kommt also offeabai nur darauf an, ob die Straßm der Zusatzbelastung
gewachsen sind. Es spielt aber keine RoUe, dass Anwotoer, Tiere imd Pflaiizen emer eifaeb-
Uchcn Mehrbelastung durch Staub, Feinstaub, Abgase, Lärm und Abgase ausgesetzt werden.
Dagegen protestieren wir.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 24.
Der Einwand hinsichtlich der durch die Planung prognostizierten Verkehrszunahme
und der daraus resultierenden Belastung für Anwohner, Tiere und Pflanzen wird zur
Kenntnis genommen.
Die in der Verkehrsuntersuchung dargestellte prognostizierte Zunahme des
Verkehrsaufkommens um bis zu 60% bezieht sich auf das konkrete
Erschließungssystem im Umfeld des Plangebiets und stellt den theoretischen
Maximalwert dar. Entscheidend ist jedoch, dass nach Auswertung der
verkehrstechnischen Parameter - insbesondere der Leistungsfähigkeit der
angrenzenden Straßen und Knotenpunkte - auch unter Berücksichtigung der
prognostizierten Zunahme von einem weiterhin flüssigen Verkehrsablauf auszugeben
ist. Dies wurde im Rahmen der gutachterlichen Untersuchung nachvollziehbar
dargelegt.
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass durch die Umplanung und deutliche
Reduzierung der Wohneinheiten eine insgesamt moderate Verkehrsmehrbelastung zu
erwarten ist.

Belastungen durch Luftschadstoffe, Feinstaub oder Lärm sind im Zusammenhang mit
der geplanten Nutzung als Allgemeines Wohngebiet nicht in einem Umfang zu
erwarten, der über ortsübliche Werte hinausgeht. Der Immissionsschutz ist durch die
Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben ausreichend berücksichtigt.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja
25. Zum VorentwnrfEntwasserungsbcricht: Wir teilen nicht die Auffassimg, dass "der Bau-

grund hauptsächlich wasserundurchlässige Tonschichtcn au^'eist. LcAgUch^m kleinen
hochliegenden Bereichen aufPrivatgrüadcn ist eine Versickcnmg möglicli. Diese Bereiche
sind aUeidings irrele\-ant für die maßgebende öffentliche Erschließimg und könaea deshalb
nicht berücksichtigt werden bzw. der Planungsansatz, das anfallende Niederschlagswasser zu
versickern nicht weiten'erfolgt werden. " Begrüadung:
. Auf dem eigeuen Grundstück mit sclu- lelmüg-tonigem Boden versickern wir seit Jaluen

problemlos'das Niederschlagswas&er der halben Dadifläche (die andCTe Hälfte ̂ wd der
Zisterne zugeführt). Was nicht sofort vcnidcert, fließt maximal 2-3 Meter obcrfläcUich
ab, bevor es dann auch versiclcert.

. Wenn der Boden dort kein Wassa- aufaehmen könnte, würde auch jefcrt Niederschlags-
wasser oberflächlich abfließen, dabei Schlamm mitfahren und diesen auf die Josef-
Reindl-Straße faansportieren. Dies ist aber selbst bei Starkregen nicht bzw. nur in sehr ge-
ringcm Umfeng der Fall.

Es ist daher phant^ielos und voreilig, ohne genauere Unteisuchung schon jetzt zu dem
Schluss zukommen, dass eine Versickerung nicht weiter verfolgt werden sollte, zumal der
Regeawasserisanal schon jetzt überlastet ist und Vcrsickerung drmgead notwendig ist fiir die
Grundwassemeubildung.
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 25.
Zwischenzeitlich liegt das vollständige Entwässerungskonzeptvor. Dieses wird zum
nächsten Verfahrensschritt als Anlage beigefügt.
Der im Entwässerungskonzept angeführte Charakter des Bodens basiert auf der
Auswertung geotechnischer Daten. Abweichungen einzelner Proben sind bei
natürlicher Bodenvielfalt nicht unüblich und stellen keinen Widerspruch dar. Eine
partielle Versickerung würde keine signifikante Verbesserung der hydraulischen
Gesamtsituation bewirken.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 26. Zusätzlich ist es dringend geboten, dea Einbau von Zisternen uad die Nutzung des Regen-
wassere in Haushalt uud Garten, vorzuschreiben. Aus eigener Erfahrung weiß ich:
. die Kosten dafür sind beim Neubau überschaubar, selbst große Zisternen samt Einbau

und Aaschluss köanen für unter 5000 Euro realisiert werden. Schließt man sich znsam-

mcn und baut eine Zisterne gemeinsam für mehrere Haiishalte, wird es noch günstiger.
Die Flächen vor den Gemeiaschaftsgaragcn würden sich eignen.

* Regeawasscrautzuag entlastet die Kanalisation, reduziert die Oberflutungsgefahr, spart
Kosten für Leitungswasscr und EntIuB-fer/Weichspüler, da mit Regenwasser gewaschene
Wäsche automatisch n'eich ist und aufWasserenthartung vciziclitet WKden kann. Das
entlastet auch die Uumrclt Im deutschen Durehsclnuttshaushalt ent&Uen 46% des Was-
sen'etbrauchs aufWC-Spülung, Wascluuaschine, Garten gießen und Auto waschen.
Diese 46% könnten eingespart .werden, womit der zunehmend drohenden Wasserimapp-
heit vorgebeugt wäide und die laufenden Kosten der Haushalte daueitaft gesenkt werden
könnten.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 26.
Der Hinweis auf die ökologische und wirtschaftliche Bedeutung der
Regenwassernutzung wird zur Kenntnis genommen. Die Vorteile, wie die Entlastung
der Kanalisation, die Reduzierung des Leitungswasserverbrauchs sowie mögliche
Einsparungen bei den Betriebskosten, sind grundsätzlich nachvollziehbar und
begrüßenswert.
Eine verbindliche Festsetzung zur Pflicht des Einbaus von Zisternen ist im Rahmen der
bauplanungsrechtlichen Festsetzungen jedoch nicht vorgesehen. Solche Regelungen
überschreiten den Rahmen städtebaulicher Festsetzungen nach § 9 BauGB. Zudem
greifen sie in die individuelle Ausgestaltung des Bauvorhabens durch die Eigentümer
ein und können zu einer unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Belastung führen.
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322
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Ba emwerk Netz GmbH - Kundencenter Pfaffenhofen vom 06. 08. 2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Kabelplanung(en)

Zur elektrischen Versorgung des geplanten Gebfetes sind Niedereparmungskabel erfor-
deriich. Eine Kabehreriegung ist in der Regel nur in Gehwegen, Versorgungsstreifea 8e-
gleitstreifen oder Grünstreifen ohne Baumbestand möglich.

Im uberplanten Bereidi befinden sidi Anlagenteile öer Bayemwerk Netz GmbH oder es
sollen neue erstellt werden. Für den rechtzertigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie
die Koordinierung mit dem Straßen bauträger und anderer Versorgungstrager ist es not-
wendig, dass der Beginn und Ablauf der Bschließungsmaßnahmen im Planbereich früh-
zeitig (mindestens 3 Monate) vor Baubegmn der Bayerrmreik Netz GmbH schrifttidi mit-
geteilt wird. Nach § 123 BauCB sind die Gehwege und ErschließungsstraßCT soweit her-
zustellen, dass Erdkabel in der endgült^en Trasse verlegt werden können.

Ausführung von Leitungsbauartoeiten sowie Ausstecken von Grenzen und H^ICT:
. Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen sind die Veriegezonen mit end-
gültigen Hohenangaben der Erschließungsstraßen bzw. Gehwegen und den erforderii-
chen Grundstücksgrenzen vor Ort bei Bedarf durch den Erschtiefiungsträger (Gemeinde)
abzustecken.

. Für die Ausführung der Leitoingsbauarbeiten ist uns ein angemessenes Zeitfenster zur
Verfügung zu stellen, in dem die Artaeiten otme Behinderungen und Beeinträchtigungen
durchgeführt werden können.

Für Kabethausanschlüsse dürfen nur marktübliche und zugelassene Bnföhrungssys-
teme, wefche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Ein Prü-
fungsnachwreis der Einführung ist nach Aufforderung vorzulegen. Wir bitten Sie, den
Hinweis an d" Bauherren in der Begründung aufzunehmen.
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Die StandarderschlieSungfur HausanscMüsse deckt max. 30 kw ab. Werden aufgrund
der Bebaubarkeit oder eines erhöhten eletrtrischen Bedarfs höhere Anschlussleistungen
gewünscht, ist eine gesonderte Anmeldung des StromanscMusses bis zur Durchführung
der Erschließung erforderlich.

Transformatorenstati(Mi(en)

Zur elektrischen Bschließung der kommenden Bebauung wird die Errichtung einer
neuen Transformatorenstation erfonderiich. Hierfür bitten wir Sie, eine entsprechende
Räche von ca. 20 qm uns für den Bau und Betrieb einer Transfomiatorenstation in RMTO

einer beschränkten persönlkhen Dienstbarkeit zur Verffigung zu stellen. Der Standort
sollte im Bereich der Bnmündungzur }osef-Scheibenbogen-Straße eingeplant werden.

Bereits bei Baubegnn der ersten Gebäude muss verbindlEch gewährleistet sein, dass wir
über die Statkmsgrundstücke verfugen können. Zu dem Zeitpunkt müssen befestigte
Verkehrsffächen vortianden sein, die von LKW mit Tieflader befahren werden können.

Auskünfte zur Lage der von uns betriebenen Versorgungsanlagen können Sie online
über unser Planauskunftsportai einholen. Das Portal erreichen Sie unter
wwwAayenTwerk-netz. de/de/energie-service/kimdenservtce/ptanauskunftsportal. html

\Vir bedanken uns für die Beteaigung am Verfahren und stehen ihnen für Rückfragen
jederzeit gerne zur Verfügung. Wir bitten Sie, uns bei weiteren Verfahrensschritten zu
beteiligen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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323
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Ener ienetze Ba em GmbH & Co. KG vom 07.08.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja mrt Schreiben vom 1- August 2024 haben Sie uns als Träger öffentlreher Belange im Rahmen
des Beteiligungsverfahrens nach Baugesetzbuch über die 28 Änderung des Flächennutzungs-
planes des Marktes Wolnzach informiert.

Von unserer Seite bestehen keine Einwände. Im betreffenden Bereicn befinden sich
Erdgasleitungen. Auf diese Leitungen ist bei der Planung und bei den Bauarbeten zu achten.
Vor Beginn der Arbeiten ist eine Leitungseinweisung einzuholen, und das Merkblatt
.
Schutzanweisung" ist zu beachten.

Die ESB-Wärme GmbH kann in Absprache mK dem Markt Wolnzach gerne ein Konzept für eine
Nahwärmeversorgung anbieten.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Eine Berücksichtigung auf Ebene der Bauleitplanung ist licht möglich.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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324
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Deutsche Telekom Technik GmbH vom 11. 09. 2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) -als Netzeigentümerin
und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Te(ä<om Technik
GmbH beauftragt und bevollmächßgt, alle Rechte und Pflichten der Wegesichemng
wahrzunehmen sowie alle Ptanverfahren [Mtter entgegenzunehm^ und
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung
nehmen wir wie folgt SteBung:

Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Unien im
Baugebiet. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung
freffen. Vor diesem Hintergrund behält steh die Täekom vor, bei Unwirtschaftlfchkelt oder
einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-lnftastruktur durch einen
anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten.

Am Rande des Geltungsbereiches, befinden sich Telekommunlkatlonsliniai der
Telekom, die durch die geplanten Baumaßnahmen mögiicherweise berührt werden
(siehe Bestandsplan in der Anlage - dieser dient nur der Information und vertiert nach 14
Tagen seine Gültigkeit). Wir bitten Sie, alle Beteiligten darauf hinzuweisen, bei der
Planung und Bauausführung darauf zu achten, dass diese Linien nfcht verändert werden
müssen bzw. beschädigt werden.

Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine unterirdische
Versorgung des Neubaugebietes durch die Telekom nur bei Ausnutzung alter Vorteile
einer koordinierten ErscNießung möglich ist. Wir beantragen daher Folgendes
sicherzustellen:

. dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im
Erechließungsgebiet äne ungehlncterte, unentc^lütehe und kostenfreie Nutzung
der künftigen Stra&en und Wege möglich ist,

. dass eine rechtzeitige und elnvernehmltohe Abstimmung der Lage und der
Dimensioniemng der Leifcingszonen vorgenonwien wird und eine Koordinierung
der Tlefbaumaßnahmen für Straßenbau wid Ldtungsbau durdi den
Erschlleßungsträger erfolgt.

. Wir bitten dem Vorhabenträger aufeuertegen, dass dieser für das Vorti^)en einen
Bauablaufeeitenplan aufstellt und mit uns unter Berucksfctitigung der Bdange der
Telekom abzustimmen hat, damit Bauvorbereitung, Kabelbestdlung,
Kabelveriegung, Ausschreibung von Tiefbauteistungen usw. reditzeitig
eingeleitet werden können. Für unsere Baumaßnahme wird eine Vortaufzelt von
6 Monaten benötigt

. in allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausretahende Trassen mit
einer Leitungszone Tu- die Unterbringung der Telekommunikaüonslinien
vorzusehen.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Bäume, unterirdische
Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen,
Ausgabe 2013 - siehe hter u. a. Abschnitt 6 - zu beachten. Wir bitten slchereustetlen,
dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Enveiterung der
Telekommunikationslinlen nicht behindert werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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